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158. Sitzung 

Bonn, den 10. Dezember 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident Frau Funcke: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren, nach einer Vereinba-
rung im Ältestenrat ist der Punkt 12 — zweite und 
dritte Beratung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes — 
von  der heutigen Tagesordnung abgesetzt. Die im 
Ältestenrat vereinbarten Zusatzpunkte ersehen Sie 
aus der Ihnen vorliegenden, im Abzugsverfahren 
hergestellten Tagesordnung. — Widerspruch erfolgt 
nicht. 

Am 8. Dezember 1971 sind der Abgeordnete Benda 
zum Richter und Präsident und der Abgeordnete 
Hirsch zum Richter beim Bundesverfassungsgericht 
ernannt worden. Damit sind beide gemäß § 3 Abs. 3 
des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht aus 
dem Deutschen Bundestag ausgeschieden. 

Als Nachfolger für den Abgeordneten Hirsch ist 
mit Wirkung vom 9. Dezember 1971 der Abgeord-
nete Büchler in den Bundestag eingetreten. Ich be-
grüße den Kollegen sehr herzlich und wünsche ihm 
eine erfolgreiche Mitarbeit im Deutschen Bundestag. 

(Beifall.) 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Der Bundesminister des Innern hat am 8. Dezember 1971 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dichgans, Dr. Gruhl, Dr. 
Schneider (Nürnberg), Dr. Jaeger, Engelsberger und Genossen 
betr. Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971 
(BGBl. I S. 28) und Luftverkehrsgesetz — Drucksache VI/2824 - 
beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache VI/2930 ver-
teilt. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dein Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Verordnung des Rates über bestimmte Verwaltungs- und 
Finanzmodalitäten der Tätigkeit des Europäischen Sozialfonds 

Drucksache VI/2905 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates über Ersatzverfahren zur Kühlung von 
Geflügelfleisch 
— Drucksache VI/2906 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 888/68 in bezug auf die Begriffsbestimmung der 
Rindfleischkonserven 
— Drucksache VI/2908 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte uni Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Ergänzung der Verordnung 
(EWG) Nr. 805/68 bezüglich der Vorausfestsetzung der Ab-
schöpfung für Rindfleisch 

— Drucksache VI/2907 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates 
über die Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung von Gemein-

schaftszollkontingenten für bestimmte Erzeugnisse 

ober die vollständige oder teilweise Aussetzung der Zoll-
sätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse 
— Drucksache VI/2915 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
tassung im Rat 

Ich rufe nun den Punkt 11 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die weitere Finanzierung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden und des Bundes-
fernstraßenbaus 

— Drucksachen VI/2767, zu VI/2767, Nachtrag 
zu VI/2767  — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache VI/2929 —  
Berichterstatter: Abgeordneter Haehser 

b) Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(6. Ausschuß) 

— Drucksachen VI/2925, zu VI/2925 —  

Berichterstatter: Abgeordneter Meinike 
(Oberhausen) 

(Erste Beratung 148. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort zur Ausspra-
che in zweiter Lesung gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Ich rufe auf den Art. 1. Dazu liegt ein Änderungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 
245*) vor. Bitte schön, Herr Abgeordneter Müller-
Hermann! 

*) Siehe Anlage 2 



9064 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 158. Sitzung. Bonn, Freitag, den 10. Dezember 1971 

Dr. Müller-Hermann (CDU CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Gesetz über die weitere Finanzierung von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden und des Bundesfernstraßenbaus ist 
nicht gerade ein Prachtstück oder ein Paradebeispiel 
für gute Gesetzgebungsarbeit dieser Bundesregie-
rung. Die Art und Weise, wie dieses Gesetz im Par-
lament und in den Ausschüssen behandelt worden 
ist, grenzt an eine Zumutung für das Parlament. 

(Sehr richtig! bei der CDU /CSU.) 

Bis in die letzten Tage gab es erhebliche Wider-
sprüchlichkeiten zwischen den Ressorts der Bundes-
regierung und offenbar auch manche Uneinigkeit 
in den Reihen der Koalition. Die Bundesregierung 
ließ sich herab, zu den Vorschlägen des Bundesrates 
am 6. Dezember Stellung zu beziehen, nachdem 
man zuvor in den zuständigen Ausschüssen von sei-
ten der Koalition darauf gedrängt hatte, möglichst 
schon vorher Entscheidungen zu treffen. 

Es ist vielleicht auch lohnend, darauf hinzuwei-
sen, daß die Anhebung der Kraftfahrzeugsteuer für 
Schwerlastfahrzeuge in diesen Gesetzgebungsrah-
men systematisch überhaupt nicht hineingehört. Sie 
hat weder mit der Bewältigung der innerstädtischen 
Verkehrsprobleme noch mit dem Ausbau der Bun-
desfernstraßen etwas zu tun; denn bekanntlich ist 
die Kraftfahrzeugsteuer eine Einnahme der Länder. 

Es ist vielleicht nützlich, einen Blick zurückzuwer-
fen auf den historischen Gang der Besteuerung im 
Güterkraftverkehr. Ich erinnere daran, daß wir im 
Juni 1968 in den Reihen der Großen Koalition den 
Kompromiß erarbeiteten, eine Beförderungsteuer für 
den gewerblichen Güterkraftverkehr und den Werk-
fernverkehr einzuführen. Es war damals ein Kom-
promiß, der auf den 31. Dezember 1970 befristet 
wurde. Wir waren uns im Juni 1968 darin einig, daß 
diese nicht recht in die Landschaft passende Beför-
derungsteuer so früh wie irgend möglich durch eine 
angemessene Wegekostenregelung abgelöst werden 
sollte. 

Im Mai 1970 fragte meine Fraktion die Bundes-
regierung, ob sie dem Hohen Hause termingerecht 
bis zum Ende des Jahres eine entsprechende Rege-
lung über die Wegekostenabgabe vorlegen würde. 
Die Antwort war damals schlicht und ergreifend: 
ja. Dann geschah nichts. Ende 1970 bat die Bundes-
regierung das Hohe Haus, diese unzureichende Re-
gelung noch einmal um ein Jahr zu verlängern, bis 
zum 31. Dezember 1971. In dem Verkehrsbericht 
der Bundesregierung aus dem Jahre 1970 wur-
den eine Reihe sehr schöner Konzepte angekündigt, 
auf die wir noch heute warten. 

Um es kurz zu sagen: Die Bundesregierung, ins-
besondere der Bundesverkehrsminister, hatte zwei-
einhalb Jahre Zeit, an Stelle der Beförderungsteuer 
eine volkswirtschaftlich und verkehrspolitisch ver-
nünftige neue Regelung zu erarbeiten, die dem 
Prinzip der Wegekostenbelastung Rechnung trägt. 
Im Oktober kam die Bundesregierung dann mit 
einer Vorlage vor dieses Hohe Haus und versuchte, 
sie mit Hilfe der Koalitionsfraktionen im Eiltempo 

durchzupeitschen, eine Vorlage, von der man auch 
heute noch sagen kann, daß in ihr eine Konzeption 
beim besten Willen nicht zu erkennen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
Ganze wird als eine Hilfestellung für die Gemein-
den deklariert. Darüber wird im einzelnen noch bei 
der dritten Lesung zu sprechen sein. Auch für die 
Gemeinden ist das, was uns hier jetzt zur Verab-
schiedung vorgelegt wird, ein reines Stückwerk ohne 
Konzeption. Bei allem Verständnis für die Sorgen, 
die sich aus der Preis- und Kostenentwicklung für 
die Länder und Gemeinden ergeben, hilft dieses 
Gesetz mit Sicherheit nicht mehr, als gewisse Schlag-
löcher der Inflation zu stopfen, ist aber nichts, was 
die Verkehrsprobleme im innerstädtischen Bereich 
lösen könnte. Es wäre sehr gut gewesen, wenn die 
Bundesregierung oder die Koalition wenigstens den 
Mut zur Wahrheit aufgebracht und gesagt hätte: 
Das hier ist keine Lösung des Problems, sondern ein 
Notbehelf neben vielen anderen Notbehelfen, an 
die wir uns inzwischen gewöhnt haben. 

Aber — und das ist der Grund für den Antrag, 
den wir jetzt vorgelegt haben — diese unausge-
gorene Vorlage hinterläßt neue „Tote und Verletzte 
auf der Straße". Dabei handelt es sich in erster Linie 
um die bekannten Problemgebiete und Problem-
sektoren, die ohnehin durch die Preis- und Kosten-
entwicklung im Verkehr schwer betroffen sind. Es 
handelt sich um die Landwirtschaft, die Zonenrand- 
und Frachthilfegebiete, den Berlin-Verkehr und die 
deutschen Seehäfen. 

Als wir die Notlösung mit der Beförderungsteuer 
verabschiedeten, hatten wir auf all diese Problem-
sektoren und Problemgebiete besondere Rücksicht 
genommen, indem wir den Steuersatz ermäßigten 
oder etwa für die Seehäfen eine Regelung fanden, 
die Wettbewerbsnachteile gegenüber den Benelux-
Häfen wieder ausgleichen sollte. Ich darf Sie — um 
noch kurz auf das Problem der Seehäfen einzugehen 
— darauf hinweisen, daß der Dieselkraftstoff in der 
Bundesrepublik vor der neuen Steuerbelastung mit 
67,2% an Steuern belastet ist, in den Niederlanden 
mit 29,2 %. Jede weitere, neue Steuerbelastung beim 
Treibstoff und die einseitige Erhöhung der Kraft-
fahrzeugsteuer beim deutschen Schwerlastverkehr 
führen zwangsläufig zu weiteren, neuen Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen den deutschen See-
häfen und den Rheinmündungshäfen. 

Die Vorlage auf Umdruck 245 gibt der Bundes-
regierung eine konkrete Rechtsgrundlage, wenig-
stens — wenn sie es heute schon nicht zu tun in der 
Lage ist — im Laufe der nächsten Zeit für die be-
troffenen Problembereiche Sonderregelungen zu 
schaffen. Dieser Einbau in das Gesetz bedeutet zu-
gleich einen ständigen Erinnerungsposten für die 
Bundesregierung, auf diesem Gebiete das Nötigste 
zu tun. Ich bitte Sie daher, dem Änderungsantrag mit 
der Einführung einer Nr. 3 in Artikel 1 § 1 Ihre Zu-
stimmung zu geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Apel. 
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Dr. Apel (SPD): Frau Preisident! Meine Damen 
und  Herren!  Im Namen der Koalitionsfraktionen 
möchte ich zu dem vorliegenden Umdruck Stellung 
nehmen. Herr Müller-Hermann, der Verkehrsaus-
schuß des Deutschen Bundestages, an dessen Bera-
tungen Sie nicht teilgenommen haben, hat die Vor-
lagen der Bundesregierung zu diesem Gesetzent-
wurf sehr eingehend behandelt. Es kann weder von 
einer Zumutung noch von Uneinigkeit der Koali-
tionsfraktionen gesprochen werden. Ganz im Gegen-
teil, die Koalitionsfraktionen sind mit einem ein-
heitlichen Konzept, mit einheitlichen Vorstellungen 
in die Beratungen dieses Gesetzentwurfes einge-
treten und haben — das wird in der dritten Lesung 
darzustellen sein — die Vorlage der Bundesregie-
rung, nicht zuletzt im Lichte der ersten Lesung, sehr 
weitgehend verändert. 

Es ist auch falsch, Herr Müller-Hermann, wenn 
Sie sagen, der vorliegende Gesetzentwurf sei keine 
Lösung des Problems. Immerhin erzielen wir mit 
diesem Entwurf ein Mehraufkommen von über 1,5 
Milliarden DM, von denen fast drei Viertel den 
Gemeinden und den Ländern für den Verkehrswege-
bau zufließen. Damit erreichen wir in der Tat eine 
gegenüber der bisherigen Situation wesentliche 
Besserstellung. 

Doch nun zum Antrag selbst. Hier, Herr Müller-
Hermann, liegt wiederum Ihr Problem, daß Sie an 
den Beratungen des Verkehrsausschusses nicht teil-
nehmen, aber hier im Plenum sprechen. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Hört! Hört!) 

Denn eben dieser Antrag, den Sie uns jetzt im 
Namen der CDU/CSU vorgelegt haben, ist inhalts

-

gleich mit einem Antrag des Bundesrates, und nie

-

mand — niemand, auch kein Vertreter der Opposi

-

tion — hat diesen Antrag im Verkehrsausschuß auf

-

genommen, 
(Abg. Dr. Schellenberg: Hört! Hört!) 

weil wir uns leider haben belehren lassen müssen, 
daß alle Ausnahmen — vom Zonenrandgebiet, über 
das in der dritten Lesung noch zu reden sein wird, 
einmal abgesehen — nicht EWG-fest sind. Nur 
die Ausnahmen für den Zonenrand sind das, und 
deswegen ist der Zonenrand ja auch in der End-
fassung des Gesetzes besonders gut weggekommen, 
worauf wir, wie gesagt, in der dritten Lesung zu 
sprechen kommen werden. 

Ich finde es also sehr merkwürdig, wenn der Ver-
treter der Opposition einen Antrag begründet, den 
seine eigenen Kollegen im Verkehrsausschuß nicht 
gestellt haben, obwohl ich ausdrücklich gefragt 
hatte, ob jemand diesen Antrag des Bundesrates 
aufnehmen wolle; damals gab es Kopfschütteln auf 
allen Seiten des Hauses. Ich finde es merkwürdig, 
wenn dann hier so getan wird, als sei das eine ganz 
wichtige Sache. 

(Abg. Rawe: Es gibt noch mehr Ausschüsse 
in diesem Hause!) 

— Sicherlich, lieber Herr Rawe, aber die Sacharbeit 
ist in dieser Frage im Verkehrsausschuß geleistet 
worden, weil dort die politischen Entscheidungen 
zu diesem Gesetzentwurf fallen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Schmid-Burgk? — Bitte schön! 

Dr. Schmid-Burgk (CDU/CSU) : Herr Apel, ist 
Ihnen bekannt, daß in dem federführenden Aus-
schuß, nämlich im Finanzausschuß, dieser Antrag 
sowohl gestellt als auch sehr eingehend diskutiert 
wurde? 

Dr. Apel (SPD) : Das mag sehr wohl sein, Herr 
Schmid-Burgk. Sie wissen auf der anderen Seite 
aber auch, daß sich der Finanzausschuß überwie-
gend — zu 90 % und mehr — den Äußerungen des 
Verkehrsausschusses angeschlossen hat. 

Aber jetzt möchte ich zum Inhalt des Antrages 
selbst kommen und dazu zwei Bemerkungen machen. 
Erstens. Herr Müller-Hermann schlägt uns im Na-
men der CDU/CSU-Fraktion einen Katalog von Aus-
nahmemöglichkeiten vor. Und bei dieser Gelegen-
heit, Herr Müller-Hermann, haben wir einmal Ihre 
eigenen Reden nachgelesen. Sie haben am 27. No-
vember 1968 bei der großen Debatte über den Le-
ber-Plan und über die damals von Ihnen vorge-
schlagene Straßenbenutzungsgebühr — und Mine-
ralölsteuererhöhungen sind, wenn sie zu 100 % 
zweckgebunden werden, in gewissem Sinne ja Stra-
ßenbenutzungsgebühren — folgendes ausgeführt: 

„ ... Ausnahmen von vornherein zu vermeiden oder 
zumindest auf ein Minimum zu beschränken", und 
Sie haben hinzugefügt: „weil systembedingt Nah- 
und Fernverkehr bei einer entsprechenden Abgabe 
gleichbehandelt werden müßten." Heute, da Sie auf 
den Oppositionsbänken sitzen, müssen wir feststel-
len, daß Sie von Ihren eigenen verkehrspolitischen 
Prinzipien abgerückt sind. Das soll zwar vorkom-
men, aber dann muß man das zumindest hier auch 
deutlich machen. 

Einige Worte zu den Seehäfen. Als Ausschußvor-
sitzender und Abgeordneter von Hamburg bedaure 
ich es natürlich ganz besonders, daß die Seehäfen 
durch diese neue Regelung in der Tat in gewisse 
Schwierigkeiten geraten. Aber wir sollten diese 
Schwierigkeiten auch nicht übertreiben. Die Mine-
ralölsteuererhöhung bringt für den Güterfernver-
kehr eine Kostensteigerung von 1,2 N.  Im übrigen 
haben wir dank der Initiative von Minister Leber im 
EWG-Ministerrat die Tankfreimengen begrenzt, so 
daß sich hier Wettbewerbsverzerrungen durch die 
Anhebung der Mineralölsteuer in engen Grenzen 
halten. Außerdem — und das ist das Entscheidende 
— wäre jeder Antrag von der Art, wie Sie ihn für 
die Seehäfen stellen, nicht EWG-fest und müßte auf 
Grund eines Beschlusses des Gerichtshofs schleunigst 
zurückgenommen werden. 

Nicht so ganz einfach für die Seehäfen ist zwei-
felsohne die Frage der Anhebung der Kfz-Besteue-
rung für den Lkw. Hier aber hat der Verkehrsaus-
schuß nicht zuletzt aus dieser Perspektive durch eine 
Verbreiterung der Basis derer, die zu zahlen haben, 
nämlich von 12 t bis hinunter zu 7 t, Erleichterungen 
auch für die Seehäfen beschlossen. Ich will die Pro-
bleme nicht verniedlichen. Aber man muß einfach 
sehen, Herr Müller-Hermann, daß den Seehäfen 
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durch die Politik, die Sie vorschlagen, nicht geholfen 
werden kann, weil sie nicht EWG-fest ist. 

Was bleibt nach? Es bleibt nach, daß wir als Poli-
tiker aufgerufen sind, erstens die Harmonisierung 
der indirekten Besteuerung, insbesondere derjeni-
gen des Straßenverkehrs, in der EWG schneller vor-
anzutreiben. Hier wirken massive Versäumnisse 
früherer Bundesregierungen nach; denn es war doch 
Ihr Minister Seebohm, Herr Müller-Hermann, der 
mit der Befreiung von der Kfz-Steuer auf der Basis 
der Gegenseitigkeit in der EWG beim Lkw angefan-
gen hat. Deswegen haben wir heute das Problem, 
daß die niedrige Kfz-Besteuerung beim Lkw in den 
Niederlanden auf unseren Markt durchschlägt, eben 
weil man mit einem niederländischen Lkw auf deut-
schen Straßen Kfz-steuerfrei fährt. Das gilt zwar 
umgekehrt auch, aber unsere Kfz-Steuer ist eben 
wesentlich höher. Hier beginnt der Fluch der bösen 
— oder damals der guten — Tat zu wirken, nämlich 
der Liberalisierung in der EWG ohne Harmonisie-
rung, und hier müssen wir jetzt etwas nachholen. 

Ein Zweites. Wir als Vertreter der Mehrheit in 
diesem Deutschen Bundestag sehen die Probleme der 
Seehäfen. Wir wollen einiges dadurch wiedergutma-
chen, daß das Geld voll den Ländern und Gemein-
den zufließt und insbesondere auch für den Ver-
kehrswegebau in den Hafenstädten sehr viel getan 
werden kann. 

Aus diesem Grund sehen wir uns leider nicht in 
der Lage, den nicht EWG-festen Propagandaantrag 
der CDU/CSU anzunehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wird noch das 
Wort zu diesem Antrag gewünscht? — Bitte schön, 
Herr Abgeordneter Schmid-Burgk. 

(Zuruf von  der  CDU/CSU.) 

— Sie wollten zu Punkt 11 b) sprechen. Das kommt 
später. 

(Abg. Dr. Schmid-Burgk: Zu dem Ände

-

rungsantrag!) 

— Nur zu diesem Änderungsantrag. 

Dr. Schmid-Burgk (CDU/CSU): Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Herr Apel, es wird 
Ihnen auch im Hinblick auf Ihre Eigenschaft als 
Hamburger nicht leichtgefallen sein, das zu sagen, 
was Sie soeben gesagt haben. Sie haben immer-
hin hervorgehoben — das möchte ich nachdrücklich 
unterstreichen —, wie wichtig eine Hilfe bisher war 
und auch in Zukunft sein wird. Sie haben, wenn ich 
Sie recht verstanden habe, in erster Linie darauf ab-
gestellt, daß eine solche Regelung EWG-widrig sei. 
Nun ist sicherlich auch Ihnen bekannt, daß die 
Kommission die bisherige Regelung zwar für EWG

-

widrig erklärt hat, daß aber das Verkehrsministe-
rium in Gesprächen mit den Küstenländern geäußert 
hat, daß es diese Auffassung nicht teile, und die 
Küstenländer gesagt haben, man solle doch den 
Weg zum Gerichtshof gehen. Man hat davon nur 
deshalb Abstand genommen, weil die Steuer ohne-
hin ausläuft. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Apel! 

Dr. Schmid-Burgk (CDU/CSU) : Ja. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön! 

Dr. Apel (SPD) : Herr Kollege Schmid-Burgk, ist 
Ihnen bekannt, daß andere EWG-Länder aus dem 
Benelux-Bereich vor einigen Jahren auf der gleichen 
Ebene, nämlich der spezifischen Besteuerung des 
Straßengüterverkehrs, versucht haben, im grenzüber-
schreitenden Verkehr eine Sonderregelung für ihre 
Seehäfen zu schaffen, und daß sie dabei voll auf den 
Bauch gefallen sind? Wollen Sie das bitte in Ihre 
Überlegungen mit einbeziehen; es hat keinen 
Zweck, hier etwas zu beschließen, was scheinbar 
hilft, was aber nach kurzer Zeit nicht mehr hilft, 
weil es nicht EWG-konform ist. 

Dr. Schmid -Burgk (CDU/CSU) : Dennoch muß 
ich dabei bleiben, daß selbst das Verkehrsministe-
rium in den Gesprächen mit den Küstenländern 
nur deswegen von einer Klage Abstand genommen 
hat, weil es meinte, daß die Güterverkehrsteuer 
ohnehin ausfallen würde. 

Herr Apel, die bisherige Regelung, die jetzt auf-
gehoben wird, mag möglicherweise tatsächlich 
EWG-widrig gewesen sein. Wir haben aber hier mit 
vollem Bedacht eine Ermächtigung für eine Verord-
nung vorgeschlagen, die dann so ausgestaltet wer-
den könnte, daß die etwaigen Vorwürfe, die gegen 
die bisherige Regelung erhoben werden, vermieden 
werden. Diese Regelung, wie sie konzipiert wurde, 
unterscheidet sich ohnehin in wesentlichen Elemen-
ten von der bisherigen Regelung, nämlich darin, 
daß eine Verbilligung, eine Beihilfe nur für die 
Gebiete gegeben wird, in denen die Seehäfen mit 
den Benelux-Häfen konkurrieren. Nach meinem 
Gefühl und nach der Ansicht vieler ist es in keiner 
Weise ausgemacht, ob es wirklich dem Sinn des 
EWG-Vertrages widerspricht, wenn lediglich die 
unterschiedlichen Verbrauchsteuern hier auf eine 
gewisse Weise ausgeglichen werden. Es ist ohnehin 
ein allgemeiner Grundsatz, daß Verbrauchsteuern 
an der Grenze ausgeglichen werden sollten. Durch 
die Freimengen und durch den ungleich niedrigeren 
Steuersatz für Dieselkraftstoff wird dieser Ausgleich 
aber de facto nicht erreicht. 

Sie müssen auch in Betracht ziehen: wenn wir 
jetzt auf die Möglichkeit verzichten, dies in Brüssel 
auszufechten, wird sich das immer weiter verschär-
fen. Wenn ich Ihre Erklärungen höre, so ist doch für 
die Zukunft eine weitere Anhebung des Steuer-
satzes für Dieselkraftstoff geplant. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Apel? 

Dr. Schmid-Burgk (CDU/CSU) : Ja, bitte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön! 
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Dr. Apel (SPD) : Ist Ihnen bekannt, Herr Kollege 
Schmid-Burgk, daß insbesondere auch in den Nie-
derlanden an eine sehr kräftige Anhebung der spezi-
fischen Verkehrssteuern gedacht ist, so daß keines-
wegs sicher ist, daß sich die Schere weiter öffnet? 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Eine Vermu

-

tung! — Abg. Dr. Apel: Nein!) 

Dr. Schmid-Burgk (CDU/CSU) : Sicher ist mir 
das bekannt, es ist auch im Ausschuß gesagt wor-
den, daß diese Steuer in Holland erhöht wird, aber 
in welchem Umfang sie erhöht wird, ob so wie bei 
uns jetzt und in der Zukunft, das ist jedenfalls noch 
sehr unsicher. Ich meine, wir sollten im Interesse 
der Seehäfen keine Möglichkeit auslassen, auf diese 
Weise eine Gleichstellung im Wettbewerb zu errei-
chen. Ich finde es merkwürdig, daß Sie von einem 
Propagandaantrag sprechen. Wenn Sie diesen An-
trag annähmen, würde das Gesetz nicht verzögert. 
Es käme darauf an — wir haben da genügend Ver-
trauen —, daß die Regierung das Verfahren in der 
Verordnung, wofür Entwürfe vorliegen, so gestaltet, 
daß die Verordnung die Prüfung bestehen würde. 
Selbst wenn sie die Prüfung aber nicht bestünde, 
so wäre doch zunächst der notwendige Versuch ge-
macht. Der von Ihnen angedeutete Ausgleich für 
Infrastruktur — daß vielleicht etwas mehr durch 
den Ausbau der Verkehrswege geholfen wird — ist, 
das wissen Sie selbst ganz genau, keine echte Kom-
pensation. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, wird das Wort zu diesem Umdruck 
noch gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Umdruck 245. Wer dem seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das Zweite war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. Das gilt zu-
nächst für die Buchstaben a. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über Art. i in 
der vorliegenden Fassung. Wer seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit an-
genommen. 

Ich rufe die Art. i a, 2, 2 a, 2 b auf. — Dazu liegen 
keine Änderungsanträge vor. 

Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Mit großer Mehrheit angenommen. 

Zu Art. 3 liegt der Änderungsantrag Umdruck 245 
Buchstabe b vor. 

Zur Begründung Herr Abgeordneter Bittelmann. 

Bittelmann (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Im Gesetz 
über die weitere Finanzierung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden und des Bundesstraßenbaues steht: Eine 
Belastung der Landwirtschaft wird vermieden. Herr 

Staatssekretär Hermsdorf hat mir in diesem Hohen 
Hause gesagt, daß diese Aussage nicht in Zweifel 
gezogen werden kann. Zwar wird nach Art. 3 
dieses Gesetzes die Erstattung für die im land-
wirtschaftlichen Bereich bezogenen Gasölmengen um 
4 Pf heraufgesetzt und damit der Mehrpreis, der 
durch die Steuererhöhung entstanden ist, ausgegli-
chen. Aber eine zusätzliche Belastung für die Land-
wirtschaft liegt auch vor, wenn durch dieses Gesetz 
der Agrarverkehr — gemeint ist hier der Trans-
port landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Lkw — 
um wahrscheinlich 15 % verteuert wird. Denn diese 
Frachten werden der Landwirtschaft angelastet und 
schlagen direkt auf die Erzeugerpreise durch. Bis-
her war der Agrarverkehr von der Straßengüterver-
kehrsteuer, sprich Leber-Pfennig, weitestgehend be-
freit. Um nun die Wettbewerbsverzerrung innerhalb 
der EWG im Bereich der Landwirtschaft nicht noch 
mehr zu vergrößern, ist in unserem Antrag vorge-
sehen, den Erstattungsbetrag von, wie im Gesetz 
vorgesehen, 36,15 Pf auf 38,15 Pf heraufzusetzen. 
Dieser Gesichtspunkt war offensichtlich auch die 
Ursache dafür, daß Herr Bundesminister Ertl selber 
im Kabinett dafür eingetreten ist, diese Belastung 
für die Landwirtschaft auszugleichen. Dabei ist 
außerordentlich wichtig, zu erkennen, daß der Herr 
Bundesminister Ertl selber wohl festgestellt hat, daß 
hier eine zusätzliche Belastung, für die Landwirt-
schaft gegeben ist und daß tatsächlich diese neue Be-
lastung aus diesem Gesetz auf die Landwirtschaft 
zukommt. 

Meine Damen und Herren, leider wird in der All-
gemeinheit viel zu wenig beachtet, daß im Laufe der 
letzten zwei Jahre die administrativen Frachterhö-
hungen bei der Bundesbahn für die Landwirtschaft 
eine Mehrbelastung von mehr als 100 Millionen DM 
bisher gebracht haben. Die Landwirtschaft hat leider 
nicht die Möglichkeit, diese Frachterhöhungen, wie 
das in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft 
möglich ist, auf die Erzeugerpreise abzuwälzen. 
Außerdem steht eine neue Frachterhöhung bei der 
Bundesbahn für Düngemittel bereits am 1. Januar 
bevor, und für das Jahr 1972 sind weiterhin neue 
Frachterhöhungen für den Bereich Landwirtschaft 
angekündigt. 

Im Jahresbericht 1971 des Sachverständigenaus-
schusses steht wörtlich — ich zitiere —: 

Von der Einkommensexpansion des letzten Jah-
res bleibt die Landwirtschaft weitgehend ausge-
schlossen, und das, obwohl die strukturell be-
dingte Abwanderung im Wirtschaftsjahr 1970/71 
6 bis 7 % betragen hat und 

— jetzt ist es wichtig hinzuhören — 

obwohl im Einkommen der Aufwertungsaus-
gleich mit 1,7 Milliarden DM enthalten ist. Das 
vorjährige Einkommensniveau wurde real deut-
lich unterschritten. 

So weit das Zitat aus dem Jahreswirtschaftsbericht 
1971. 

Der Herr Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium hat mir hier in diesem Hohen Hause 
vor ganz kurzer Zeit bestätigt, daß in keinem an-
deren Wirtschaftsbereich Einkommensunterschrei- 
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tungen für den genannten Zeitraum eingetreten 
sind. Hier wird deutlich, daß die Aussage des Herrn 
Bundeskanzlers, daß die Landwirtschaft an der all-
gemeinen Einkommens- und Wohlstandsentwick-
lung teilnehmen soll, innerhalb der letzten zwei 
Jahre keinesfalls verwirklicht worden ist. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Daher ist es unverständlich, daß, zumal da in dieser 
Situation der Landwirtschaft infolge der Festpreise 
für 90 % der Agrarprodukte ohnehin keine Mög-
lichkeit gegeben ist, irgendwelche Einkommensver-
besserungen — auch mit Rücksicht auf die gestiege-
nen Kosten für Betriebsmittel und Löhne — zu er-
zielen, ihr hier noch eine neue Belastung im Sek-
tor „Frachten" auferlegt wird. 

Auf Grund der Angaben des Bundesfinanzmini-
sters — das hat Herr Staatssekretär Hermsdorf mir 
hier in diesem Hause vor ganz kurzer Zeit bestä-
tigt — liegt eine direkte Kostenerhöhung sowohl 
auf Grund der Mineralölsteuererhöhung als auch 
auf Grund der Kraftfahrzeugsteuererhöhung im 
landwirtschaftlichen Bereich vor. Dagegen müßte 
man den Wegfall der Straßengüterverkehrsteuer, 
sprich: Leber-Pfennig, aufrechnen. Davon war aber 
die Landwirtschaft bisher bereits befreit. Aus die-
sem Grunde bitte ich — um einen Ausgleich zu 
schaffen —, dem Antrag auf Erhöhung der Erstat-
tung um weitere 2 Pf je Liter Dieselöl, wie in 
unserem Änderungsantrag formuliert, stattzugeben. 
Ich bitte, den Antrag der CDU/CSU-Fraktion anzu-
nehmen. 

(Beifall bei der CDU / CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Parlamentarische Staatssekretär Hermsdorf. 

Hermsdorf, Parlamentari scher Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe sowohl in der Fragestunde als 
auch bei anderer Gelegenheit in diesem Hohen 
Hause erklärt, daß wir durchaus die Probleme, die 
bei diesem Gesetz im Zusammenhang mit der Land-
wirtschaft und im Zonenrandgebiet auf uns zukom-
men, beachten und daß wir dafür eine Lösung su-
chen werden. An dieser Erklärung hält die Bundes-
regierung fest. 

Das Gesetz, wie es Ihnen heute vorliegt, sollte 
ohne Präferenzen verabschiedet werden, weil das 
Einbauen von Präferenzen bei diesem Gesetz nicht 
nur zu technischen und Verwaltungsschwierigkeiten 
führen, sondern bei bestimmten Punkten auch ge-
wisse Unregelmäßigkeiten heraufbeschwören würde. 
Ich erkläre deshalb namens der Bundesregierung, 
daß wir die Probleme, die in der Landwirtschaft 
hier entstehen werden, beachten und daß wir sie 
an anderer Stelle, aber nicht in diesem Gesetz re-
geln werden. Deshalb bitte ich, den Antrag der CDU 
abzulehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wird das Wort 
noch gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den An-
trag der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 245, 
Buchstabe b. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Das zweite war die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zur Absstimmung über Art. 3 in der 
vorliegenden Fassung. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe Art. 3 a, 4, 5, 6 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. — Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur 

dritten Lesung. 

Das Wort hat der Abgeordnete Höcherl. 

Höcherl (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Für die Frak-
tion der CDU/CSU darf ich folgende Erklärung zur 
dritten Lesung abgeben. 

Die Quittung für die leichtfertige und unsolide 
Politik dieser Regierung liegt gerade mit diesem 
Gesetzentwurf auf dein Tisch. Die Regierung hat 
für ihre überzogene Reformpolitik zahllose unge-
deckte Wechsel ausgestellt, die jetzt zu Protest 
gehen und dem Steuerzahler und Verbraucher zur 
Einlösung präsentiert werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir erinnern uns noch sehr gut an all die Ver-
sprechungen in der Regierungserklärung vom 
28. Oktober 1969, in der ausgesprochen wurde, daß 
die Steuerbelastung nicht erhöht zu werden bräuchte 
und daß alle Mittel zur Finanzierung der sogenann-
ten inneren Reformen ausreichend vorhanden 
seien. Diese Regierung soll endlich offen einge-
stehen, daß sie jetzt auch finanziell am Ende ist. Sie 
sollte sich nicht in den bequemen Ausweg flüchten, 
durch Mißbrauch des Opfersinns der Bürger diese 
für ihre eigenen Versäumnisse zahlen zu lassen. 
Deswegen werden wir unsere Zustimmung zu dieser 
Steuererhöhung verweigern, die ja nur dazu dienen 
soll, die Inflationspolitik dieser Regierung fortzu-
setzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Eine solche Politik zu unterstützen, wäre Kurieren 
an den Symptomen. 

Als Maßstab der Beurteilung muß gellen, ob eine 
Steuererhöhung unabweisbar notwendig ist, ob sie 
eine bessere Staatsleistung ermöglicht und ob un-
erwünschte Auswirkungen auf Konjunktur und 
Preise vermieden werden. Keine einzige dieser Vor-
aussetzungen ist erfüllt. 

Die inflationäre Entwicklung hat trotz steigender 
Ausgaben das Volumen der staatlichen Leistungen 
aus dem vergangenen Jahr nicht erreichen lassen. 
Vor allem die Gemeinden mit ihrem hohen Auf-
wand an Personal- und Investitionskosten sind am 
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Ende ihrer Leistungskraft. Durch die Gemeinde-
finanzreform erhielten die Gemeinden 2,5 Milliarden 
DM zusätzliche Einnahmen. Das gesamte Bauvolu-
men der Gemeinden betrug im gleichen Jahre 
17 Milliarden DM. In dieser Summe sind Preis-
steigerungen in Höhe von 16 % enthalten; das sind 
allein 2,7 Milliarden DM. Damit ist eindeutig klar, 
daß die Mehreinnahmen samt und sonders von der 
inflationären Entwicklung verschlungen worden 
sind. Weder im Straßenbau noch im Hochbaubereich 
konnte mit mehr Geld mehr gebaut werden. Die 
inflationäre Entwicklung ließ für den Straßenbau 
einen Stillstand eintreten und für den Hochbau-
bereich einen Rückgang der realen Investitionen. 

In dieser Situation Steuern zu erhöhen, hieße, 
einen Krebskranken mit Morphium zu behandeln. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Erhöhung der Verbrauchsteuer ist gleichbedeutend 
mit Erhöhung der Preise. Der Preisauftrieb, der in 
diesem Jahr mit 6 % eine einsame Höhe in der 
deutschen Nachkriegsentwicklung erreicht hat, er-
hält dadurch einen weiteren Anstoß. 

Das Sachverständigengutachten und die wirt-
schaftswissenschaftlichen Institute prophezeien für 
das Jahr 1972 eine Stagnation. In dieser Situation 
Steuererhöhungen vorzuschlagen, ist genau das Ge-
genteil von dem, was in einer solchen Situation 
geboten ist. Das Verlangen der Bundesregierung 
nach höheren Steuern ist das indirekte Eingeständ-
nis dafür, daß ihre Reformprogramme überzogen 
sind. 

Mit der gleichen Methode, mit der jetzt die Ver-
antwortung für eine mißglückte Politik auf die 
Schultern der Steuerzahler und Verbraucher abge-
wälzt werden soll, hat die Bundesregierung bereits 
bei ihrem Amtsantritt die Finanzierung ihrer 
kostspieligen Programme Ländern und Gemeinden 
aufgebürdet, ohne für eine ausreichende finanzielle 
Ausstattung zu sorgen. Sie hat damit gegen die 
Prinzipien des gemeinsam verabschiedeten Finanz-
verfassungsgesetzes verstoßen, Länder und Gemein-
den mit ausreichender Finanzausstattung zu ver-
sehen. Die inflationäre Entwicklung hat dabei nur 
einen Tatbestand schneller ans Tageslicht gebracht, 
der früher oder später doch offenbar geworden 
wäre. 

Die schwärmerischen Reformprogramme dieser 
Bundesregierung sind ohne finanzielle Deckung. Der 
harte Kampf auch der von der SPD regierten Län-
der um einen höheren Anteil am Steuerkuchen zeigt 
dies überdeutlich. Diese Regierung hat nicht den 
Mut, ganz offen die Wahrheit zu bekennen, ihre 
Irrtümer einzugestehen und ihre Programme zu kor-
rigieren. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Aus diesen grundsätzlichen Erwägungen kann 
meine Fraktion dem vorliegenden Gesetzentwurf — 
das gilt auch für die beiden anderen Gesetzentwürfe, 
die zur Debatte stehen   die Zustimmung nicht 
erteilen. 

Darüber hinaus gibt es weitere Ablehnungsgründe. 
Dem vorliegenden Gesetzentwurf fehlt eine ausrei

-

chende Gesamtkonzeption, wie Herr Dr. Müller-
Hermann bereits dargelegt hat. Er packt nur Einzel-
probleme an, ohne die vielfältigen Fragen des städti-
schen Nahverkehrs insgesamt zu lösen. Es fehlt ein 
Plan zur Verbesserung der Struktur der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden. Im Gegenteil, dieser 
Gesetzentwurf bringt es fertig, die Unübersichtlich-
keit der gemeindlichen Verkehrsfinanzierung durch 
die Einführung eines dritten Finanztopfes entschei-
dend zu verstärken. 

Die unausgereiften Vorschläge der Regierung 
zwangen die Opposition, in den Ausschußberatun-
gen laufend Änderungsanträge einzubringen, die 
wir in der zweiten Lesung zum Teil wiederholt 
haben. 

Der Bundesregierung war bereits seit zwei Jah-
ren bekannt, daß die Straßengüterverkehrsteuer 
Ende dieses Jahres ausläuft und entsprechende ge-
setzliche Maßnahmen notwendig sind. Ohne daß ein 
zwingender sachlicher Zusammenhang besteht, hat 
sie diesen Problemkreis in Form einer Änderung 
der Kfz-Steuer in das vorliegende Gesetz eingebaut. 
Daß diese Regelung in dem heute anstehenden Ge-
setzentwurf ein Fremdkörper ist, zeigt allein die Be-
zeichnung dieses Gesetzes; denn das Aufkommen 
aus der Kfz-Steuer geht in die allgemeinen Haus-
haltsmittel ein und ist nicht wie die Hälfte der 
Mineralölsteuer für Zwecke des Straßenbaus gebun-
den. 

Neben dieser sachlichen Ungereimtheit und der 
Flickschusterei des übrigen Teils des Gesetzentwurfs 
steht die nicht mehr zu überbietende Schludrigkeit, 
die sich diese Regierung im zeitlichen Ablauf des 
parlamentarischen Beratungsverfahrens geleistet 
hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die erste Beratung im Deutschen Bundestag fand am 
4. November 1971 statt. Ganze drei Sitzungswochen 
standen dem Hohen Haus zur Beratung zur Verfü-
gung. Offenbar war sogar die Regierung von leisen 
Zweifeln in bezug auf die Güte ihrer Arbeit geplagt, 
denn die Vorlage wurde nicht einmal von ihr be-
gründet. Die deutsche Parlamentsgeschichte kennt 
nur wenige Fälle, in denen es sich eine Regierung 
trotz seit langem feststehender Termine geleistet 
hat, Bundesrat und Bundestag mit einer eilbedürf-
tigen Vorlage so unter Zeitdruck zu setzen und dar-
über hinaus eine derart schlechte Vorlage einzubrin-
gen. Dieses Gesetz trägt alle Zeichen der Hektik 
und der mangelnden Koordinierung innerhalb der 
Bundesregierung. Es stellt einen Höhepunkt der 
Konfusion dar. Dieses Haus hatte nicht ausreichend 
Zeit zu der erforderlichen intensiven Beratung die-
ser mangelhaften Vorlage. 

Die Stellungnahme des Bundesrates wurde wäh-
rend der Ausschußberatungen nachgeschoben. Die 
Stellungnahme der Bundesregierung zu den Be-
schlüssen des Bundesrates liegt schriftlich immer 
noch nicht vor. 

(Abg. Dr. Apel: Doch!) 

Eine derartige Praxis darf nicht einreißen und zur 
Gewohnheit werden. Unser Nein hat auch den 
Zweck den miserablen Stil der Regierungsarbeit 
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offenzulegen und die Regierung auf den Pfad der 
parlamentarischen Tugend zurückzuführen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Apel. 

Dr. Apel (SPD) : Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte zum Gesetzentwurf selber 
sprechen und nicht zu den sehr allgemeinen Bemer-
kungen des Kollegen Höcherl. 

(Abg. Stücklen: Grundlegenden 
Bemerkungen!) 

— Sie sagen „grundlegenden"! Das ist eben der 
intellektuelle Unterschied zwischen Ihnen und mir. 
Sie empfinden das als grundlegend, und ich emp-
finde'das als allgemein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD. — 
Zurufe von der CDU/CSU.) 

In einem Punkte muß Herrn Höcherl aber wider-
sprochen werden. Die Stellungnahme der Bundes-
regierung zu den Vorschlägen des Bundesrates liegt 
seit Montag dieser Woche vor; sie ist also einseh-
bar. 

Meine Damen und Herren, zum Gesetzentwurf 
selbst. In der ersten Lesung, aber auch in der De-
batte außerhalb dieses Parlaments, sind insbeson-
dere drei Einwände gegen die Vorlage der Bundes-
regierung geltend gemacht worden, in diesem Hause 
insbesondere von dem Kollegen Dr. Evers von der 
CDU/CSU. Dr. Evers hat erstens beanstandet, daß 
die Bundesregierung die 3 Pf, um die die Mineralöl-
steuer pro Liter erhöht werden soll und die für den 
kommunalen Bereich gedacht sind, über einen Leer-
titel am Bundeshaushalt vorbeiführen wolle. Er hat 
darum gebeten, daß diese 3 Pf in das Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz eingestellt werden. 
Dies ist auf Antrag der Koalitionsfraktionen im 
Verkehrsausschuß des Deutschen Bundestages ge-
schehen. Der Finanzausschuß ist unserem Petitum 
gefolgt. 

Wir haben bei dieser Gelegenheit ferner das Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz in einigen wich-
tigen Punkten verbessert, indem wir den Katalog 
der förderungsfähigen und förderungswürdigen 
Maßnahmen um die Betriebshöfe und zentralen 
Werkstätten erweitert haben, damit auch die klei-
neren Gemeinden, die keine U- und S-Bahnen bauen, 
in den Vorteil dieser Förderungsmaßnahmen kom-
men können. Wir haben ferner dem Petitum des 
Bundesrates entsprochen, die Mittel im Verhältnis 
von 50 zu 50 zwischen dem öffentlichen Personen-
nahverkehr und dem kommunalen Straßenbau auf-
zuteilen. 

Der zweite kritische Einwand, der in diesem 
Hause — auch wieder von Herrn Dr. Evers —, aber 
auch draußen im Lande vorgebracht wurde, ist, es 
sei nicht sichergestellt, daß dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr die Mineralölsteuer erlassen werden 
würde. Auf Grund eines Vorschlages der Koalitions-
fraktionen ist in der Vorlage verankert worden, 

daß sowohl den öffentlichen Personennahverkehrs-
mitteln in privater Hand als auch denen in öffent-
licher Hand die Mineralölsteuer in Zukunft erlassen 
wird. Das bringt einen Vorteil von 250 Millio-
nen DM. Herr Höcherl, das ist ein wesentlicher Bei-
trag des Bundes und dieses Hohen Hauses zum Nah-
verkehrskonzept. Der Bund hat damit für diesen 
Sektor seine finanziellen Leistungen, soweit er sie 
erbringen kann, erbracht. 

In diesem Zusammenhang scheint mir eine wei-
tere Bemerkung wichtig zu sein. Da von den 6 Pf, 
die für die Gemeindeverkehrsfinanzierung gedacht 
sind, 3 Pf ausschließlich für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr aufgewandt werden, zahlt jeder Au-
tofahrer in unserem Lande ab 1. Januar 1972 jähr-
lich durchschnittlich 45 DM für U-, S-, Straßen-
bahnen und Busunternehmen, d. h. er bezahlt den 
Preis einer mittleren Monatskarte. Das muß einmal 
mit allem Nachdruck gesagt werden, damit deutlich 
wird, daß heute bereits nach dem Willen der Koali-
tionsfraktionen — und dieser Wille deckt sich ja 
weitgehend mit dem Willen der Opposition — auch 
die Autofahrer den öffentlichen Personennahver-
kehr mit bezahlen. 

Es gab einen dritten kritischen Einwand seitens 
der Opposition. Die Opposition hat gesagt: Wie 
sollen denn die erhöhten Mittel, die von den Ge-
meinden aufgebracht werden, überhaupt aufgenom-
men werden? Die Gemeinden haben ja gar nicht die 
Komplementärmittel. Wir sind dem begegnet, indem 
wir den Anteil des Bundes an all diesen Maßnah-
men für die normal strukturierten Gebiete von 
50 auf 60 % und für das Zonenrandgebiet sogar von 
60 auf 75 % erhöht haben. Wir haben ferner dafür 
gesorgt, daß die Fahrzeuge, die im Zonenrandgebiet 
laufen, bei der Verteilung der Mittel nicht mit dem 
Faktor 1, sondern mit dem Faktor 1,25 angerechnet 
werden. Das bedeutet, daß dem Zonenrandgebiet 
nicht nur ein höherer Anteil an der Förderung des 
Bundes zukommt, sondern über einen höheren Mul-
tiplizierungsfaktor auch ein höherer Gesamtanteil. 
Wir haben die Dieselölbeihilfen für den Werkfern-
verkehr im Zonenrandgebiet verdoppelt. Es muß 
also darauf hingewiesen werden, daß sich diese 
Steuererhöhungen für das Zonenrandgebiet weitest-
gehend positiv auswirken. Sie wirken sich zumin-
dest für den Werkfernverkehr nicht negativ aus. 
Herr Warnke, Sie werden dazu ja noch etwas sagen. 
Ich habe Ihren Namen hier vorn auf dem Bildschirm 
des Computers gesehen. Wir haben unseren Mann 
auch schon gemeldet. Nachher werden wir dann 
hören können, was Sie zu sagen haben. 

Ich möchte noch einen Satz zur zweiten Lesung 
sagen. Herr Müller-Hermann, Ihr Antrag — wir 
haben darüber ja diskutiert — hätte zudem das Pro-
blem mit sich gebracht, daß das Aufkommen insge-
samt, wenn die Durchführungsverordnungen be-
schlossen worden wären, sehr stark vermindert wor-
den wäre. Man muß in diesem Zusammenhang sa-
gen, für wen diese Mehreinnahmen bestimmt sind. 
Sie sind im wesentlichen für die Gemeinden und 
für die Länder bestimmt. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Es bleiben ja 
gar keine Mehreinnahmen übrig!) 
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Insofern meine ich, daß man sich sehr vor Ausnah-
men aus dieser Perspektive hüten muß. 

Wenn wir uns die Auswirkungen dieser Steuer-
anhebungen auf die Verkehrsträger anschauen, kön-
nen wir festsstellen, daß der Güterfernverkehr ins-
gesamt sogar entlastet wird, weil er ja die Straßen-
güterverkehrsteuer nicht mehr bezahlt, und daß 
auch der Werkfernverkehr entlastet wird. 

Um so wichtiger ist eine gute Lizenzierungsrege-
lung. Wir wollten sie heute mit behandeln; Sie 
haben es vorgezogen, die Debatte Mittwoch zu füh-
ren. Dennoch gehören diese beiden Dinge eng zu-
sammen. Die Bundesbahn wird durch diese Steuer-
maßnahmen und durch die Lizenzierung, so wie sie 
die Kolitionsfraktionen beschlossen haben und wie 
sie vielleicht auch dieses Hohe Haus akzeptieren 
wird, ebenfalls in eine Wettbewerbsposition ge-
bracht, die es ihr erleichtert, kaufmännisch ver-
nünftig zu agieren, dies um so mehr, als auch die 
Bundesbahn die Entlastung bei der Mineralölsteuer 
erfährt, soweit sie im öffentlichen Nahverkehr auf 
der Schiene wie auf der Straße fährt. 

Es bleibt das Problem des gewerblichen Nahver-
kehrs übrig. Wir haben darüber schon in der ersten 
Lesung debattiert. Ich habe darauf aufmerksam ge-
macht, daß es eine Entschließung des Deutschen 
Bundestages gibt, die die Bundesregierung auffor-
dert, eine verkehrspolitische Konzeption für den ge-
werblichen Güternahverkehr vorzulegen, die den 
neuen Gegebenheiten Rechnung trägt. Insbesondere 
kommt es aber darauf an, angesichts der unbe-
streitbaren Kostenerhöhungen im Güternahverkehr 
bei der zu erwartenden tarifpolitischen Entscheidung 
in diesem Sektor die Kostenerhöhungen mit zu be-
rücksichtigen. 

Ich komme damit zum Schluß meiner Bemerkun-
gen und ziehe folgende Konsequenzen. 

Erstens. Steuererhöhungen, auch wenn sie wie bei 
der Mineralölsteuer den Charakter von Gebühren-
anhebungen annehmen — weil sie ja zu 100 % dem 
Autofahrer über verbesserten Verkehrswegebau 
wieder zugute kommen  , sind niemals angenehm. 
Insofern verstehe ich, daß die CDU/CSU als Oppo-
sition ihre Zustimmung verweigert. Nur, Herr Mül-
ler-Hermann, dann bitte mit dem richtigen Argu-
ment: Wir wollen Euch den Arger lassen und ihn 
uns nicht selbst zuziehen. Aber bitte nicht mit vor-
geschobenen Argumenten, sondern dann bitte sa-
gen: Ihr — Regierung — sollt das tun; wir — 
Opposition  — halten uns da vornehm zurück; wir 
wollen ja eine Arbeitsteilung zwischen Nutzen und 
Arger einführen. Dafür hätte ich Verständnis. 

Zweitens. Diese Mineralölsteuererhöhung zahlt 
der Autofahrer für sich selbst. Er bekommt sie voll 
und ganz in Form eines verbesserten Verkehrswege-
baus wieder zurück. Er zahlt im Monat durch-
schnittlich 5 DM mehr, eine Summe, die durchaus 
zumutbar ist. 

Drittens. Die regionalen Konsequenzen dieser 
Steuererhöhungen sind, soweit es möglich ist, ge-
mildert worden. Insbesondere ist der Zonenrand 
hier von uns bedacht worden. 

Viertens. Das Gewerbe kann diese Steuererhöhun-
gen tragen. Beim Güternahverkehr haben wir eine 
besondere Fürsorgepflicht. 

Wenn ich Herrn Höcherl richtig verstanden habe, 
lehnt er die Steuerhöhungen ab. Er sagt aber gleich-
zeitig: Die Gemeinden sind am Ende ihrer Lei-
stungskraft. Die CDU/CSU fragt in den Fragestun-
den immer wieder nach mehr Straßenbau und weist 
auf die Beschäftigungslage im Tiefbau hin. Ich kann 
nur sagen, dies ist CDU/CSU-Logik; das ist die 
Devise „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht 
naß". Wir dagegen sagen unseren Bürgern: Diese 
Steuererhöhungen kosten euch 5 DM im Monat. Sie 
bringen dem gewerblichen Güterfernverkehr eine 
Kostenanhebung um 1,2 %. Aber wir müssen diese 
Steuererhöhungen erbitten, um den Straßenbau im 
Jahre 1972, insbesondere in den Gemeinden, und 
den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs 
sinn- und zweckgemäß fortzusetzen. 

Dem Hohen Hause liegt ein Entschließungsantrag 
der Opposition vor. Im Namen meiner Fraktion 
empfehle ich Ihnen, diesen Entschließungsantrag 
an die zuständigen Ausschüsse zu überweisen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Als der Deutsche 
Bundestag am 4. November den vorliegenden Ge-
setzentwurf in erster Lesung behandelte, habe ich 
als Sprecher der Freien Demokraten erklärt, daß 
wir Steuererhöhungen nur mit halbem Herzen zu-
stimmen, daß wir uns aber den Notwendigkeiten 
verstärkter Mittelzuweisung an die Gemeinden für 
den Straßenbau und für die Förderung des Personen-
nahverkehrs und der Verstärkung der Mittel für 
den allgemeinen Fernstraßenbau nicht verschließen 
könnten und deshalb dieser Vorlage in ihrem 
Grundgehalt zustimmen würden. 

Dabei habe ich allerdings zur Voraussetzung die-
ser Zustimmung gemacht, daß aus der Mineralöl-
steuererhöhung von 4 Pf je Liter den Betrieben, die 
öffentlichen Personennahverkehr betreiben, eine 
Rückerstattung ihrer Mineralölsteuer gewährt wird. 
Ich habe außerdem für die Freien Demokraten er-
klärt, daß wir der Meinung sind, bei der Anhebung 
der Kfz-Steuer für Nutzfahrzeuge nicht bei 12 t nach 
oben hin zu beginnen, sondern die Grenze herabzu-
setzen, um die Steuerlast — 250 Millionen DM wer-
den erwartet — auf breitere Schultern zu verteilen. 
Wir stellen heute in der dritten Lesung fest, daß 
im Laufe der Beratungen durch Beschlüsse der Frak-
tionen der Regierungskoalition, also der Fraktionen 
der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten, 
diese Voraussetzungen erfüllt sind. Von daher stim-
men wir dem vorliegenden Gesetzentwurf in dritter 
Lesung zu. 

Der Kollege Höcherl hat nun erklärt, die CDU/ 
CSU-Fraktion müsse diesen Gesetzentwurf ableh-
nen, weil er ein weiteres Kennzeichen der Infla-
tionspolitik — so hat er das genau gesagt — dieser 
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Regierung bedeute. Herr Kollege Höcherl, ich weiß, 
wie wirksam das Schlagwort „Inflationspolitik" ist, 
wie sehr es geeignet sein kann, die Menschen im 
Lande zu verunsichern. Weil das im Kampf gegen 
diese Regierung Ihre Absicht ist, greifen Sie das 
Wort „Inflation" immer wieder neu auf. 

(Abg. Stücklen: Haben wir eine Inflation 
oder haben wir keine?) 

— Ach, Herr Kollege Stücklen! Meine Damen und 
und Herren von der CDU/CSU, ich frage mich nur, 
wann man eigentlich eine Inflation hat. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Jetzt!) 

— Wenn Sie es bestimmen, ja? Wenn Sie der Auf-
fassung sind, es ist eine, dann ist es eben eine! 

(Abg. Dr. h. c. Kiesinger: Wenn Sie es 
sagen, haben wir keine! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU.) 

Wir hatten seit 1949 Jahr für Jahr unentwegt 
einen Kaufkraftschwund. Das werden Sie nicht be-
streiten können; die Zahlen weisen es aus. 

(Fortgesetzte Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Sicherlich in geringerem Umfang als heute. Herr 
Kollege Lemmrich, fragen Sie ruhig! Wir hatten 
im Jahre 1965 eine Geldentwertungsrate von etwas 
über 4 %. 

(Abg. Lemmrich: 3,8 %!) 

— Herr Lemmrich, es mögen 3,8 % gewesen sein. Im 
vergangenen Jahr hatten wir 6 %. Nun frage ich Sie: 
Hat man bei 6 % eine Inflation, bei 5 %, bei 4 % 
oder bei 3 %? 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Wenn Sie es 
möchten, bei 10 %! — Weitere Zurufe von 

der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, man hat sie dann, wenn 
sie Ihnen ins politische Konzept paßt! Dann kom-
men Sie mit dem Schlagwort „Inflation" an, um un-
sere Menschen zu erschrecken. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Denn Sie müssen ja bei der Betrachtung, ob eine 
Inflation vorhanden ist oder nicht, gewiß mit dem 
Schaden für große Kreise unserer Bevölkerung auch 
die Steigerung der Einkommen betrachten und das 
in ein Verhältnis setzen, nämlich die Steigerung der 
Einkommen 1965 im Verhältnis zur Preisentwick-
lung und die Steigerung der Einkommen 1970 im 
Verhältnis zur Preisentwicklung. Dabei verschweige 
ich allerdings nicht — Herr Müller-Hermann, Sie 
schauen mich an —, daß es weite Personenkreise 
gibt, die von jedem Geldwertschwund stark betrof-
fen sind. 

(Abg. Dr. Müller-Hermann: Vor allem die 
Gemeinden!) 

Dieser Gesetzentwurf hat mit weiterer Inflations-
politik überhaupt nichts zu tun. Sie haben mit uns 
zusammen, meine Damen und Herren von der Op-
position, immer wieder gefordert, den Gemeinden 
müsse bei der Lösung ihrer Verkehrsaufgaben ge-
holfen werden. Sie haben diese Forderung noch an-
läßlich der Debatte über das Gemeindeverkehrs-

finanzgesetz im vergangenen Jahr aufgestellt. Mit 
diesem Gesetzentwurf kommen wir dieser im gan-
zen Haus geäußerten Forderung nach. Die Gemein-
den erhalten mehr an Mitteln. Sie erhalten 3 Pf von 
den 4 Pf zur Bestreitung ihrer verkehrlichen Auf-
gaben, allerdings — und das ist die Änderung in 
diesem Gesetzentwurf gegenüber der Regierungs-
vorlage — unter Abzug der Beträge für die Mineral-
ölsteuerrückgewähr an Betriebe, die öffentlichen 
Personennahverkehr betreiben. Das scheint uns aber 
verantwortbar zu sein, weil ein großer Teil der 
250 Millionen DM — das ist der Betrag, der zur 
Rückerstattung benötigt wird — an die Gemeinden 
als Träger des öffentlichen Personennahverkehrs 
zurückfließt. Von daher scheint mir das vertretbar 
zu sein. 

Sie wissen, daß auch die Verteilung der Steuern 
zwischen Bund und Ländern den Unwillen der Län-
der hervorgerufen hat. Mit der Erhöhung der Kfz-
Steuer für Nutzfahrzeuge wird den Wünschen der 
Länder entgegengekommen. Sie erhalten 250 Millio-
nen DM. 

Der Bund erfährt durch dieses Gesetz kaum eine 
Hilfe. Er erhält lediglich 1 Pf aus der Mineralöl-
steuererhöhung, 250 Millionen DM für Zwecke des 
Straßenbaus. 

Es werden hier Steuererhöhungen beschlossen. 
Ich sagte Ihnen schon, daß die Freien Demokraten 
Steuererhöhungen nur mit halbem Herzen zustim-
men. Herr Kollege Höcherl hat versucht, einen Ge-
gensatz zwischen der Regierungserklärung und den 
Äußerungen der Regierung und der Fraktionen, die 
diese Regierung tragen, in der Vergangenheit und 
dem heutigen Tun, dem Beschluß über die Steuer-
erhöhung, zu konstruieren. 

Meine Damen und Herren, wir haben erklärt, 
daß wir die steuerliche Belastung unserer Bürger 
im Laufe dieser Legislaturperiode nicht erhöhen 
werden. Die steuerliche Belastung wird mit der An-
hebung der Mineralölsteuer und der Kfz-Steuer nicht 
erhöht gegenüber der Ausgangslage, die bestand, 
als diese Regierung ihre Verantwortung in Bonn 
übernahm. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

— Das ist nicht zu bestreiten. Das ist nachweisbar. 

(Weiterer Zuruf von der CDU/CSU.) 

- Wir sagen das draußen. Wir sind nämlich ehrlich. 
Wir sind ehrlich in unserer Argumentation vor un-
seren Bürgern. In dieser Hinsicht könnten Sie von 
uns noch lernen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Zuruf des Abg. Lemmrich.) 

— Ach Gott, für heucheln sind Sie doch zuständig, 
Herr Kollege Lemmrich, nicht ich. 

(Abg. Lemmrich: Ach, hören Sie doch mit 
dieser billigen Methode auf!) 

Meine Damen und Herren, tatsächlich ist die Steuer

-

belastung heute niedriger. Denn es sind inzwischen 
Steuerentlastungen durch Absenken und Auslaufen 
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von Steuern eingetreten. Darüber gibt es keinen 
Zweifel. 

Nunmehr einige wenige Worte zum Gesetzent-
wurf selbst. Ich sagte Ihnen schon, wir haben unter 
der Voraussetzung zugestimmt, daß bei der Mineral-
ölsteuererhöhung die Rückerstattung für die Be-
triebe, die öffentlichen Personennahverkehr betrei-
ben, vorgesehen wird. 

Wir haben gegenüber dem Gemeindeverkehrs-
finanzgesetz, nach dessen Richtlinien diese Mittel 
verteilt werden, einige weitere Förderungen vor-
genommen. In die Förderung werden Betriebs-
höfe und zentrale Werkstätten einbezogen. Die 
Finanzhilfen werden bei förderungswürdigen Vor-
haben prozentual erhöht. Wir haben den Anteil des 
Zonenrandgebiets an den Finanzbeihilfen um ein 
Viertel erhöht. Die Gasölbetriebsbeihilfe wird für 
den Werkfernverkehr im Zonenrandgebiet verdop-
pelt. Die Landwirtschaft wird von der Mineralöl-
steuererhöhung nicht betroffen. Die zurückzuzahlen-
den Beträge werden um den Satz der Steuererhöhun-
gen angehoben. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf be-
inhaltet zwei Komplexe: Mineralölsteuererhöhung 
und Kfz-Steuer-Erhöhung. Auf Drängen der Freien 
Demokraten wurde die Grenze, von der an Nutz-
fahrzeuge der Steuererhöhung unterliegen, verän-
dert. Wir haben die Grenze auf 7 t herabgesetzt, 
weil wir der Auffassung sind, daß wir eine zu starke 
Anhebung der Kfz-Steuer für Nutzfahrzeuge vermei-
den sollten. Wir wollten die Progression in erträg-
lichen Grenzen halten. Da sich die Anzahl der 
Fahrzeuge, die in die Steuererhöhung einbezogen 
werden, verdoppelt, konnte der Betrag für das ein-
zelne Fahrzeug verringert werden. 

Wir haben dafür gesorgt, daß entgegen der Regie-
rungsvorlage der Schwerlastverkehr nicht so sehr 
belastet wird, wie es vorgesehen war. Für ihn 
bleibt immer noch ein Steuerrabatt von 25 an Stelle 
von 50 %, weil der Schwerlastverkehr durch ord-
nungsbehördliche Maßnahmen gehindert ist, seine 
Fahrzeuge voll auszufahren. Er kann bekanntlich 
nur fahren, wenn die Bundesbahn eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung erteilt, also den Transport 
nicht selbst übernehmen kann. 

Wir haben in diesem Gesetz die Förderung des 
Huckepackverkehrs und des Containerverkehrs aus-
gedehnt, weil wir der Auffassung sind, daß die Ab-
sicht, Verkehr von der Straße auf die Bundesbahn 
zu verlagern, dort verstärkt verwirklicht werden 
sollte, wo es vertretbar und erforderlich ist. 

Wir meinen also im Gegensatz zu den Ausführun-
gen des Kollegen Höcherl, daß dieser Gesetzentwurf 
kein Flickwerk bedeutet, daß ausreichend Zeit zur 
Beratung zur Verfügung gestanden hat — er hat 
es bestritten —, nämlich über fünf Wochen. Das Ge-
setz ist nicht so umfangreich — es regelt nur zwei 
Tatbestände —, als daß es in dieser Zeit nicht 
gründlich hätte beraten werden können. 

Zum anderen sind wir der Auffassung, daß dieses 
Gesetz sowohl für die Gemeinden als Verkehrsbau-
träger wie auch für den Bund als Träger des Fern-
straßenbaus, aber auch für die Betriebe des öffent-

lichen Personennahverkehrs, denen immer wieder 
Hilfe zugesagt wurde, die aber nicht eingeleitet 
wurde, eine wertvolle Hilfe bedeutet. 

Aus diesem Grund stimmen die Freien Demokra-
ten diesem Gesetz in dritter Lesung zu. Wir sind der 
Auffassung, daß der vorliegende Entschließungs-
antrag dem zuständigen Ausschuß überwiesen wer-
den sollte. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Warnke. 

Dr. Warnke (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Nach 
diesem Expertenstreit, so möchte ich sagen, über 
eine für viele von uns schwer durchschaubare Ma-
terie will ich hier einige Worte als schlichter Mann 
vom Land, d. h. in diesem Fall aus den verkehrs-
fernen Gebieten, anfügen. 

Dieses Gesetz bringt für die verkehrsfernen Ge-
biete und insbesondere für das Zonenrandgebiet 
in zwei Punkten begrüßenswerte, zumindest erträg-
liche Regelungen. Drei Punkte müssen jedoch auf 
der Minusseite der Bilanz verbucht werden. 

Ich stehe nicht an, zu erklären, daß wir Genug-
tuung darüber empfinden, daß auf unseren Antrag 
hin die Präferenz für den Werkfernverkehr bei-
behalten worden ist und daß damit ein Teil der 
Mehrbelastung — wir wollen uns schon über die 
Auswirkung im klaren sein: nur ein Teil dieser 
Mehrbelastung , die durch dieses Gesetz dem 
Werkfernverkehr im Zonenrandgebiet auferlegt 
worden ist, abgefangen wird. 

Wir sind auch darüber erfreut, daß es gelungen 
ist, für den Gemeindestraßenbau im Zonenrand-
gebiet eine Präferenz und einen angemessenen Ver-
teilungsschlüssel zu finden. Nun, meine Damen und 
Herren, in Wirklichkeit ist mit dem Verteilungs-
schlüssel die Regelung vom Kopf, auf dem sie bis-
her gestanden hat, überhaupt erst auf die Füße ge-
stellt worden, denn bis jetzt bestimmte das Gesetz 
in seiner alten Fassung in majestätischer Gleich-
heit, daß Zonenrandländer und Nicht-Zonenrand-
länder die Mittel nach gleichem Schlüssel zugewie-
sen bekamen; nur blieb es den Zonenrandländern 
unbenommen, ihren Gemeinden im Zonenrandge-
biet mehr von diesen Mitteln zu geben — zu Lasten 
ihrer Gemeinden im Binnenland. Diese Ungerechtig-
keit haben wir jetzt beseitigt, und das ist positiv 
zu werten. 

Aber es ist bedauerlich, daß gleichzeitig die Präfe-
renz, die dem gewerblichen Güterfernverkehr im 
Zonenrandgebiet, in den Frachthilfegebieten und in 
den Seehäfen im Straßengüterverkehrsteuergesetz 
bisher eingeräumt war, ersatzlos weggefallen ist. 
Das ist der erste Minuspunkt. Es ist zweitens be-
dauerlich, daß bei dieser Regelung die Bevorzugung 
des Gemeindestraßenbaus im Zonenrandgebiet 
praktisch durch das dort ansässige Straßengüter-
verkehrsgewerbe bezahlt wird, dem man damit die 
Präferenz genommen und die Belastung für die 
Mehrleistungen, die unter diesem Gesetz in das 
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Zonenrandgebiet fließen, auferlegt hat. Es ist mehr 
als ein Schönheitsfehler, wenn man mit der rechten 
Hand das gibt, was man vorher mit der linken Hand 
weggenommen hat. Diese Art von Eleganz der Ge-
setzgebung wird unsere Zustimmung nicht finden, 
meine Damen und Herren. 

Schließlich zum dritten und vielleicht gravierend-
sten Punkt: Wir haben in diesem Jahr ein Zonen-
randförderungsgesetz verabschiedet, das in seinem 
§ 4 für den Bundesfernstraßenbau eine Präferenz 
festlegt. Dieses Gesetz ist bis heute toter Buchstabe 
geblieben. Nun haben wir durch das eine Viertel 
bei der Erhöhung der Mineralölsteuermittel dem 
Bundesfernstraßenbau zum erstenmal neue, zusätz-
liche Mittel zugeführt. Hier wäre der Punkt ge-
wesen, wo wir der Präferenz, die in § 4 des Zonen-
randförderungsgesetzes normiert, aber bis heute 
nicht erfüllt worden ist, einen Inhalt hätten geben 
können. 

Herr Staatssekretär Hermsdorf, ich habe zur 
Kenntnis genommen, daß Sie in einer Erklärung in 
der zweiten Lesung angekündigt haben, man werde 
die noch bestehenden Benachteiligungen für das 
Zonenrandgebiet auszugleichen bemüht sein. Dies 
wird bei der Präferenz für den Bundesfernstraßen-
bau nötig sein. 

Auf Grund der gegenwärtigen Fassung müssen 
wir sagen: dies ist ein verlorenes Gefecht für das 
Zonenrandgebiet. Insgesamt ist es für uns allerdings 
keine verlorene Schlacht, und wir werden, Herr 
Staatssekretär Hermsdorf, die Bundesregierung an 
Ihrer Erklärung zu messen haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Kreutzmann. 

Dr. Kreutzmann (SPD) : Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Verkehrskonzeption der 
Bundesregierung ist von dem Bemühen bestimmt, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Ver-
kehrsträgern zu schaffen und deren Leistungsfähig-
keit im Interesse des Steuerzahlers zu erhalten. Da-
bei hat sich die Bundesregierung bisher — ich 
glaube, dafür gibt es überzeugende Beweise — 
immer wieder nachdrücklich bemüht, der beson-
deren Situation im Zonenrandgebiet Rechnung zu 
tragen, also der Situation eines Raumes, der unter 
einem besonderen politischen Gesetz steht. Die dor-
tigen Verhältnisse sind von der Bevölkerung ja 
nicht schuldhaft verursacht worden, sie muß sie als 
Folge der deutschen Teilung hinnehmen. Diese be-
sondere verkehrspolitische Lage des Zonengrenz-
raumes ist im Zonenrandförderungsgesetz deutlich 
herausgearbeitet worden. Die Bundesregierung hat 
sich durch ihren Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen 
auch in die Fragen des vorliegenden Gesetzes zum 
Nutzen des Zonenrandes nachdrücklich eingeschaltet. 
Wir sind mit ihr der Meinung, daß man nicht einer-
seits fordern kann, die Nebenstrecken im Zonen-
randgebiet in stärkerem Umfang als im übrigen 
Bundesgebiet zu erhalten, um die Verkehrsbedie

-

nung dieses Raumes im bestmöglichen Maße zu 
sichern, während man andererseits durch eine zu-
sätzliche Begünstigung des gewerblichen Güterfern-
verkehrs die Bemühungen, die in diese Richtung 
gehen, wieder illusorisch macht. In der Diskussion 
im Ausschuß ist gesagt worden, eine Begünstigung 
des Werkfernverkehrs komme in besonderem Maße 
den großen Unternehmen zugute. Ich glaube, daß 
man diese Feststellung zumindest für den größeren 
Teil des Zonenrandgebiets nicht treffen kann. Der 
Werkfernverkehr hat hier eine andere Funktion als 
in vielen anderen Teilen des Bundesgebietes, und 
zwar einfach deshalb, weil viele der dart ansässigen 
Unternehmer ihre Absatzgebiete im anderen Teil 
Deutschlands verloren haben und gezwungen waren, 
sich umzuorientieren. Vor allem viele kleine Unter-
nehmen kommen nur über den Werkfernverkehr an 
ihre Kunden heran. Das hat uns veranlaßt, dem 
Werkfernverkehr in dem Gesetz Priorität einzu-
räumen. Ich möchte Dank sagen, daß wir auch beim 
Bundesverkehrsministerium dafür Verständnis ge-
funden haben. Wir glauben eine Begünstigung des 
Werkfernverkehrs auch deshalb vertreten zu kön-
nen, weil der Werkfernverkehr nicht wie der ge-
werbliche Güterfernverkehr die Möglichkeit hat, 
seine Fahrten durch Rückladungen wirtschaftlich 
attraktiver zu machen. Im übrigen stellt das Gesetz 
den Güterkraftverkehr ja nicht schlechter, als er 
bisher stand. 

Da zudem der Anteil der Finanzbeihilfen für die 
Gemeinden um ein Viertel erhöht werden soll und 
in dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Bundesfernstraßengesetz zum erstenmal eine um-
fassende Konzeption für eine ausreichende Ver-
sorgung des Zonenrandgebietes mit Bundesfern-
straßen vorgelegt worden ist, kann man, glaube ich, 
feststellen, daß diese Bundesregierung mit ihrer 
Politik für das Zonenrandgebiet bestehen kann und 
wir allen Grund haben, die in diesem Gesetz ge-
troffenen Regelungen zu begrüßen und zu unter-
stützen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Müller-Hermann. 

Dr. Müller-Hermann (CDU/CSU) : Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Die Ausfüh-
rungen meiner Kollegen Apel und Ollesch veran-
lassen mich, hier noch einmal das Wort zu nehmen 
und vier Anmerkungen zu machen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Apel.) 

— Herr Kollege Apel, bei Ihnen bedanke ich mich 
außerordentlich dafür, daß Sie alle meine früheren 
Reden sorgfältig nachlesen und studieren. 

(Abg. Dr. Apel: Das habe ich von Ihnen 
gelernt!) 

— Ich bin schon von Ihnen nach einem Buch gefragt 
worden, das nicht mehr vorliegt. Ich stehe Ihnen 
aber gern zur Verfügung. Ich glaube nicht, daß Sie 
Widersprüchlichkeiten in meiner Konzeption ent-
decken werden. 
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Punkt 1, meine Damen und Herren: Die Bewäl-

tigung der innerstädtischen Verkehrsprobleme ist 
neben der Sanierung der Bundesbahn heute das 
Verkehrsproblem Nummer eins. Wir von den Uni-
onsparteien haben dieser Tatsache immer Rechnung 
getragen. Ich darf daran erinnern, daß wir schon 
eine Enquete gefordert haben, als das Problem den 
anderen Fraktionen in diesem Hohen Hause noch 
nicht geläufig war. Wir haben seinerzeit den Ge-
meindepfennig eingeführt und 1966 der Öffentlich-
keit ein ähnliches Problem präsentiert, als wir zu-
gunsten der Gemeinden eine Mineralölsteueranhe-
bung um 3 Pf forderten, die dann von der Großen 
Koalition auch beschlossen worden ist. Ich werde 
aber auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen. 

Ich weiß nicht, ob im Schoße der Regierung die 
Aufgeschlossenheit für die gemeindlichen Verkehrs-
probleme so groß ist, wie das heute hier durchzu-
klingen scheint. Ich erinnere an den gigantischen 
Autobahnplan des Herrn Bundesverkehrsministers 
Leber, der auf die Sorgen und Nöte der Gemeinden 
gar keine Rücksicht zu nehmen schien. 

Punkt 2, Herr Kollege Apel. Ich nehme an, daß 
wir sogar innerlich übereinstimmen, wenn ich sage: 
Was hier jetzt zur Lösung der Verkehrsprobleme 
von Ihnen vorgelegt und verkauft wird, ist nur ein 
Bruchstück; das ist keine Gesamtkonzeption. 

(Abg. Dr. Apel: Das ist eine Unterstellung, 
Herr Müller-Hermann!) 

Ich nehme auch an, die Regierung wie auch Sie 
bemühen sich, irgendwann im Laufe der nächsten 
Zeit so etwas Ähnliches wie ein Gesamtkonzept vor-
zulegen. Vielleicht befinden wir uns da in einem 
auch für die Sache nützlichen Wettbewerb. Ich bin 
z. B. der Meinung, daß vier Punkte in einem solchen 
Konzept auf jeden Fall besonders durchüberlegt 
werden müssen und daß man dafür Vorschläge fin-
den muß, wenn man überhaupt von einer Lösung 
der Verkehrsprobleme in den Gemeinden sprechen 
will: 

1. Meines Erachtens müssen die Gemeinden von 
einem festen Anteil an der Mineralölsteuer aus-
gehen können, damit es nicht passiert, daß Sie alle 
möglichen Vergünstigungen nachher genau aus dem 
Topf nehmen, der den Gemeinden zur Erleichterung 
ihrer Situation zugeführt werden soll. 

2. Die öffentlichen Verkehrsunternehmen auch im 
Gemeindebereich müssen wie die Bundesbahn von 
gemeinwirtschaftlichen Lasten freigestellt werden. 

3. Wir müssen den Gemeinden eine Möglichkeit 
geben, das Park-and-Ride-System sinnvoll zu ent-
wickeln, und ihnen Hemmnisse, die dem entgegen-
stehen, abnehmen. 

4. Wir müssen meines Erachtens sicherstellen, 
daß Stadtplanung und Verkehrsplanung sowie die 
Zuwendung der Mittel des Bundes für diese Aufga-
ben besser koordiniert werden, denn bei den Ge-
meinden wird ein Teil der Verkehrsprobleme erst 
durch eine falsche, rein aus steuerlichen Gesichts-
punkten betriebene Stadtplanungspolitik heraufbe-
schworen. 

Dritter Punkt. Herr Apel und Herr Ollesch ver-
suchen wie die Regierung, der Öffentlichkeit zu 
suggerieren, durch diese Steuererhöhung würde nun 
den Gemeinden eine Mehreinnahme von etwa 1 Mil-
liarde DM zugeführt und damit die Lösung der Pro-
bleme erleichtert. Von dieser 1 Milliarde DM, mein 
sehr verehrter Herr Dr. Apel, bleibt ja kaum etwas 
übrig. Ich würde sogar sagen, es bleibt gar nichts 
übrig. 

(Abg. Dr. Apel: Aber, Herr Müller-Her

-

mann!) 

Insofern ist unsere These vom Stopfen der Löcher 
der Inflation völlig richtig. Sie müssen von dieser 
1 Milliarde DM zunächst einmal die  200 Millionen 
DM abziehen, die Sie für die Befreiung der öffent-
lichen Verkehrsunternehmen von der Mineralöl-
steuer auswerfen wollen. Damit bleiben nur noch 
800 Millionen DM übrig. 

Zum zweiten erfolgt mit einem Teil dieser Finanz-
masse nur eine Umschichtung des Anteils des Bun-
des und der Gemeinden. Dadurch, daß der Bundes-
anteil auf 60 bzw. auf 70 % aufgestockt wird, ver-
ringert sich der Komplementäranteil der Gemeinden. 
Auch hier können Sie wiederum einen echten Buch-
wert von 200 bis 300 Millionen DM abschreiben. 

Schließlich, meine Damen und Herren, kommen 
eben die inflationären Preisentwicklungen hinzu. 
Verehrter Herr Kollege Ollesch, die können Sie 
doch nicht einfach negieren. Das Preisniveau im 
Straßenbau, im U-Bahn-Bau und im Ingenieurbau 
ist in den Jahren 1970 und 1971 um etwa 30 °/o ge-
stiegen. Im Fernstraßenausbau allein ist im Jahre 
1970 durch die Preissteigerungen ein Substanzver-
lust von etwa 700 Millionen DM eingetreten. Was 
von diesen Mehraufwendungen übrigbleibt, reicht 
nicht einmal aus — davon bin ich überzeugt —, 
um die Löcher zu stopfen, die durch die Preisent-
wicklung aufgetreten sind. 

Der vierte Punkt. Herr Kollege Apel, Sie haben 
uns vorgeworfen, wir schöben bei der Ablehnung 
der Mineralölsteueranhebung die Argumente nur 
vor. Wir sollten doch ruhig sagen, wir wären als 
Opposition nicht bereit, unbequeme Maßnahmen auf 
uns zu nehmen. Das hieße, so zu verfahren, wie Sie 
in Ihrer langen Oppositionszeit ständig verfahren 
sind. Ich darf noch einmal auf das Jahr 1966 zu-
rückkommen, Herr Kollege Apel. Da hatten wir als 
Regierungspartei, füge ich hinzu, den Mut, von der 
Bevölkerung 3 Pfennig mehr beim Kraftstoff zu-
gunsten der Gemeinden zu verlangen. Damals war 
die sozialdemokratische Fraktion noch in der Oppo-
sition. Ich bitte, einmal die Protokolle des Jahres 
1966 nachzulesen, wie Sie als Opposition gegen 
diese Absicht der damaligen Koalition, hier etwas 
Sinnvolles zu tun, Sturm gelaufen sind. Die Freien 
Demokraten ließen damals sogar die Kleine Koa-
lition an dieser Frage der Steuererhöhung schei-
tern, Herr Kollege Ollesch. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Aber ein fundamentaler Unterschied zu damals 
besteht heute, meine Damen und Herren. Wenn man 
1962 gleich 100 setzt, lag der Preisindex für den 
Straßenbau 1967 bei 91,8 und 1968 bei 96,2. Damals 
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konnte mit den 3 Pfennig, die wir dem Bürger mehr 
abforderten, tatsächlich ein erhöhtes Leistungsange-
bot als Äquivalent erbracht werden. Heute ist es 
umgekehrt. Diese 3 Pfennig dienen nur dazu, die 
Löcher auszufüllen, die durch Ihre Politik entstan-
den sind, meine Damen und Herren. Das ist der 
fundamentale Unterschied zu damals. Für diese Ent-
wicklung und die sich daraus ergebenden Folgen 
müssen Sie in den Koalitionsparteien die Verant-
wortung übernehmen. 

Herr Kollege Strauß hat vor kurzem in diesem 
Flohen Haus folgendes gesagt: Wir betrachten 
Steuererhöhungen durchaus nicht als ein völliges 
Tabu, wenn damit eine Erhöhung des öffentlichen 
Leistungsangebots bewirkt wird. Zu diesem Wort 
stehen wir. Was Sie aber heute von uns verlangen, 
hat mit einer Steigerung des öffentlichen Leistungs-
angebots nichts zu tun. Daher werden wir diese 
Steuererhöhung ablehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der  
Abgeordnete Lemmrich. 

Lemmrich (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf zu 
einigen Punkten noch Stellung nehmen, die Herr 
Kollege Apel hier aus der Ausschußberatung vor-
getragen hat und bei denen etwas falsche Eindrücke 
entstanden sind. Er sagte, es sei ein einheitliches 
Kon zep t der  Regierung da. Diese Regierungsvorlage 
ist so grundlegend verändert worden, daß ich mich 
fragen muß, warum diese Koalition sich nicht vorher 
einig war, es so zu fixieren, wie es heute dem 
Bundestag vorliegt. Augenscheinlich weiß die Koa-
lition auch nicht genau, was ihre Regierung macht, 
oder sie hat beträchtliche Koordinationsschwierig-
keiten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Apel? 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Apel, bitte sehr! 

Dr. Apel (SPD) : Herr Kollege Lemmrich, können 
Sie sich vorstellen, daß Sozialdemokraten und Freie 
Demokraten als Parlamentarier ein erheblich grö-
ßeres Selbstbewußtsein gegenüber ihrer eigenen 
Regierung haben, als das früher bei Ihnen der Fall 
war? 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — La

-

chen bei der CDU/CSU.) 

Lemmrich (CDU/CSU): Herr Kollege Apel, ich 
verstehe, daß Sie Ihre schwache Stellung in dieser 
Sache irgendwie zu verschleiern versuchen. Jeden-
falls haben Sie noch in der ersten Lesung wie auch 
Herr Ollesch bei dem Podiumsgespräch in Stuttgart 
gesagt, etwas anderes als diese Verwaltungsver-
einbarung mit den Ländern komme nicht in Frage, 
weil Sie einige Hintergedanken hatten, wie Sie 
damit operieren wollten. Das ging dann nicht, weil 

der Bundesrat nein sagt: Sie übernahmen dann 
seine Vorschlüge. 

Vizepräsident Frau Funcke: Gestatten Sie  
ein Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Ol-
lesch? 

Ollesch (FDP) : Herr Kollege Lemmrich, ich muß 
Sie jetzt fragen: Können Sie dort oben behaupten, 
Sie hätten ein besseres Gedächtnis als ich? Denn ich 
weiß ganz genau, was ich in Stuttgart gesagt habe. 
Ich habe gesagt, es spielt gar keine Rolle, ob es über 
eine Verwaltungsvereinbarung oder über das Ge-
setz geht, wichtig ist, daß die Gemeinden ihr Geld 
erhalten; wenn allerdings einer Verwaltungsver-
einbarung verfassungsrechtliche Gründe entgegen-
stehen, dann würde ich dafür sein, daß es über das 
Gesetz geht. 

Lemmrich (CDU/CSU): Herr Kollege Ollesch, Sie 
haben an dem Tisch, wo wir drei nebeneinander 
saßen, eindeutig gesagt, diese Regelung muß so 
bleiben, weil Sie natürlich genau wußten, was Sie 
alles damit noch machen wollen. 

(Widerspruch des Abg. Ollesch.) 

— Herr Kollege Ollesch, so haben Sie sich dort 
doch mir gegenüber geäußert. So waren die Sach-
verhalte. 

Wir haben im Verkehrsausschuß eine Überein-
stimmung über die Änderung des Gemeindever-
kehrsfinanzgesetzes erreichen können — das ist er-
freulich —, weil auch wir uns eingehende Ge-
danken darüber gemacht haben und weil das Ge-
meindeverkehrsfinanzgesetz von allen Fraktionen 
dieses Hauses verabschiedet worden war. Dabei ist 
es ein erfreulicher Aspekt das muß ich sagen —, 
daß bei dem Gemeindeverkehrsfinanzgesetz die Re-
gierungskoalition unsere Argumente doch teilweise 
gewürdigt hat und wir zu einer Übereinstimmung 
kommen konnten. Was hier in das Gesetz aufge-
nommen wurde, stimmt weitgehend mit den Vor-
schlägen des Bundesrates überein. 

Der zweite Punkt, zu dem ich etwas sagen möchte: 
Man behauptet, es würden mehr Leistungen er-
bracht. Davon ist hier schon sehr deutlich gespro-
chen worden. Wir müssen feststellen, daß z. B. bei 
der City-Linie in Frankfurt die Preissteigerungen 
allein 155 Millionen ausmachen. Ähnliche Steige-
rungen können Sie bei allen großen U-Bahn- und 
S-Bahn-Projekten feststellen: Es trifft einfach nicht 
zu, was Herr Dr. Apel sagt, es würde dem Bürger 
mehr geboten. Vielmehr geht es nur darum, daß 
dem Bürger nicht noch viel weniger geboten wird, 
weil durch die Kostensteigerungen, die diese Regie-
rung zu vertreten hat, diese Löcher gerissen worden 
sind. 

Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist 
die Kraftfahrzeugsteuer. Es wird argumentiert, mit 
ihrer Erhöhung werde die Deutsche Bundesbahn 
abgesichert. Das ist augenscheinlich ein sachlicher 
Irrtum. Infolge der Erhöhung der Kraftfahrzeug-
steuer wird der deutsche Güterfernverkehr von der 
Konkurrenz noch stärker aus dem grenzüberschrei- 
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tenden Verkehr herausgeworfen werden. Er wird 
also mit seinen Kapazitäten auf dem Binnenmarkt 
erscheinen und wird hier bei abnehmender Kon-
juktur im erhöhten Maße mit der Bundesbahn kon-
kurrieren. Der Preiskampf, den die Bahn nicht brau-
chen kann, wird damit erzwungen. Die Finanzlage 
der Bahn und ihre Möglichkeiten, ihre Tarifvorstel-
lungen durchzusetzen, werden dadurch weiter her-
abgemindert werden. Die Begründung ist also mei-
nes Erachtens nicht richtig. 

Auch ein zweiter Gesichtspunkt ist noch zu er-
wähnen. Eine Fixkostensteigerung muß ein Unter-
nehmen unter allen Umständen abdecken. Denn 
auch Sie wollen nicht, daß die Fuhrunternehmer um-
gebracht werden. Unter diesem Aspekt erscheint 
mir diese Maßnahme in Anbetracht der Doppelbe-
steuerungsabkommen im grenzüberschreitenden 
Verkehr und der Aspekte der Fixkosten kein ge-
eignetes Instrument zur Abschirmung der Bundes-
bahn zu sein. Das Gegenteil wird die Folge sein. 

Herr Dr. Apel hat gesagt: Wir werden ein Kon-
zept für den Güternahverkehr bekommen. Nun gut, 
wir wissen ja, wie die Probleme sind, wie groß die 
Fluktation im Nahverkehrsgewerbe ist. Aber eine 
Folge wird kommen: die Preissteigerungen im Bau-
sektor werden noch stärker werden, weil die Ver-
kehrsleistungen einen beachtlichen Anteil der Ko-
sten der Baupreise ausmachen. Das wird also eine 
weitere Preissteigerung gerade in diesem schon von 
den Preissteigerungen stark betroffenen Sektor mit 
sich bringen. Der öffentliche Auftraggeber wird das, 
was er an Steuern einnimmt, sicherlich selbst mitbe-
zahlen. 

Unter diesen Aspekten muß man sagen, daß 
gerade auch der Vorschlag bezüglich der Kraftfahr-
zeugsteuer erkennen läßt, daß dieser Gesetzentwurf 
mit heißer Nadel genäht worden ist und daß nicht 
alle Auswirkungen bis ins letzte durchdacht worden 
sind, wie das bei diesem Gesetz generell der Fall 
ist. Wir werden in der nächsten Woche Ähnliches 
behandeln und erleben. Auch dort ist die Vorlage 
der Bundesregierung einfach schludrig und unzu-
reichend. Das führt dann zu immensen zusätzlichen 
Arbeiten im Parlament. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Parlamentarische Staatssekretär Hermsdorf. 

(Abg. Stücklen: Der Staatssekretär muß das 
ausbügeln, was die ganze Regierung 

versaut hat!) 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Trotz der Reden, die hier von der Opposi-
tion gehalten worden sind, stehe ich nicht an, mich 
bei allen drei Fraktionen des Hauses dafür zu be-
danken, daß sie es möglich gemacht haben, heute 
diese Gesetze zu verabschieden. Ich möchte mich bei 
der Opposition ausdrücklich dafür bedanken, daß 
sie von den geschäftsordnungsmäßigen Möglichkei-

ten, die sie gehabt hätte, hier nicht Gebrauch ge-
macht hat. 

Ich will mich hier nicht zum verkehrspolitischen 
Teil dieses Gesetzes äußern, sondern nur ganz 
ernsthaft insbesondere gegenüber den Finanzspre-
chern der Opposition folgende Bemerkung machen. 
Niemand, der die Situation sowohl in den Gemein-
den als auch bei den Ländern sowie die auch beim 
Bund auf Grund einer Reihe von Faktoren, die völ-
lig außerhalb des Einflußbereichs der Regierung lie-
gen, eingetretene Entwicklung sieht, kann an der 
Tatsache vorbeigehen, daß den Ländern, den Ge-
meinden und auch dem Bund nur genutzt ist, wenn 
wir im Rahmen des Möglichen den Versuch machen, 
die Steuern zu erhöhen. Dies haben wir getan. Ich 
nehme jetzt beides, sowohl dieses Gesetz als auch 
das Branntweinmonopol- und Tabaksteuergesetz 
usw. Wir können darüber streiten, ob das zuwenig 
ist, ob das zuviel ist. Aber niemand in diesem 
Hause kann bezweifeln, daß wir die in unserem 
Lande vorhandenen Bedürfnisse mit der bisherigen 
Finanzmasse nicht befriedigen können. In diesem 
Sinne hat die Regierung die Gesetzentwürfe vor-
gelegt. 

Die Regierung und auch die Koalitionsparteien 
haben hier dargelegt, weshalb sie für diese Gesetze 
sind. Sie haben Ihren Standpunkt dargelegt. Ich 
habe aber nicht die Alternative der Opposition ge-
hört, wie Sie sonst Ländern und Gemeinden helfen 
wollen, wenn Sie gegen die Erhöhung um 3 Pf und 
gegen die Erhöhung der Branntwein- und Tabak-
steuer sind. Hier ist der Bruch. Im übrigen aber be-
danke ich mich für die Hilfe, die wir von diesem 
Hause bekommen haben, um die Gesetze heute ver-
abschieden zu können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 
Wir kommen damit zur Abstimmung in dritter 
Lesung. 

Wer dem Gesetz zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Das erste war die Mehrheit; der Gesetzent-
wurf ist angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
unter Punkt 2 des Schriftlichen Berichts, den Gesetz-
entwurf Drucksache VI/1764  für erledigt zu erklären. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Es  ist so beschlossen. 

Wir stimmen ab über den Antrag unter Punkt 3 
des Berichts, die eingegangenen Petitionen für erle-
digt zu erklären. Wer dem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Es ist so beschlossen. 

Es liegt uns jetzt noch der Entschließungsantrag 
auf Umdruck 246 *) vor. Wird das Wort zur Begrün-
dung oder zur Aussprache gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Namens der SPD- und der FDP-Frak-
tion ist Überweisung an den Finanzausschuß bean- 

*) Siehe Anlage 3 
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tragt. Wer dieser Überweisung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. --- Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Es ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe dann Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das 
Branntweinmonopol 
— Drucksachen VI/2768, zu VI/2768, Nachtrag 
zu VI/2768 — 

 Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(6. Ausschuß) 

— Drucksache VI/2881 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Vogt 
(Erste Beratung 148. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe Art. 1 auf. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag vor, der noch nicht ausgedruckt ist, aber 
mündlich vorgetragen wird. Ich darf den Änderungs-
antrag vorlesen: 

In Art. 1 erhält Nr. 2 folgende Fassung: 
Hinter Nr. 2 wird folgende Nr. 2 a eingefügt: 

„Für unvergällten Branntwein zur Herstel-
lung von Heilmitteln zum inneren Gebrauch 
1200 DM." 

Bitte schön, Herr Abgeordneter Schmid-Burgk! 

Dr. Schmid -Burgk (CDU/CSU) : Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Das ist Gesetzes

-

chinesisch und in sich nicht verständlich. Ich darf 
den Antrag deshalb mündlich begründen und zu-
nächst sagen, um was es geht. Ich bitte um Nach-
sicht, daß der Änderungsantrag Ihnen durch ein 
technisches Versehen nicht rechtzeitig schriftlich 
vorgelegt werden konnte. 

Wir haben im Finanzausschuß gemeinsam die 
Alkoholsteuererhöhung, die im Regierungsentwurf 
für Heilmittel zum inneren Gebrauch vorgesehen 
war, redressiert. Wir hatten das allerdings im 
Finanzausschuß nur dadurch erreichen können, daß 
wir ein Junktim dahin gehend geschaffen haben — 
das wurde von den Vertretern der Regierungs-
parteien gewünscht , daß gleichzeitig auch der 
sogenannte Apothekerschnaps, also der unvergällte 
Branntwein, der Apothekern, Krankenhäusern und 
Ärzten für ärztliche, chirurgische oder pharmazeu-
tische Zwecke zugeteilt wird, von jetzt 850 DM auf 
1200 DM erhöht wird. 

Wir möchten mit unserem vorgelegten Antrag er-
reichen, daß diese Erhöhung wieder redressiert wird. 
Allerdings, das will ich gerne einräumen, hat es 
einiges für sich, daß der Branntwein für medizi-
nische Zwecke den gleichen Steuersatz hat, daß 
man hier also keinen Unterschied zwischen den 
Apotheken und der Industrie macht. Auf der an-
deren Seite sehen wir bei näherer Betrachtung keine 
Veranlassung, daß der Satz jetzt — er würde ja 
um 40 O/o erhöht werden — ohne Not erhöht wird. 

Wir sehen insbesondere auch die Folge, daß da-
mit die ganze Arzneimitteltaxe mit Hunderten von 
Positionen geändert werden müßte. Die Azneimittel-
taxe ist seit längerer Zeit — ich glaube, seit 1965 — 
nicht geändert worden. Aber wenn eine so wesent-
liche Änderung der Kosten eintritt — und es wäre 
eine sehr wesentliche Änderung, wenn die Kosten 
für den Grundstoff Alkohol in dieser Weise erhöht 
werden —, kann nicht ausbleiben, daß von den Apo-
theken eine Änderung der Arzneimitteltaxe ge-
fordert wird. Wenn man die Arzneimitteltaxe 
kostengerecht gestalten will — und das will man 
ja —, müßte sie auch geändert werden. Das hätte 
zur Folge, daß sich bei den Arzneimitteln eine Fülle 
von Preiserhöhungen ergäbe, z. B. bei Baldrian

-

tinktur, Franzbranntwein und all den Dingen. 

Da fiskalische Erwägungen in diesem Zusammen-
hang ohnehin keine Rolle spielen, weil es sich um 
ganz geringfügige Mengen handelt, sind wir der 
Meinung, daß der bisherige Satz erhalten bleiben 
sollte, um die eben erwähnten Folgen zu vermeiden. 
Ich bitte daher um die Annahme des Änderungs-
antrages. 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Offergeld. 

Mein Damen und Herren, sind Sie einverstanden, 
daß Herr Offergeld den zweiten Änderungsantrag 
auf Umdruck 247 t) gleich mit begründet, obwohl 
wir den Punkt erst hinterher aufrufen? Im Sinne 
der Zeitökonomie erscheint mir das sinnvoll. — 
Sie sind einverstanden. 

Bitte schön, Herr Offergeld. 

Offergeld (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Namens der Koalitionsfraktionen 
habe ich zu erklären, daß wir den Änderungsantrag, 
der von Herrn Schmid-Burgk begründet wurde, ab-
lehnen müssen. 

Der Änderungsantrag wendet sich gegen die Ge-
setzesformulierung, die wir im Finanzausschuß ein-
stimmig angenommen haben. Das muß zunächst ge-
sagt werden. Dieser Gesetzesformulierung hat auch 
die CDU/CSU zugestimmt. Es geht um die Sonder-
steuer für den sogenannnten Apothekeralkohol. 

(Abg. Dr. Schmidt [Wuppertal] : Das haben 
Sie abgelehnt!) 

— Das ist nicht richtig. Herr Vorsitzender, Sie 
müßten eigentlich wissen, daß wir — von meiner 
Person abgesehen — im Ausschuß zugestimmt 
haben. 

Die Sondersteuer für den Apothekeralkohol 
stammt noch aus einem Kontrollratsgesetz aus der 
Zeit kurz nach dem Kriege. Damals wurde dieser 
Steuersatz von 850 DM pro Hektoliter eingeführt. 
Er hat sich bis zum heutigen Tage erhalten. Wir 
sehen jetzt für den Alkohol für die Heilmittelher-
stellung einen Steuersatz von 1200 DM vor. Im 
Ausschuß waren wir übereinstimmend der Auffas-
sung, daß auch der Apothekeralkohol nach diesem 

*) Siehe Anlage 4 
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Satz zu besteuern sei, weil der Verwendungszweck 
des Alkohols in den Heilmittelfabriken und in den 
Apotheken derselbe ist. 

Man muß im Zusammenhang mit diesem Antrag 
auch sagen, daß von den etwa 11 000 Apotheken 
im Lande nur gut die Hälfte von diesem Privileg, 
diesem vergünstigten Steuersatz Gebrauch macht. 
Die steuerliche Mehrbelastung auf Grund der An-
hebung dieses Satzes, die wir jetzt vorgesehen 
haben, würde pro Apotheke im Jahr nur 200 bis 
300 DM ausmachen. Es ist also eine ganz gering-
fügige Mehrbelastung. Wie gesagt, der gleiche Ver-
wendungszweck dieses Alkohols in Apotheken und 
Heilmittelfabriken berechtigt uns meines Erachtens, 
hier auch den gleichen Steuersatz zu verlangen. 

Es würde einen riesigen Verwaltungsaufwand 
erfordern, wenn wir den Alkohol, der dem gleichen 
Verwendungszweck dient, mit zwei verschiedenen 
Steuersätzen belegten. Ich kann mir kaum vor-
stellen, daß man das, wenn man die Belastung der 
Finanzverwaltung kennt, ernsthaft verlangen kann. 
Ich habe den Verdacht, daß es der CDU/CSU hier 
wieder einmal darum geht, sich bei irgendeiner 
Gruppe beliebt zu machen, ohne daß sie selbst an 
die Berechtigung dieses Antrages glaubt. So viel zu 
dem Antrag, der zu Art. 1 gestellt wurde. 

Ich möchte gleich auch noch kurz den Änderungs-
antrag zu Art. 2 auf Umdruck 247 begründen. Ich 
will vorausschicken, daß dieser Änderungsantrag 
auch von Kollegen der CDU/CSU unterstützt wird. 
Herr von Bockelberg und Herr Dr. Wagner (Trier) 
unterstützen diesen Antrag. Es war allein aus tech-
nischen Gründen nicht möglich, ihre Namen hier 
auf dem Umdruck noch aufzunehmen. 

Zu diesem Antrag ist folgendes zu sagen. Wir 
sehen in dem Gesetzentwurf zur Verhinderung von 
Hortungskäufen grundsätzlich eine Nachversteue-
rung vor. Aller Alkohol — bis auf eine bestimmte 
Freimenge —, der am Jahresende da ist, muß nach-
versteuert werden, um eine Anhebung auf den er

-

erhöhten Steuersatz zu erreichen. Von dieser Nach-
steuer haben wir nach der jetzigen Gesetzesformu-
lierung Kleinflaschen bis 0,1 Liter Inhalt ausge-
nommen. 

Wir haben festgestellt, daß diese Regelung miß-
braucht worden ist und daß auf Lager in großer 
Menge Flaschen mit einem Inhalt von unter 0,1 Liter 
abgefüllt werden. Das wird zu Steuervorteilen von 
vielen Millionen DM führen. Diese Steuervorteile 
werden von wenigen großen Fabriken in Anspruch 
genommen; nur diese können die Vergünstigungen 
so ausnutzen. Wir halten das für einen Mißbrauch 
dieser Vorschrift. Die Vorschrift war als eine Ver-
einfachung für Industrie und Handel gedacht. Sie 
wirkt sich durch diesen Mißbrauch jetzt aber im 
Sinne der Wettbewerbsverzerrung aus. Deshalb 
wollen wir die Kleinflaschen, soweit sie Trink-
branntwein enthalten, aus der Ausnahmeregelung 
für die Nachversteuerung herausnehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wir kommen zu-
nächst zu Art. 1 zurück. Liegen noch Wortmeldungen 

zu dem Änderungsantrag von Herrn Abgeordneten 
Schmid-Burgk vor? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen 
Antrag, der Ihnen schriftlich nicht vorliegt. Ich habe 
Ihnen den Antrag eben verlesen. Es geht darum, 
bei dem in der Vorlage vorgesehenen Steuersatz 
von 1 200 DM für Alkohol, der für die Heilmittel-
herstellung verwendet wird, eine Differenzierung 
vorzunehmen. Die Herstellerfirmen von Heilmitteln 
sollen nach diesem Antrag einen Steuersatz von 
1 200 DM, Krankenhäuser und Apotheken dagegen 
nur einen Steuersatz von 850 DM zu zahlen haben. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Das 
zweite ist die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über Art. 1 
in der vorliegenden Fassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit ange-
nommen. 

Ich rufe Art. 2 auf. Wird das Wort zu dem von 
Herrn Kollegen Offergeld im zweiten Teil seiner 
Ausführungen begründeten Antrag gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wer diesem Antrag Um-
druck 247 der Abgeordneten Frau Funcke, Offergeld 
und Porzner sowie von Kollegen der CDU/CSU zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Wir stimmen nun über Art. 2 in der durch diesen 
Änderungsantrag geänderten Fassung ab. Wer zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
einigen Gegenstimmen bei zahlreichen Enthaltun-
gen angenommen. 

Ich rufe die Artikel 3, 4 und 5 sowie Einleitung 
und Überschrift auf. — Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Lesung 

ein. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Schmid

-

Burgk. 

Dr. Schmid -Burgk (CDU/CSU) : Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Wir lehnen die Er-
höhung der Branntweinsteuer aus grundsätzlichen 
Erwägungen ab. Die Gründe haben wir hier in der 
Haushaltsdebatte, bei der ersten Lesung dieses Ge-
setzes und auch heute wieder dargelegt. Ich kann 
mich deshalb kurz fassen. 

Auch mit dieser Steuererhöhung will die Bundes-
regierung einen Teil dessen hereinholen, was die 
öffentliche Hand an Finanzierungsmöglichkeiten 
durch die inflationäre Entwicklung verloren hat. Sie 
will also, wie wir das ausdrücken, Inflationslöcher 
stopfen. Laut Oktober-Bericht der Deutschen Bun-
desbank beträgt die Verteuerung für den öffent-
lichen Verbrauch und die öffentlichen Investitionen 
im ersten Halbjahr 1971 gegenüber dem Vorjahr 
nicht weniger als 9 bis 10 % .  Das wären bei dem 
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staatlichen Ausgabenvolumen dieser Zeit etwa 11 
Milliarden DM Inflationsverlust. 

Natürlich hat die öffentliche Hand auf der anderen 
Seite auch inflationär bedingte Steuermehreinnah-
men. Das gilt besonders bei der Lohnsteuer. Der 
Steuerzahler hat infolge der Progression für das-
selbe Realeinkommen höhere Steuern zu zahlen. 
Das ist die sehr schmerzliche sogenannte heimliche 
Steuererhöhung. Aber diese Mehreinnahmen decken 
nicht annähernd den Inflationsverlust auf der Aus-
gabenseite. So wird klar, daß letztlich der Bürger 
mit der Steuererhöhung die Inflationslücken beim 
Staat finanzieren soll, der Bürger, dem der Geld-
wertschwund ohnehin schwer zu schaffen macht. 

Inwieweit nun diese Löcher beim Bund, bei den 
Ländern oder bei den Gemeinden entstanden sind, 
ist in diesem Zusammenhang ganz unerheblich. Was 
soll, so frage ich mich, da der Hinweis der  Bundes-
regierung — dieser Hinweis ist hier wiederholt ge-
macht worden —, daß das Geld auf Grund der 
Steuererhöhungen letztlich nicht dem Bund, son-
dern den Ländern und Gemeinden zugute kommt? 
Will etwa die Bundesregierung damit ihre Verant-
wortung dafür leugnen, daß auch bei den Ländern 
und Gemeinden solche Inflationslücken entstanden 
sind? Die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik 
hat sie und nicht die Gemeinden und die Länder. 

Natürlich können durch die Steuererhöhungen 
mehr staatliche Leistungen finanziert werden — Sie 
weisen immer wieder darauf hin —; das ist eine von 
uns keineswegs bestrittene Binsenwahrheit. Aber 
die Frage ist doch, wie sich das langfristig auswirkt, 
ob damit nicht zugleich der notwendige Heilungs-
prozeß, die Rückkehr zur Stabilität, verzögert und 
vor sich hergeschoben wird. Diese Steuererhöhun-
gen schaffen eben nur vorübergehend Luft und 
packen das Übel nicht an der Wurzel. Nur einen 
Gesichtspunkt will ich anführen: Eine Erhöhung 
von Verbrauchsteuern löst Preiserhöhungen aus, 
die das Volumen der Steuererhöhung selbst über-
steigen. Damit wird ein Spatenstich zu neuen Lö-
chern getan. 

Meine Damen und Herren, die CDU/CSU-Frak-
tion sagt ja nicht generell nein zu Steuererhöhun-
gen. Die Voraussetzungen hierfür haben wir Ihnen 
hier mehrfach genannt; sie liegen nicht vor. Vor-
aussetzung ist u. a. ein mit Ländern und Gemein-
den abgestimmtes Gesamtkonzept über Rangord-
nung und Zeitfolge zur Erfüllung öffentlicher Aus-
gaben, das nicht vorliegt. Indem Sie die Steuern 
dort erhöhen, wo es relativ einfach erscheint — bei 
den Verbrauchsteuern erscheint das relativ ein-
fach —, schmälern Sie — auch darauf muß ich hin-
weisen — auch die Basis für die Steuerreform; 
denn eine wirkliche Steuerreform benötigt eine ge-
wisse Verfügungsmasse, die sich bei den speziellen 
Verbrauchsteuern anbietet. 

Aber auch unabhängig davon: wir würden mit 
einem Ja zu diesen Steuererkhöhungen die Verant-
wortung für Ihre bisherige falsche Wirtschaftspoli-
tik und deren Fortsetzung übernehmen, und das 
werden Sie von uns nicht erwarten. Diese allge-
meinen Erwägungen gelten natürlich auch für die 

Branntweinsteuererhöhung. Was den Preiseffekt 
anlangt, möchte ich auf folgendes hinweisen. Es ist 
einfach irreführend, wenn seitens der Regierung 
etwa gesagt wird: Die Flasche Schnaps würde sich 
um 80 Pfennig, nämlich um das Mehr an Alkohol-
steuer verteuern. Mit dem erhöhten Alkoholpreis 
steigen automatisch Provisionen, Handelsspannen, 
Mehrwertsteuer und andere Kalkulationsfaktoren. 
Die Verbraucherpreise werden sich also — das wer-
den Sie sehr bald sehen um 1,20 DM bis 2,00 DM 
erhöhen; in den unteren Preislagen übrigens rela-
tiv stärker als bei dem gehobenen Bedarf. 

Wegen dieser notwendigen Verteuerung sind 
Umsatzeinbußen nicht auszuschließen, die übrigens 
auch das erhoffte Mehraufkommen stark reduzieren 
könnten. Die Erfahrungen mit der letzten Brannt-
weinsteuererhöhung im Jahre 1966, nach der zwei 
Jahre lang ein Mehraufkommen ausblieb, stimmen 
da nachdenklich. Mit weiter steigender Branntwein-
steuer kann es insbesondere auch zur Substitution 
durch andere alkoholische Getränke kommen, deren 
Alkoholgehalt wie beim Wein überhaupt nicht oder 
wie beim Bier ungleich geringer besteuert wird. 
Auch insoweit gibt es eben Grenzen der Alkoholbe-
steuerung. 

Ich möchte Sie auch darauf hinweisen: Leidtra-
gende einer schlechten Entwicklung der Spirituosen-
wirtschaft werden vor allem die kleinen und mittle-
ren Hersteller sein. Der Zug zur Konzentration ist 
vorhanden und wird durch eine solche Erhöhung 
verstärkt. Mit der Branntweinsteuererhöhung müssen 
diese kleinen und mittleren Betriebe zur Herstel-
lung desselben Volumens mehr finanzieren bzw. 
mehr Sicherheiten für Zahlungsaufschub leisten, und 
das kann bei ihnen problematisch werden. Im übri-
gen können sie praktisch auch nicht wie die großen 
die Entstehung der Steuerschuld durch Herstellung 
im Eigenlager herausschieben. 

(Vorsitz : Vizepräsident Dr. Schmitt

-

Vockenhausen.) 

Bei dem Zeitdruck, unter dem die Beratung auch 
dieses Gesetzes stand, konnten diese Fragen nicht 
ausgelotet werden. Damit komme ich auf etwas, das 
ich besonders nachhaltig ansprechen will, nämlich 
den Zeitdruck, der für das Parlament und auch für 
die Wirtschaft durch die verspätete Vorlage oder - 
je nach dem, wie man es sieht — durch die zu kurz-
fristige Inkraftsetzung entsteht. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Er wird von uns ganz besonders bedauert. Auch 
hier mußten wir beraten, bevor die Stellungnahme 
des Bundesrates vorlag. 

Wir müssen den Steuerpflichtigen — das ist doch 
ein Gebot der Fairneß — ausreichende Zeit geben, 
sich auf neue Gesetze und Belastungen vorzuberei-
ten. Die Unternehmen müssen neu kalkulieren, sie 
müssen Ordersätze und Preislisten drucken, Fak-
turierungsanlagen umstellen usw. Endgültiges wis-
sen sie erst mit der Verkündung des Gesetzes, also 
bestenfalls zum Weihnachtsfest und damit wenige 
Tage vor dem Inkraftsetzungstermin. Das ist natür-
lich für die unternehmerische Disposition eine viel 
zu kurze Zeitspanne. So mußte die Wirtschaft not- 
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gedrungen das Risiko von Änderungen im Gesetz-
gebungsverfahren laufen, was ihr eigentlich nicht 
zuzumuten ist. Selbst dann aber war die Zeit bis zum 
1. Januar zu kurz, zumal sie in den Hochbetrieb des 
Weihnachtgeschäfts fällt. 

Wir hatten deshalb im Finanzausschuß bean-
tragt, den Termin des Inkraftsetzens der Steuerer-
höhung um einige Wochen hinauszuschieben; leider 
vergeblich. Auch Frau Funcke, die noch am Vormit-
tag im Plenum die Richtigkeit des vorgesehenen In-
kraftsetzungstermins in Frage zu stellen schien und 
dafür auch Presseecho erhielt, versagte sich wenige 
Stunden später im Finanzausschuß unserem Antrag. 

(Abg. Krammig: Hört! Hört!) 

Heute können wir einen solchen Antrag nicht wie-
derholen, weil sich die Wirtschaft inzwischen ir-
gendwie geholfen hat und die Vorbereitungen so 
weit gediehen sind, daß eine nochmalige Änderung 
mehr Verwirrung stiften als Erleichterung bringen 
würde. 

(Abg. Offergeld: Es geht also doch, Herr 
Schmid-Burgk!) 

— Nein, es geht sehr, sehr schwer, Herr Offergeld. 
Ich weiß nicht, welche Gespräche Sie geführt haben, 
ob Sie sich darüber klar sind, wie in Tag- und Nacht-
arbeit die Firmen — 

(Abg. Offergeld: Kleinflaschen abgefüllt 
haben!) 

— Auf diese kleinen Flaschen komme ich gleich. 
Das ist eher ein Argument für unser Monitum, daß 
die  Frist zu kurz ist. Es mußten allgemein auf Grund 
eines Finanzausschußbeschlusses die Dispositionen 
getroffen werden, weil die Verkündung um Weih-
nachten zu spät ist. 

Übrigens hat der Fabrikant nichts davon. Den 
Umsatz, den er jetzt hat, wird er später verlieren. 

Aber wir haben Ihrem Antrag ja zugestimmt. Nur 
sehen wir, daß hier unnötige Schwierigkeiten ent-
stehen, die vermieden worden wären, wenn das 
Gesetz nicht so kurzfristig in Kraft getreten wäre. 
Wir bedauern also sehr, daß hier den Steuerpflich-
tigen durch die extrem kurze Vorbereitungszeit 
mehr zugemutet wird, als vermeidbar war. 

Auch die Verwaltung stand bei der Ausarbeitung 
des Entwurfs unter einem sehr starken Zeitdruck. 
Das wurde bei der Beratung verschiedener Ände-
rungen, die wir vorgesehen hatten, im Finanzaus-
schuß sichtbar und garantiert nicht eine nach allen 
Seiten hin ausgewogene Vorlage. Auch die Ände-
rung, die wir heute wieder rückgängig gemacht 
haben, wäre sicherlich vermeidbar gewesen, wenn 
das alles nicht unter diesem Zeitdruck hätte erfol-
gen müssen. 

Das ist — damit komme ich zum Schluß — zu-
gleich symptomatisch für die Arbeit der Regierung 
und des überbelasteten Herrn Doppelministers. 

Wir werden dem Gesetz unsere Zustimmung ver-
sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Offergeld. 

Offergeld (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die SPD-Fraktion stimmt dem vor-
liegenden Gesetzentwurf, wenn auch nicht ganz 
leichten Herzens, zu. Mit der Erhöhung des Steuer-
satzes von 1 200 auf 1 500 DM für 1 hl Branntwein 
tragen wir dazu bei, künftig den steigenden Finanz-
bedarf der öffentlichen Hände zu decken. Diese 
Steuererhöhung wird uns im kommenden Jahr rund 
500 Millionen DM Mehraufkommen bringen, im 
Jahr darauf, 1973, bereits rund 600 Millionen DM. 

Der Steuersatz von 1 500 DM liegt, so meine ich, 
durchaus in den Grenzen dessen, was vertretbar 
ist. Herr Dr. Schmid-Burgk, da bin ich anderer Auf-
fassung als Sie. Daß der Satz vertretbar ist, findet 
man bestätigt, wenn man ihn etwa mit den Steuer-
sätzen in der EWG vergleicht. In Italien und Frank-
reich gibt es niedrigere Steuersätze, in den Nieder-
landen und Belgien höhere Steuersätze. Wir liegen 
also mit dem erhöhten Steuersatz etwa im Rahmen 
dessen, was bei der Harmonisierung in der EWG 
zu erwarten ist. 

Auch die finanziellen Auswirkungen dieser 
Steuererhöhung haben Sie hier stark überzeichnet. 
Die Auswirkung beträgt z. B. bei einer 1/1-Flasche 
Eierlikör, also für 0,7 1, 40 Pf, bei einer Flasche Korn 
etwa 67 Pf, bei einer Flasche Doppelkorn etwa 80 Pf. 
Dazu kommen noch Umsatzsteuermehrbelastungen. 
Aber daß es zu einer Mehrbelastung von mindestens a 
1,20 bis zu 2 DM pro Flasche kommen müsse, ist 
einfach nicht richtig, Herr Dr. Schmid-Burgk. 

(Abg. Dr. Schmid-Burgk: Wir werden 
sehen!) 

Wir stimmen auch der in der jetzigen Fassung 
des Gesetzentwurfs vorgesehenen Ermäßigung des 
Steuersatzes für Heilmittel zu, und zwar unter 
sozial- und gesundheitspolitischen Aspekten, obwohl 
wir dagegen wegen der entstehenden Verwaltungs-
mehrarbeit einige Bedenken hatten. 

Daß die CDU/CSU diesen Gesetzentwurf ablehnen 
würde, war schon vorher lautstark angekündigt wor-
den. Weiterhin bleibt es das Problem der Opposi-
tion, wie sie erklären will, daß die Ministerpräsi-
denten — etwa Filbinger, Stoltenberg und jetzt so-
gar Goppel — draußen dauernd eine Erhöhung der 
Steuerlastquote, des finanziellen Aufkommens ver-
langen, während Sie sich hier einer Maßnahme ver-
sagen, die nur dazu dienen soll, die jetzige Höhe 
der Steuerlastquote zu sichern. Selbst unter Berück-
sichtigung der heute beschlossenen Steuererhöhun-
gen werden wir im kommenden Jahr eine um rund 
1 %  niedrigere Steuerlastquote haben als etwa im 
Jahre 1969. 

Die CDU/CSU kann ja angesichts der öffentlichen 
Meinung nicht mehr bestreiten, daß wir bessere 
Schulen und mehr Krankenhäuser brauchen, daß wir 
etwas für die Verbesserung der Verkehrssituation, 
insbesondere in den Ballungsgebieten, tun müssen 
und daß auch energische Schritte für den Umwelt-
schutz erforderlich sind. Wenn das auch die Meinung 
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der Opposition ist, dann muß man wiederum fragen: 
Wie soll das finanziert werden? Auch hier wurde 
ja gesagt: Steuererhöhungen sind für uns nicht tabu. 
Wie ist es dann zu erklären, daß konkrete Schritte 
von der Opposition immer wieder abgelehnt wer-
den? 

Die Opposition ist auch heute in der gesamten 
Diskussion eine Auskunft über ihren steuerpoliti-
schen Kurs schuldig geblieben. Es ist nicht klar, was 
nach Ansicht der Opposition in der Steuerreform 
geschehen soll. Es ist nicht klar, wie der künftige, 
sicherlich wachsende Finanzbedarf der öffentlichen 
Haushalte nach den Vorstellungen der Opposition 
gedeckt werden soll. Die Opposition verlangt einer-
seits überall und an jeder Stelle mehr Leistungen 
des Staates, ist aber auf der anderen Seite nicht be-
reit, dem Staat die finanziellen Mittel zur Verfügung 
zu stellen, die er zur Erfüllung dieser Aufgaben be-
nötigt. 

Auch uns ist dieser Schritt nicht leichtgefallen, 
denn eine Steuererhöhung ist sicher nichts Populä-
res. Wir sehen allerdings die Notwendigkeit dieser 
Steuererhöhung und stimmen daher dem Gesetzent-
wurf zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Peters (Pop-
penbüll). 

Peters (Poppelsbüll) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die CDU lehnt die Erhöhung 
der Branntweinsteuer ab, wie sie auch angekündigt 
hat, daß sie die Tabaksteuererhöhung ablehnen 
wird, und wie sie die Kraftfahrzeugsteuererhöhung 
ablehnt. Trotzdem haben Sie, meine Damen und 
Herren von der Opposition, in den letzten zwei 
Jahren ausgabenwirksame Erhöhungsanträge mit 
einem Volumen von über 2 Milliarden DM und dar-
über hinaus noch Anträge gestellt, die Minderein-
nahmen bei den Steuern zur Folge gehabt hätten; 
trotzdem unterstützen Sie die Forderung der Bun-
desländer, ihren Anteil an der Mehrwertsteuer von 
30 auf 40 % zu erhöhen. Sie haben aber hier keine 
Auskunft gegeben, wie Sie dem Bund die entspre-
chenden Mehrmittel beschaffen wollen. 

Die Steuerlastquote — auch das ist hier schon ge-
sagt worden — wird durch diese drei Steuererhö-
hungen nicht angehoben. Sie wird vielmehr im 
nächsten Jahr sinken, vor allen Dingen weil die In-
vestitionssteuer, die bereits jährlich gesenkt wurde, 
im nächsten Jahre weiter sinken wird. 

Die Anhebung der Branntwein- und auch der 
Tabaksteuer erfolgt, um zusätzliche Mittel für die 
Bedürfnisse der Länder zu beschaffen. Das Datum 
des Inkrafttretens dieser Regelung wird der 1. Ja-
nuar 1972 bleiben müssen, damit keine Minderein-
nahmen entstehen; außerdem ist es auch wegen der 
Erhebungen bei den Firmen in der Wirtschaft am 
einfachsten, wenn dies im Zuge der Inventur durch-
geführt wird. 

Die FDP-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Beratung. 
Wer dem Gesetz zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Danke! Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Keine Enthaltungen. Gegen 
die Stimmen der Opposition ist das Gesetz in der 
dritten Beratung angenommen worden. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Kapitalverkehr-
steuergesetzes und anderer Gesetze 
— Drucksachen VI/2769, zu VI/2769, Nachtrag 
zu VI/2769  — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache VI/2927 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Tamblé 

b) Schriftlicher Bericht des Finanzausschus-
ses (6. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/2923, zu VI/2923 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Becker 
(Mönchengladbach) 

(Erste Beratung 148. Sitzung) 

Der Berichterstatter des Finanzausschusses, der 
Herr Abgeordnete Dr. Becker (Mönchengladbach), 
hat zu einer Ergänzung seines Schriftlichen Berichtes 
ums Wort gebeten. Bitte, Herr Kollege! 

Dr. Becker (Mönchengladbach) (CDU/CSU) : Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der dem 
Hohen Hause vorliegende Entwurf des Kapitalver-
kehrsteuergesetzes in der Fassung des Finanzaus-
schusses vom 8. Dezember 1971 — Drucksache 
VI/2923  — dient der Durchführung der Richtlinie des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 17. Juli 
1969. Die Mitgliedstaaten müssen dieser Richtlinie 
bis zum 1. Januar 1972 nachkommen. Nach einem 
Bericht des Vertreters des Finanzministeriums im 
Finanzausschuß sind die anderen EWG-Staaten der 
Richtlinie bisher nicht nachgekommen. 

Der Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung in drei Sitzungen beraten. Er ist 
dem Vorschlag, den Steuersatz von 2 1 /2 auf 1 %zu 
reduzieren, gefolgt. Er hat den Steuerausfall, der im 
Jahre 1974 immerhin 205 Millionen DM betragen 
wird, im Interesse der Erleichterung des Kapitalver-
kehrs in den Staaten der Gemeinschaft in Kauf ge-
nommen. 

Der Haushaltsausschuß erklärte am 9. Dezember, 
daß der Gesetzentwurf mit der Haushaltslage zu 
vereinbaren sei. Dem Vorschlag des mitberatenden 
Wirtschaftsausschusses, die Steuer schon am 1. Ja-
nuar 1972 auf 1 % zu senken, wurde aus Haushalts-
gründen nicht entsprochen. 

Der Finanzausschuß schlägt einstimmig wichtige 
Änderungen des Regierungsentwurfs vor. Er teilt 
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die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme und die 
vom mitberatenden Ausschuß für Wirtschaft ver-
tretene Auffassung, daß an der Besteuerung kapital-
ersetzender Gesellschaftsdarlehen nicht mehr fest-
gehalten werden sollte. Der Antrag wurde von der 
CDU gestellt. Das Finanzministerium teilt die Be-
denken des Bundesrates wegen der erheblichen ver-
waltungsmäßigen Schwierigkeiten. 

In bezug auf die wirtschaftliche Besteuerung der 
Versorgungsbetriebe der Gebietskörperschaften ist 
der Finanzausschuß ebenfalls zu dem Ergebnis ge-
kommen, daß dem Vorschlag des Bundesrates auf 
einen Antrag der SPD hin gefolgt und die Vergün-
stigung im bisherigen Umfang beibehalten werden 
sollte. Die vom Wirtschaftsausschuß erwogene Ein-
beziehung aller Versorgungsbetriebe in die Be-
steuerung würde vor allem die ohnehin notleiden

-

den Verkehrsbetriebe der öffentlichen Hand, von 
denen soeben gesprochen wurde, treffen. Daher 
konnte die Einbeziehung vom Finanzausschuß nicht 
befürwortet werden. 

Meine Damen und Herren, in der Drucksache 
VI/2923 ist noch eine Berichtigung anzubringen. Das 
ist ein Zeichen für das vom gesamten Finanzaus-
schuß kritisierte übereilte Verfahren. Dem neuen 
Abs. 3 des geänderten § 7 ist folgender Nachsatz zur 
gesamten Nr. 2 anzufügen: 

Dies gilt bei Kapitalgesellschaften nach § 5 
Abs. 2 Nr. 3 entsprechend für Rechtsvorgänge 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2. 

Mit diesem Gesetz würde ein Schritt auf dem 
Wege zur Harmonisierung der Wirtschaftsvorgänge 
in der Europäischen Gemeinschaft getan. Der Finanz-
ausschuß schlägt dem Hohen Hause einstimmig vor, 
den Gesetzentwurf in der neuen Fassung anzu-
nehmen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Das Wort 
wird in der zweiten Beratung nicht gewünscht. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3 sowie Einleitung und Über-
schrift auf. Wer dem Gesetz in der zweiten Bera-
tung in der von dem Herrn Berichterstatter verbes-
serten Fassung zuzustimmen wünscht, den  bitte ich 
um das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! 
Stimmenthaltungen? Ich stelle einmütige Be-
schlußfassung fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat die Abgeordnete Frau Huber. 

Frau Huber (SPD) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Ich möchte zur Änderung des Ka-
pitalverkehrsteuergesetzes vier Bemerkungen ma-
chen. Die erste betrifft die Senkung des Steuersatzes 
und die Terminierung; die  übrigen Bemerkungen 
betreffen die gestellten Anträge. 

Meine Fraktion begrüßt es, daß die Bundesrepu-
blik von der Möglichkeit, den Steuersatz ab 1. Ja-
nuar 1972 fakultativ auf 2 oder 1 % zu senken, in 

der Weise Gebrauch macht, daß der Steuersatz nun-
mehr von 2,5 auf 2 % gesenkt wird, und zwar aus 
fiskalischen Gründen. Bezüglich des Termins für die 
zweite Stufe, die obligatorische Senkung des Steuer-
satzes auf 1 %, wollen wir am Vorschlag der Regie-
rung, dem 1. Januar 1974, festhalten, obwohl sich 
dieser Termin in der EWG auf Antrag Hollands in-
zwischen verschoben hat. Maßgebend für unsere 
Entscheidung waren zwei Gründe: erstens ist in 
drei EWG-Ländern der Steuersatz von 1 °/o bereits 
jetzt verwirklicht, und zweitens glauben wir, daß es 
auch im Interesse der von uns angestrebten Steuer-
reform, die zu diesem Termin wirksam werden soll, 
d. h. im Interesse der Harmonisierung aller dieser 
Steuervorgänge, liegt, wenn wir am 1. Januar 1974 
festhalten. 

Von den Anträgen, die gestellt worden sind, be-
trifft der erste die Darlehensbesteuerung. Wir sind 
der Auffassung, sie sollte unterbleiben, weil die an-
deren EWG-Länder keine Darlehensbesteuerung 
kennen. Das war ein wesentlicher Grund für unsere 
Haltung. Im übrigen ist zu sagen, daß die Darlehen 
nur dann in die Besteuerung einbezogen werden 
könnten, wenn sie gesellschaftskapitalersetzend 
sind. Da die Abgrenzung hier aber außerordentlich 
schwierig wäre, haben wir auch deshalb von einer 
Darlehensbesteuerung abgesehen. 

Zur Besteuerung der Versorgungsbetriebe, deren 
Anteile in öffentlich-rechtlichem Besitz sind, ist zu 
sagen, daß eine Unterteilung in solche Betriebe, die 
in einer finanziell günstigen Position sind, und 
solche, die Verlustbetriebe sind, deswegen nicht ge-
macht werden kann, weil die meisten Gemeinden 
heute eine Verbundwirtschaft haben. Im Verbund 
ist jedoch eine Abgrenzung der Zuweisungen an 
nicht lukrative Bereiche von solchen an andere nicht 
mehr durchzuführen. Darum glaubten wir, daß wir 
hier die Besteuerung nicht ändern sollten. 

Bezüglich des zuletzt von Herrn Dr. Becker vor-
getragenen Antrages betreffend § 7 Abs. 2 ist zu 
bemerken, daß es sich hier um eine rein druck-
technische Verdeutlichung der Tatsache handelt, daß 
sämtliche Ziffern unter § 7 Abs. 2 gleichermaßen 
auch für die neu in das Gesetz einbezogene 
GmbH & Co. KG. gelten sollen. Dies war von An-
fang an so gemeint und ist deshalb nicht strittig. 

Wir begrüßen, daß mit diesem Gesetz wieder ein 
Schritt im Interesse der Harmonisierung in der EWG 
getan worden ist. Wir müssen dabei eine Minderung 
unseres Steueraufkommens hinnehmen und darüber 
Überlegungen anstellen. Das größere Ziel ist aber 
zweifellos die Harmonisierung der EWG. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Beratungen. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Lesung. 
Wer dem Gesetzentwurf in der vorgelegten Fassung 
in der dritten Lesung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. Ich danke Ihnen. 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle ein-
stimmige Beschlußfassung fest. 
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Ich rufe Punkt 15 der heutigen Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Jugend, Familie und Gesundheit 
(12. Ausschuß) über den von der Bundes-
regierung zur Unterrichtung vorgelegten Vor-
schlag der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft für eine Richtlinie 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für Zuckerwaren 

— Drucksachen VI/2436, VI/2865 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Bay 

Der Herr Berichterstatter hat einen Schriftlichen 
Bericht mit dem Antrag des Ausschusses vorgelegt. 
Eine Ergänzung des Schriftlichen Berichts wird nicht 
gewünscht. Ich danke dem Herrn Berichterstatter für 
den Schriftlichen Bericht. — Das Wort zur Sache 
wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag 
des Ausschusses zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung fest. 

Ich rufe den ersten Zusatzpunkt auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der SPD, FDP eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Außenwirtschaftsgesetzes 

— Drucksache VI/2730  — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache VI/2921 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Röhner 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Wirtschaft (8. Ausschuß) 

— Drucksache VI/2912 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Sprung 

(Erste Beratung 145. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter haben auf eine Ergän-
zung der Schriftlichen Berichte verzichtet. Ich danke 
den Herren Berichterstattern. Das Wort wird nicht 
begehrt. 

Wir treten in die Abstimmung in zweiter Bera-
tung ein. Ich rufe auf Art. 1, Art. 2, Art. 3, Einlei-
tung und Überschrift. — Wer dem Gesetz in zweiter 
Beratung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltung? — Ich stelle einstimmige Beschlußfas-
sung fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Luda. 

Dr. Luda (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die europäische Integration er

-

hielt vor zwei Jahren mit der Konferenz der Regie-
rungschefs der Europäischen Gemeinschaft in Den 
Haag einen neuen Impuls. Bei den unterschiedlichen 
nationalen Wirtschaftsstrukturen und -konzeptio-
nen ist die Realisierung der in Den Haag vereinbar-
ten Wirtschafts- und Währungsunion natürlich recht 
schwierig. Der Beschluß des Ministerrats der Ge-
meinschaft vom 22. März eröffnete jedoch die Aus-
sicht, stufenweise etwa im Sinne des Werner-Plans 
die Wirtschafts- und Währungspolitik der Partner-
staaten zu koordinieren. Ab 15. Juni sollten gemäß 
diesem Beschluß die Bandbreiten eingeengt werden. 
Die Realisierung dieser Vereinbarungen, welche die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion stets nachdrücklich 
unterstützt hat, wurde schon kurze Zeit später durch 
eine Politik nationaler Alleingänge abrupt unter-
brochen. 

Die seit langem schwelende internationale Wäh-
rungskrise spitzte sich im April und Mai dieses 
Jahres zu. Die Bundesrepublik machte auf der Ham-
burger Tagung der Finanzminister der Gemeinschaft 
Anfang Mai den Vorschlag, Bandbreiten aller Ge-
meinschaftswährungen gegenüber den Währungen 
der Drittländer zu verbreitern. Als die Partnerstaa-
ten dieses Ansinnen ablehnten, gab die Bundesrepu-
blik Deutschland am 9. Mai als erstes Land den 
Wechselkurs frei. Damit wurde eine Entwicklung 
eingeleitet, die dadurch gekennzeichnet ist, daß jedes 
der Mitgliedsländer auf seine Weise einen Ausweg 
aus der Krise sucht. Die währungspolitische Inte-
gration ist dadurch nicht nur zum Stillstand gekom-
men, sondern es greifen mehr und mehr Desintegra-
tionserscheinungen um sich. Die jüngsten französi-
schen Maßnahmen sind möglicherweise nur das vor-
läufig letzte Glied in dieser Kette. 

Die Bundesregierung streitet seit langem mit unse-
ren europäischen Partnern, vor allem mit Frank-
reich, über geeignete Methoden zur Abwehr uner-
wünschter Liquiditätszuflüsse. Die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion hat schon immer die Notwendigkeit 
bejaht, für außergewöhnliche Situationen admini-
strative Abwehrmaßnahmen vorzubereiten. Inzwi-
schen hat es sich allgemein herumgesprochen, daß 
frei schwankende Wechselkurse in einer Welt, wie 
sie nun einmal ist, keine Dauerlösung sein können 
und daß die Wechselkursfreigabe weitere Liquidi-
tätszuflüsse nur um den Preis eines stark überhöhten 
Aufwertungseffektes abwehren konnte. 

Nunmehr hat auch die Bundesregierung sich zu 
einem derartigen administrativen Instrument durch-
gerungen, aber leider sehr, sehr spät. Erst im Juli 
1971 wurde ein Grundsatzbeschluß gefaßt. Dann 
dauerte es noch drei weitere Monate, ehe der vor-
liegende Gesetzentwurf beim Bundestag einge-
bracht wurde. Durch schnelleres Handeln hätte die 
Bundesregierung gegenüber den europäischen Part-
nern rechtzeitig ein Zeichen guten Willens setzen 
und so ein gemeinsames Vorgehen der Europäischen 
Gemeinschaft in der Währungskrise ermöglichen 
können. 

Ausgangspunkt der Bardepotdiskussion waren 
bekanntlich die Zuflüsse, welche die Bundesrepu-
blik 1970 und in den ersten Monaten 1971 zu ver-
zeichnen hatte, deren tiefere Ursachen hier nicht 
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erneut behandelt werden sollen, die aber bei einer 
sachgerechteren und im EWG-Raum abgestimmten 
Politik sicherlich weniger dramatisch verlaufen 
wäre. Die hereingeströmten Auslandsgelder haben 
die binnenwirtschaftliche Geld- und Kreditpolitik 
zweifellos beeinträchtigt. Die Bundesbank konnte 
zwar versuchen, die Liquidität der Kreditwirtschaft 
über die Mindestreserven zu kontrollieren, hatte 
aber keinen Einfluß auf die ausländischen Kredit-
quellen der Unternehmen. Das Problem lag also vor-
wiegend in einem Bereich, der von der Bundesbank-
politik nicht kontrolliert werden kann: in zeitweise 
und teilweise erheblichen Zinsdifferenzen zwischen 
In- und Ausland und schließlich in starken, vor allem 
aus dem Eurodollarmarkt stammenden kurzfristi-
gen Liquiditätsbewegungen. 

Die Bundesregierung hat für die administrative 
Abwehr dieser übermäßigen Geldzuflüsse aus dem 
Ausland eine marktwirtschaftliche Lösung ver-
sprochen. Das Bardepot soll nur Zinsdifferenzen 
ausgleichen, Auslandskredite aber nicht verbieten 
oder aufwendigen Genehmigungsverfahren unter-
werfen. Die Bardepotregelung mag im Prinzip 
marktkonformer sein als andere denkbare admini-
strative Maßnahmen. Aber man muß sich darüber im 
klaren sein, daß auch das Bardepot einen einschnei-
denden Eingriff in den internationalen Geld- und 
Kapitalverkehr darstellt. 

Es wirkt zwar nicht wie ein Kontingent im Sinne 
mengenmäßiger Beschränkungen, aber doch immer-
hin wie eine Art Schutzzoll, der Auslandskredite 
verteuert. Deshalb: die Errichtung von Zollgrenzen 
in diesem Sinne für die internationalen Kreditbe-
ziehungen läßt sich nur in wirklichen Ausnahme-
situationen rechtfertigen. Das Bardepot darf deshalb 
kein Dauerinstrument sein. Es sollte nur angewen-
det werden, wenn und solange eine wesentliche 
Gefährdung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts gegeben ist. 

Im übrigen hängt die Beantwortung der Frage, 
ob das Bardepot tatsächlich eine marktwirtschaft-
liche Lösung darstellt, vom Inhalt der Rechtsverord-
nung ab, welche die Bundesregierung angekündigt, 
deren endgültigen Inhalt sie jedoch bei den Bera-
tungen im Wirtschaftsausschuß nicht preisgegeben 
hat. Der dem Bundestag zur Verabschiedung vorlie-
gende Gesetzentwurf beinhaltet lediglich eine Er-
mächtigung der Bundesregierung zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen. Für den Inhalt dieser künftigen 
Rechtsverordnungen ist daher zunächst allein die 
Bundesregierung verantwortlich. 

Ich betone dies vor allem aus zwei Gründen. Er-
stens standen die Beratungen des Wirtschaftsaus-
schusses, nachdem die Bundesregierung in der be-
reits geschilderten Weise gegenüber den Partner-
staaten in Verzug geraten war, unter einem schwer 
erträglichen Zeitdruck. Die schwierigen Sachfragen 
hätten an sich ausführlicherer Erörterung bedurft. 
Zweitens hat die Bundesregierung mehrere wichtige 
Fragen, die sich in den Ausschußberatungen erga-
ben, nicht überzeugend beantworten können. 

Vor allem sind die rechtlichen Voraussetzungen 
und die sachliche Notwendigkeit einer eventuellen 

Rückwirkung der von der Bundesregierung ange-
kündigten Rechtsverordnung nicht schlüssig darge-
tan worden. Wir fordern die Bundesregierung auf, 
diesen Komplex nochmals sorgfältig zu überprüfen, 
um vor allem eventuelle verfassungsrechtliche Kom-
plikationen, die niemand wünschen kann, zu ver-
meiden. 

Enttäuschend war auch, daß ,die Bundesregierung 
nicht in der Lage war, die Konditionen der von ihr 
angekündigten Wechselkursversicherung anzuge-
ben, obwohl selbst die Initiatoren dieser Gesetzes-
vorlage, nämlich die Koalitionsfraktionen, in der 
Begründung des Entwurfs den Zusammenhang zwi-
schen der Frage der Wechselkursversicherung und 
der Frage der Kurssicherungskredite herausgestellt 
haben. Es ist unbedingt erforderlich, daß die Bun-
desregierung nun beschleunigt eine funktionsfähige 
und kostenmäßig tragbare Wechselkursversicherung 
konzipiert und in Kraft setzt. 

Zu der sehr speziellen Frage eventueller Ausnah-
metatbestände kann ich bei der  Kürze der mir zur 
Verfügung stehenden Zeit nur folgendes bemerken. 
Bereits der Gesetzentwurf sieht vor, daß Kredite im 
Zusammenhang mit dem Waren- und Dienstlei-
stungsverkehr von der Depotpflicht befreit werden. 
In der Rechtsverordnung, insbesondere bei der De-
finition der handelsüblichen Zahlungsziele, müssen 
die im Außenhandel üblichen Zahlungs- und Finan-
zierungsmethoden hinreichend berücksichtigt wer-
den. Die Bundesregierung hatte in ihrem Grund-
satzbeschluß vom 21. Juli die Kreditwirtschaft nicht 
mit einbezogen. Das war durchaus verständlich, 
weil durch die Bardepotregelung nur kurzfristige 
Kapitalbewegungen erfaßt werden sollen, die  Kre-
ditinstitute insoweit aber schon seit 1968 mit einer 
hundertprozentigen Mindestreserve belegt werden. 

Die nunmehr beabsichtigte Einbeziehung auch der 
langfristigen Kapitaltransaktionen geht am Ziel des 
Gesetzentwurfs vorbei und stört langfristige Inve-
stitionsvorhaben. Das Argument eventueller Umge-
hungsmöglichkeiten ist angesichts der bisherigen 
Erfahrungen mit der genannten Mindestreserve-
regelung nicht überzeugend. 

Ich betone nochmals, daß die Bundesregierung 
mit der Ermächtigung zugleich die Verantwortung 
für eine sowohl wirksame als auch praktikable 
außenwirtschaftliche Absicherung übernimmt. Der 
Bundesregierung so weitgehende Kompetenzen zu-
zubilligen, war der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
nur möglich, weil dem Bundestag gemäß § 27 AWG 
ein Kassationsrecht zusteht. Von diesem Recht muß 
gegebenenfalls Gebrauch gemacht werden. Einen 
entsprechenden Antrag behalten wir uns vor. 

Dem Gesetzentwurf stimmt die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion trotz der angedeuteten sachlichen 
Bedenken zu, damit der Rückschlag, den die euro-
päische Integration erlitten hat, wettgemacht und 
endlich der Beitrag geleistet wird, der zur Fortset-
zung des Weges zur Wirtschafts- und Währungs-
union mit Recht von der Bundesrepublik Deutsch-
land verlangt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Professor Dr. 
Schachtschabel. 

Dr. Schachtschabel (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich darf zuerst eine Vor-
bemerkung machen. 

Herr Dr. Luda, ich glaube, Sie stimmen mit mir 
überein, daß es hier nicht um eine Erörterung des 
sogenannten nationalen Alleinganges, wie Sie dies 
zu formulieren beliebten, geht, sondern allein um 
eine sachliche Erklärung des vorliegenden Antrages; 
es bedarf vielleicht ein wenig der Erklärung dieses 
Antrages. Ich glaube, daß es notwendig ist, auf 
diesen Antrag Bezug zu nehmen. 

In diesem Antrag der Bundestagsfraktionen der 
SPD und FDP ist eine Änderung des Außenwirt-
schaftsgesetzes vorgesehen, die unter dem Ausdruck 
„Bardepotgesetz", wie wir gehört haben, ihre spe-
zielle Akzentuierung erhalten hat. Mit diesem Bar-
depotgesetz wird ein konjunkturpolitisches Instru-
ment geschaffen, mit dem vor allem zinsinduzierte 
Liquiditätsströme aus dem Ausland — speziell bei 
Nichtbanken — abgewehrt werden können, die 
bekanntlich dann eintreten können, wenn Unter-
schiede zwischen dem heimischen und dem auslän-
dischen Zinsniveau in der Art bestehen, daß es 
wegen eines niedrigeren Zinsniveaus im Ausland 
interessant wird, dort Kredite aufzunehmen. Diese 
ausländischen Liquiditätszuflüsse können erhebliche 
nachteilige Wirkungen auf die konjunkturelle Ent-
wicklung der heimischen Wirtschaft ausüben. 

Um einen derartigen Vorgang abzuwehren, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten. Ich verweise nur auf 
die Anwendung des § 23 Abs. 6 des Außenwirt-
schaftsgesetzes von 1961. Ich glaube, es wird mir 
niemand widersprechen, wenn ich sage, daß die 
Anwendung dieser Bestimmung in äußerster Konse-
quenz jedoch zu einer Devisenbewirtschaftung führt, 
zu einer Devisenzwangswirtschaft, wenn ich so for-
mulieren darf. Damit würden der Marktwirtschaft 
nicht konforme dirigistische Maßnahmen praktiziert 
werden. Zum anderen könnte eine Zinsausgleich

-

steuer erwogen werden, die allerdings bei den ge-
gebenen Verhältnissen ebenfalls problematisch er-
scheint. 

Die Antragsteller haben sich für das Bardepot-
gesetz entschieden. Danach wird die Bundesregie-
rung ermächtigt, durch Rechtsverordnung anzuord-
nen, daß Gebietsansässige, insbesondere Nichtban-
ken, einen bestimmten Prozentsatz — bis höchstens 
50 % — ihrer bei Gebietsfremden aufgenommenen 
Darlehen und sonstigen Kredite zinslos bei der 
Bundesbank zu halten haben. Das entspricht in etwa 
einer Verpflichtung zur Unterhaltung von Mindest-
reserven. Damit ist sichergestellt, daß konjunktur-
politischen grenzüberschreitenden Liquiditätsströ-
men entgegengetreten werden kann, falls das ge-
samtwirtschaftliche Gleichgewicht gefährdet ist. 
Auch spekulative Geldzuflüsse können unter Um-
ständen ich betone: unter Umständen -- beein-
flußt werden. 

Es erscheint mir wichtig, meine Damen und Her-
ren, mit Nachdruck darauf aufmerksam zu machen 

— weil Herr Dr. Luda darauf abgehoben hat —, daß 
durch das Bardepotgesetz weder ein Verbot noch 
ein Genehmigungserfordernis für Auslandskredite 
ausgesprochen wird. Insofern handelt es sich — wir 
haben diese Verhältnisse sehr eingehend überprüft 
— zweifellos um eine marktkonforme Maßnahme, 
die dem System marktwirtschaftlicher Regeln ent-
spricht. Denn die Freiheit der Nichtbanken, d. h. der 
Unternehmen und Privatpersonen, Kredite im Aus-
land aufzunehmen, bleibt weiterhin unangetastet. 

Und ein weiterer Gesichtpunkt: Die Antragsteller 
sind daran interessiert, daß dieses Instrument mög-
lichst bald zur Verfügung steht; denn im Zusam-
menhang mit den im Mai dieses Jahres im Rahmen 
der EWG geführten Erörterungen ist zum Ausdruck 
gekommen, daß man von den Mitgliedstaaten, ins-
besondere auch von der Bundesrepublik Deutsch-
land, eine Maßnahme erwartet, mit der zinsindu-
zierten Liquiditätsströmen wirksam entgegengetre-
ten werden kann. Insofern ist das Bardepotgesetz 
auch zu verstehen als ein Beitrag oder eine ent-
scheidende Grundlage, die geeignet ist, die laufen-
den Gespräche über eine Neuordnung der Währun-
gen, insbesondere der europäischen Währungs-
union, abzustützen und zu unterstützen. 

Es ist bekannt, daß in der Europäischen Gemein-
schaft insbesondere vom Ministerrat die baldige 
Verabschiedung dieses Gesetzes als notwendig an-
gesehen wird. In der Vorlage heißt es ausdrücklich, 
daß ein solches Instrument den Vorstellungen der 
Europäischen Gemeinschaft entspricht. Der Minister-
rat hat mehrfach darauf gedrängt, daß die Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 
zinsinduzierten Kapitalzuflüsse zu entmutigen. 

Deshalb hat auch der Ausschuß für Wirtschaft des 
Deutschen Bundestages auf Grund eingehender Be-
ratungen die Vorlage bevorzugt behandelt. Es ist 
nicht so, wie eben gesagt worden ist, daß dazu die 
notwendige Zeit gefehlt hätte. Wir haben zwei Tage 
— einschließlich eines Hearings, das durchgeführt 
worden ist beraten. 

Auf die laut gewordenen Bedenken braucht jetzt 
nicht mehr eingegangen zu werden. Das Ergebnis 
der Beratungen im Ausschuß für Wirtschaft und der 
Beschluß des Ausschusses liegen vor. Allerdings 
muß ich abschließend auf einen Punkt aufmerksam 
machen, von dem ich glaube, daß er in der Materie 
relativ schwierig ist, daß er aber ausgesprochen 
werden sollte, um damit auch zu den eben gehörten 
Möglichkeiten von vornherein Stellung zu nehmen. 
Denn es kann nicht verschwiegen werden, daß Be-
denken wegen der Verfassungsmäßigkeit der Rück-
wirkung der Depotregelung geltend gemacht wor-
den sind. Wir geben dazu folgende Erklärung ab. 

Erstens. Nach § 6 a Abs. 1 Satz 1 des Außenwirt-
schaftsgesetzes kann der im Zeitpunkt der Anord-
nung der Depotpflicht gegebene Bestand an Kredit-
verbindlichkeiten depotpflichtig gemacht werden. 
Das ergibt sich aus dem Wortlaut der Vorschrift, 
nach der — ich zitiere 

Gebietsansässige einen bestimmten Vomhun

-

dertsatz der Verbindlichkeiten aus den  von 
ihnen bei Gebietsfremden aufgenommenen Dar- 
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lehen oder sonstigen Krediten auf einem Konto 
bei der Deutschen Bundesbank zu halten ha-
ben. 

Die Formulierung „aus den aufgenommenen Kredi-
ten" besagt, daß die Kreditaufnahme in der Vergan-
genheit liegen kann, ohne ,daß das die Depotpflicht 
berührt. Entscheidend ist, daß im Zeitpunkt der Ein-
führung der Depotregelung aus der Kreditaufnahme 
noch Verbindlichkeiten, d. h. Rückzahlungsverpflich-
tungen des Gebietsansässigen bestehen. Sind die 
Verbindlichkeiten zu diesem Zeitpunkt erloschen — 
z. B. durch Rückzahlung —, so unterliegen sie nicht 
mehr der Depotpflicht. 

Zweitens. Die von der Bundesregierung vorgese-
hene Rückwirkung der Depotpflicht hält sich in dem 
gesetzlichen Ermächtigungsrahmen. Sie erfaßt noch 
nicht einmal den vollen Bestand an Verbindlichkei-
ten, sondern nimmt Verbindlichkeiten von der De-
potpflicht aus, die vor Verkündung der Rechtsver-
ordnung zum Bardepotgesetz entstanden sind und 
auf einen vor dem 21. Juli 1971 eingegangenen 
Rechtsgeschäft beruhen. Diese Befreiung von Ver-
bindlichkeiten, die auf Altverträge zurückgeht, er-
scheint aus verfassungsrechtlichen Gründen erfor-
derlich. Sie dient dem Vertrauensschutz der Betrof-
fenen, da vor dem 21. Juli 1971 niemand mit einer 
Bardepotregelung für Auslandsverbindlichkeiten zu 
rechnen brauchte. 

Andererseits können aber auch alle Verbindlich-
keiten, die auf Verträgen nach dem 21. Juli 1971 
beruhen, in die Depotpflicht einbezogen werden. Es 
handelt sich hier um die sogenannte unechte Rück-
wirkung. Ihre Verfassungsmäßigkeit ist vom Bun-
desministerium der Justiz eingehend geprüft und 
bestätigt worden. 

Drittens. Im übrigen steht § 6 a des Außenwirt-
schaftsgesetzes wie die anderen Ermächtigungsnor-
men dieses Gesetzes unter der allgemeinen Vor-
schrift des § 2 Abs. 2 und 3 des Außenwirtschafts-
gesetzes. Unter den dort gegebenen Voraussetzun-
gen dürfen Beschränkungen auch abgeschlossene 
Verträge berühren, wenn der angestrebte Zweck der 
Ermächtigung erheblich gefährdet ist. 

Das zu dem Antrag. Wir bitten um Zustimmung. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf in der dritten Beratung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Danke. Gegenprobe! Stimmenthaltungen? — 
Bei zwei Stimmenthaltungen angenommen. 

Ich rufe dann den nächsten Zusatzpunkt zur heu-
tigen Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über Maßnahmen zur Schaffung 
einer leistungsfähigen Struktur des Mühlen-
gewerbes (Mühlenstrukturgesetz) 

— Drucksache VI/2554 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (9. Aus-
schuß) 

— Drucksachen VI/2888, zu VI/2888 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Lensing 
(Erste Beratung 134. Sitzung) 

Der Herr Abgeordnete Lensing hat als Bericht-
erstatter zu einer Ergänzung des Berichtes um das 
Wort gebeten. 

Lensing (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Gestatten Sie mir eine kurze Er-
gänzung meines Schriftlichen Berichtes auf zu Druck-
sache VI/2888. Infolge der völlig kontroversen Auf-
fassungen innerhalb der betroffenen Wirtschafts-
verbände, ja selbst innerhalb der betroffenen Müh-
lenorganisationen erfolgte eine recht eingehende 
und damit zeitraubende Beratung des Gesetzent-
wurfs in den damit befaßten Ausschüssen. Da das 
Gesetz aber am 1. Januar 1972 in Kraft treten muß, 
wenn es nicht den Anschluß an die bestehenden 
Gesetze verlieren soll, war die Beratungsfrist in den 
mitberatenden Ausschüssen manchmal recht knapp 
bemessen. So konnte sich der mitberatende Haus-
haltsausschuß erst nach dem Druck meines Schrift-
lichen Berichtes mit dem Gesetzentwurf befassen. 
Auch er hat inzwischen dem Antrag des federfüh-
renden Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten — Sie finden diesen Antrag in Druck-
sache VI/2888 — zugestimmt. Insofern bedarf es 
einer entsprechenden Ergänzung meines Schrift-
lichen Berichtes. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht begehrt. Ich rufe die §§ 1 bis 20 
sowie Einleitung und Überschrift auf. Wer dem 
Gesetzentwurf in zweiter Beratung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? Ich stelle 
einstimmige Beschlußfassung fest. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz-
entwurf in dritter Beratung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. Gegen-
probe! — Stimmenthaltungen? — Meine Damen 
und Herren, ich stelle einstimmige Beschlußfassung 
fest. 

Ich rufe den nächsten Zusatzpunkt zur heutigen 
Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung der Bundeshaushalts-
ordnung 

— Drucksache VI/2668 — 
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Mündlicher Bericht des Haushaltsausschusses 
(7. Ausschuß) 

— Drucksache VI/2922 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Althammer 
Abgeordneter Dr. Tamblé 

(Erste Beratung 144./145. Sitzung) 

Von den Herren Berichterstattern wird auf eine 
Ergänzung des vorgelegten Berichtes verzichtet. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht begehrt. Ich rufe Art, 1, 2, 3 sowie 
Einleitung und Überschrift auf. Wer dem Gesetzent-
wurf in zweiter Beratung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! —
Stimmenthaltungen? Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung fest. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz

-

entwurf in dritter Beratung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. Gegen

-

probe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstim

-

mige Beschlußfassung fest. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den nächsten 
Zusatzpunkt zur heutigen Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Reichsknapp-
schaftsgesetzes und anderer Gesetze 

— Drucksache VI/2900 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache VI/2926 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

— Drucksache VI/2924 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Urbaniak 
(Erste Beratung 156. Sitzung) 

Der Herr Abgeordnete Urbaniak hat als Bericht-
erstatter des letztgenannten Ausschusses um das 
Wort gebeten. 

Urbaniak (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es geht um eine Berichtigung. Im letz-
ten Abschnitt hat sich auf der ersten Seite in der 
ersten Zeile das Wort „Bundesanstalt" eingeschli-
chen. Richtig muß es „Bundeshaushalt" heißen. Auf 
der zweiten Seite muß in der achten Zeile das Da-
tum „9. Dezember 1971" durch „8. Dezember 1971" 
ersetzt werden. Ich bitte, diese Korrekturen vor-
zunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter für die Er-
gänzung. Wir werden bei der Abstimmung die Kor-
rekturen des Herrn Berichterstatters berücksichtigen. 

Ich rufe auf die Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 sowie 
Einleitung und Überschrift. — Wer dem Gesetz in 
der zweiten Beratung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! —
Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung fest. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. Das Wort hat der Abgeordnete Russe. 

Russe (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren! Im Namen der 
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages gebe 
ich zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Reichsknappschaftsgesetzes und anderer Ge-
setzte — Drucksache VI/2900 — folgende Erklärung 
ab. 

Die Unternehmensführungsorgane der Ruhrkohle 
AG, in denen infolge der Mitbestimmung bei Kohle 
und Stahl Arbeitnehmer und Gewerkschaften be-
teiligt sind, haben vor geraumer Zeit — übrigens 
in Übereinstimmung mit dem Gesetz zur Anpassung 
und Gesundung des deutschen Steinkohlenbergbaues 
und der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete — 
beschlossen, möglichst bald ein Anpassungs-
programm zu realisieren. Im Zuge eben dieses Pro-
grammes werden weitere Schachtanlagen geschlos-
sen werden. Darüber hinaus bewirken notwendige 
Rationalisierungsmaßnahmen die zusätzliche Frei-
setzung von Arbeitskräften. Insgesamt sollen etwa 
20 000 Arbeitnehmer die Existenz ihres Arbeits-
platzes gefährdet sehen. Mehr als 10 000 Arbeit-
nehmer können sogar arbeitslos werden. 

Zur Erleichterung einer geordneten Durchführung 
dieses Anpassungsprogramms im Steinkohlenberg-
bau, besser gesagt: zur Abschwächung der sozial- 
und einkommenspolitischen Folgen für die betroffe-
nen Arbeitnehmer erhalten diese ein Anpassungs-
geld als Zuwendung aus öffentlichen Mitteln, und 
zwar nach Maßgabe von Richtlinien, die der Bundes-
minister für Wirtschaft und Finanzen noch erlassen 
wird. Da dieses Anpassungsgeld wiederum nur unter 
bestimmten Voraussetzungen gewährt werden soll, 
nämlich wenn der Arbeitnehmer aus Anlaß einer 
Stillegungs- oder Rationalisierungsmaßnahme vom 
Arbeitgeber zu oder nach einer bestimmten Frist aus 
Gründen entlassen wird, die nicht in seiner Person 
liegen, und wenn der Arbeitnehmer bei Aufrecht-
erhaltung seiner bisherigen Beschäftigung im Unter-
nehmen die Voraussetzungen für den Bezug von 
Knappschaftsruhegeld oder Knappschaftsruhegeld 
nach einjähriger Arbeitslosigkeit oder Knappschafts-
ruhegeld an langjährige Bergleute oder Knapp-
schaftsausgleichsleistung in längstens fünf Jahren 
—  vom Tage seiner Entlassung an gerechnet — 
erfüllen wird, erscheint es uns unabdingbar, daß die 
betroffenen Arbeitnehmer, wenn sie schon arbeitslos 
werden, zumindest im Bereich der knappschaftlichen 
Rentenversicherung keine rentenrechtlichen Nach-
teile erleiden dürfen. 

Wir geben deshalb unsere volle Zustimmung 
dazu, daß diejenigen Kumpels, denen nach Vollen- 
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dung des 50. Lebensjahres und Erfüllung der Warte-
zeit für das Knappschaftsruhegeld gekündigt wird, 
versicherungsrechtlich so gestellt werden, als ob sie 
ihren bisherigen Arbeitsplatz so lange hätten be-
halten können, bis sie die Voraussetzungen für die 
Knappschaftsausgleichsleistung oder ein Alters-
ruhegeld erfüllt haben würden. 

Das Anpassungsgeld ist sicherlich eine gute 
Sache. Aber es wird den Verdiensten der Bergarbei-
ter für unsere gesamte Wirtschaft in Vergangenheit, 
Gegenwart und auch in der Zukunft nur dann ge-
recht, wenn es in der Tat einmal den nahtlosen 
Übergang bis zum Beginn der Leistungen aus 
der knappschaftlichen Rentenversicherung gewähr-
leistet, zum anderen ebenso sichergestellt, daß in-
folge der vorzeitigen Entlassung aus dem Arbeits-
prozeß selbst bei Gewährung des Anpassungsgeldes 
beim Kumpel kein versicherungsrechtlicher Nachteil 
zurückbleibt. 

Ebenso begrüßen wir die zukünftige Berücksichti-
gung der Bergmannsprämie bei der Ermittlung der 
persönlichen Rentenbemessungsgrundlage der Kum-
pels für gewisse Versicherungsrenten. Die Folge 
wird sein, daß die durchschnittliche Höhe der per-
sönlichen Rentenbemessungsgrundlage der Berg-
leute verbessert wird; da machen wir mit. Zu den 
übrigen Detailvorschriften, die nur die logische Kon-
sequenz der grundsätzlichen Entscheidung beinhal-
ten, will ich nicht im einzelnen Stellung nehmen. 

Aber lassen Sie mich noch eine zusätzliche Fest-
stellung im Namen meiner Fraktion treffen. Wir 
wissen, daß durch das Finanzänderungsgesetz vom 
21. Dezember 1967 die Steigerungssätze für Knapp-
schaftsruhegelder und Knappschaftsrenten wegen 
Erwerbsunfähigkeit urn 20 %  und für Berufsun-
fähigkeitsrenten um 10 % herabgesetzt worden sind. 
Dieser Leistungsabbau ist nach den Vorschriften 
der entsprechenden gesetzlichen Normen zusammen 
mit den jährlichen Rentenanpassungen stufenweise 
zu vollziehen und für den Rentenbestand bis zum 
31. Dezember 1974 abzuschließen. 

Wir hatten schon einmal in diesem Hohen Hause 
beantragt, den Abschmelzungsprozeß nicht weiter 
fortzusetzen. Wir haben im Vermittlungsausschuß 
bei der Beratung des entsprechenden Vermittlungs-
begehrens des Bundesrates den gleichlautenden An-
trag gestellt. Dabei folgten wir den Empfehlungen 
des Sozialbeirates. Unsere Begründung lautete: 
Dieses Vorhaben ist sozialpolitisch heute nicht mehr 
zu vertreten, weil damit der gesetzgeberische Wille, 
auch die Knappschaftsrentner an der wirtschaftlichen 
Entwicklung — nicht zuletzt zum Ausgleich der 
überhohen Preissteigerungen — teilhaben zu lassen, 
nicht berücksichtigt wird. 

Sie von der Regierungskoalition haben sowohl 
in diesem Hohen Hause als auch im Vermittlungs-
ausschuß unseren Antrag im Sommer dieses Jahres 
abgelehnt, weil andernfalls nach Ihrer Auffassung 
eine Mehrbelastung des Bundeshaushalts eingetre-
ten wäre. Sie wissen, daß diese rein fiskalischen 
Überlegungen uns damals nicht überzeugt haben 
und daß damit die Berechtigung des — ich 
darf es wiederholen: auch vom Sozialbeirat — 

aufgezeigten sozialpolitischen Anliegens nicht ent-
kräftet werden konnte. Meine Damen und Her-
ren von der Regierungskoalition, nunmehr neh-
men Sie selbst mit dieser gesetzlichen Maß-
nahme eine Erhöhung der Verpflichtungen aus 
dem Bundeshaushalt gegenüber der knappschaft-
lichen Rentenversicherung in Kauf, natürlich aus 
einem anderen Anlaß. 

Aber wir sind der Meinung, es hätte sich gegen-
über unseren Bergleuten an Rhein und Ruhr, im 
Aachener Raum und an der Saar als eine ausge-
zeichnete Leistung dargestellt, wenn Sie mit diesem 
Gesetzentwurf zur Änderung des RKG gleichzeitig 
die Abschmelzungsbeschlüsse des Jahres 1967 rück-
gängig gemacht hätten. Auch die jetzt von diesem 
Gesetzentwurf betroffenen Kumpels hätten davon 
erheblich profitieren können. Wir bedauern dieses 
Unterlassen. Bei der Beratung des nächsten Renten-
anpassungsgesetzes werden wir unseren Antrag 
wiederholen. 

Ich darf noch einmal erklären: Die CDU/CSU-
Fraktion wird diesem Gesetz ihre Zustimmung ge-
ben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Urbaniak. 

Urbaniak (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
mind Herren! Ich möchte dein Kollegen Russe ent-
gegenhalten, daß wir sicherlich im Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung auch gern eine Initiative 
seiner politischen Freunde in dieser Frage gesehen 
hätten; aber es kam nichts. Wir führen auch hier 
keine wirtschaftspolitische oder Energiedebatte. Es 
geht um eine soziale Flankierung, die die Bundes-
regierung mit dieser Initiative aufgreift. Sie sollten 
sich vorhalten lassen, wer denn eigentlich .der Er-
finder der Abschmelzung der Steigerungssätze in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung ist. Das 
sind doch sicherlich Leute, die aus Ihrer Fraktion 
dein Ministerium für Arbeit und Sozialordnung ein-
mal vorgestanden haben. 

Nun meine Erklärung im Namen der sozial-libera-
len Koalition: Über die im Sozialbericht angekün-
digten sozialpolitischen Maßnahmen hinaus hat die 
Bundesregierung mit der Drucksache VI/2900 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Reichs-
knappschaftsgesetzes und anderer Gesetze vorge-
legt. Dieser Gesetzentwurf ist als ein sozial flan-
kierendes Vorhaben für diejenigen Bergarbeiter 
gedacht, die in der kommenden Zeit von Stillegun-
gen oder Rationalisierungsmaßnahmen betroffen 
sein werden. Auch dieses Gesetz zeigt wieder, wie 
clie Bundesregierung Sozialpolitik versteht, nämlich 
als vorsorgende Gestaltung von sozialen Prozes-
sen. 

Der Entwurf dieses Gesetzes wurde in der 
156. Sitzung des Bundestages am 8. Dezember 1971 
dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung feder-
führend und dem Haushaltsausschuß mitberatend 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung überwiesen. Der 
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Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den Ge-
setzentwurf in seiner Sitzung am 8. Dezember 1971, 
der Haushaltsausschuß ebenfalls in seiner Sitzung 
am 8. Dezember beraten. 

Mit diesem Gesetz wird dafür Sorge getragen, daß 
insbesondere ältere Bergarbeiter des Steinkohlen-
bergbaus und des Braunkohlentiefbaus, die infolge 
von Zechenstillegungen oder Rationalisierungsmaß-
nahmen ihren Arbeitsplatz verlieren, keine versi-
cherungsrechtlichen Nachteile hinnehmen müssen. 
Ihnen wird unter bestimmten Voraussetzungen im 
Rahmen von Sozialplänen Anpassungsgeld gewährt. 
Die dazu erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ein-
zelplan 09 für das Jahr 1972 mit 27 Millionen DM 
abgedeckt. Das Gesetz sieht also keine vorzeitige 
Rentengewährung aus der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung vor. Die betroffenen Arbeitnehmer 
werden jedoch versicherungsrechtlich so gestellt, 
daß sie trotz der Entlassung aus dem Bergbau die 
Voraussetzungen für die verschiedenen Rentenlei-
stungen erfüllen können. Für die  soziale Absiche-
rung der betroffenen Arbeitnehmer einschließlich 
der Änderung von Rentenberechnungsvorschriften 
ist in den Jahren 1972 bis 1975 ein Mehraufwand des 
Bundes von insgesamt 108 Millionen DM notwen-
dig. 

Darüber hinaus regelt dieser Gesetzentwurf er-
stens die rentensteigernde Wirkung  der  Bergmanns-
prämie, zweitens die Weiterführung des Wande-
rungsausgleichs zwischen den Rentenversicherungen 
der Arbeiter und der Angestellten und der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung auch für die Jahre 
1972 und 1973, drittens die Festlegung der Rück-
lage der knappschaftlichen Rentenversicherung und 
schließlich viertens die Bereitstellung von Mitteln 
aus der Rücklage der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung für den Bergarbeiterwohnungsbau aus 
Rückflüssen des Anlagevermögens im Bergarbeiter-
wohnungsbau. 

Der Bundesregierung ist für diese Gesetzes-
initiative insgesamt zu danken. Das wird man be-
sonders an Rhein und Ruhr und in den Bergbau-
gebieten bei den Kumpels, bei den Bergarbeitern 
mit Genugtuung feststellen. Die Bundesregierung 
hat erkannt, daß den älteren Arbeitnehmern, die 
unfreiwillig ihren Arbeitsplatz im Bergbau verlie-
ren, wirksam geholfen werden muß. Mit diesem 
Gesetz hat die Bundesregierung gezeigt, daß es ihr 
mit der vorsorgenden Gestaltung von sozialen Pro-
zessen durch die Sozialpolitik ernst ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, das Wort hat der Herr 
Bundesarbeitsminister. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
In den nächsten Jahren werden über zehntausend 
ältere Arbeitnehmer des Bergbaus infolge von Still-
legungs-, aber auch Rationalisierungsmaßnahmen 
ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Stillegungen wer-
den insbesondere unrentable Zechen betreffen. Sie 
werden sich im Rahmen eines Anpassungspro

-

gramms vollziehen, dessen Notwendigkeit bereits 
bei der Gründung der Ruhrkohle AG im Jahre 1969 
feststand. 

Meine Damen und Herren, die in den nächsten 
Jahren zu treffenden Maßnahmen geben für die im 
Bergbau beschäftigten Arbeitnehmer keinerlei An-
laß, allgemein um den Bestand und die Sicherheit 
ihrer Arbeitsplätze im Bergbau besorgt zu sein. 
Dennoch werden Arbeitnehmer betroffen. Jede Ent-
lassung trifft den einzelnen nachhaltig. Dies ist um 
so schwerwiegender, als die Entlassungen eine Ar-
beitnehmergruppe betreffen, die in den vergange-
nen Jahren ohnehin schon wiederholt die struktu-
rellen Veränderungen im Steinkohlenbergbau zu 
spüren bekommen hat. Für einen großen Teil der 
Arbeitnehmer des Bergbaus, insbesondere für die 
älteren, bedeutet der Arbeitsplatzverlust den vor-
zeitigen Abschluß ihres Berufs-, oft sogar ihres Ar-
beitslebens. 

Die Bundesregierung hat es als ihre selbstver-
ständliche Pflicht angesehen, den von der Entlas-
lung betroffenen Arbeitnehmern des Steinkohlen-
bergbaus zu helfen. So notwendig Anpassungsmaß-
nahmen sind, so wichtig ist die soziale Absicherung. 
Wir können nicht im Bergbau für die Zukunft neue 
Orientierungsdaten setzen, ohne uns um den Arbeit-
nehmer und seine soziale Sicherung zu kümmern. 
Wir würden auch unglaubwürdig, wenn wir allein 
danach strebten, in unserer Energiepolitik endlich 
klare Verhältnisse zu schaffen, es aber versäumten, 
dabei den betroffenen Arbeitnehmern zur Seite zu 
stehen. Ich habe schon wiederholt auf die enge Ver-
zahnung von wirtschaftlichem Geschehen und So-
zialpolitik hingewiesen. Die bevorstehenden Maß-
nahmen im Bergbau machen diesen Zusammenhang 
wieder einmal besonders deutlich. 

Meine Damen und Herren, der Ihnen vorliegende 
Gesetzentwurf enthält insbesondere Regelungen, 
welche die Arbeitnehmer vor rentenrechtlichen 
Nachteilen infolge der Entlassung bewahren sollen. 
Die Bundesregierung hält es für eine sozialpolitische 
Notwendigkeit, die entlassenen Arbeitnehmer, für 
die mit der Entlassung zwangsläufig Schwierigkei-
ten verbunden sind, nicht auch noch hinsichtlich 
ihrer Rentenanwartschaften zu benachteiligen. Die 
Betroffenen werden zwar nicht vorzeitig eine Rente 
aus der knappschaftlichen Rentenversicherung er-
halten, jedoch sollen die über 50jährigen Arbeit-
nehmer mit der Rentenleistung rechnen können, die 
sie ohne die Entlassung zum frühestmöglichen Zeit-
punkt erworben hätten. Dies sieht der Gesetzent-
wurf vor. 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Zu-
stimmung zu diesem Gesetz erklärt. Ich möchte da-
für recht herzlich danken. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich schließe die Bera-
tung. 

Wir kommen zur Abstimmung in der dritten Be-
ratung. Wer dem Gesetzentwurf zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle 
einstimmige Beschlußfassung fest. 

Ich rufe den folgenden Zusatzpunkt auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Vierundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung 
des Lastenausgleichsgesetzes (24. ÄndGLAG) 
— Drucksache VI/2664 — 

Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 
— Drucksache VI/2931 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Freiherr von 
Fircks 
Abgeordneter Hofmann 

(Erste Beratung 146. Sitzung) 

Die Herren Berichterstatter verzichten auf eine 
Ergänzung des Schriftlichen Berichts; ich danke 
ihnen. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. — Das 
Wort wird nicht begehrt. Ich rufe Art. 1, 2, 3 sowie 
Einleitung und Überschrift auf. — Wer dem Gesetz-
entwurf in der zweiten Beratung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Einmütige 
Beschlußfassung. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 

ein. — Das Wort wird nicht begehrt. Wer dem Ge-
setzentwurf in der dritten Beratung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke 
Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Beschlußfassung fest. 

Wer dem Ausschußantrag Ziffer 2, die zu dem Ge-
setzentwurf eingegangenen Petitionen für erledigt 
zu erklären, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — So beschlossen. 

Ich rufe den nächsten Zusatzpunkt auf: 

Zweite und Schlußabstimmung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 11. Sep-
tember 1970 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Spanischen Staat über 
den Schutz von Herkunftsangaben, Ur-
sprungsbezeichnungen und anderen geogra-
phischen Bezeichnungen 
— Drucksache VI/2120 — 

Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache VI/2935 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Achenbach 
(Erste Beratung 115. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter hat nicht um eine münd-
liche Ergänzung des Berichts gebeten. — Das Wort 
wird in der zweiten Beratung nicht gewünscht. 

Ich rufe Art. 1, 2, 3, 4 sowie Einleitung und Über-
schrift auf. Wer dem Gesetzentwurf in der zweiten 

Beratung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Beschluß-
fassung fest. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Es ist einstimmig so be-
schlossen. 

Meine Damen und Herren, damit ist die heutige 
Tagesordnung bis auf die Fragestunde, in die wir 
jetzt eintreten, abgeschlossen. Ich unterbreche die 
Sitzung für eine halbe Minute. 

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 
Drucksache VI/2890 — 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Auswärtigen 
Amts auf. Zur Beantwortung der Fragen steht der 
Herr Parlamentarische Staatssekretär Moersch zur 
Verfügung. 

Zunächst rufe ich Frage 127 des Abgeordneten 
Hörmann auf: 

Hat die Bundesregierung Schritte geplant, eingeleitet oder be-
reits unternommen, um in Gesprächen mit der französischen 
Regierung die Folgewirkungen des Baus von Kernkraftwerken 
am Oberrhein abzuklären und die notwendigen gemeinsamen 
Kontrollen zu planen? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident! 
Die Antwort lautet wie folgt: Die Bundesregierung 
ist davon unterrichtet, daß Frankreich bei Fessen-
heim im Elsaß den Bau eines großen Kernkraft-
werks betreibt. Sie hat daher der französischen 
Regierung vorgeschlagen, daß beide Staaten un-
verzüglich Verhandlungen über Einzelheiten der 
französischen Planung sowie über eine Abstimmung 
der beiderseitigen Vorstellungen über die Wärme-
belastbarkeit des Oberrheins und die Aufteilung der 
Kühlkapazität aufnehmen. Erst kürzlich ist dieser 
Vorschlag der französischen Seite erneut unterbrei-
tet worden. Die Bundesregierung hofft, daß die Ge-
spräche mit Frankreich schon in kurzer Zeit begin-
nen werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Hörmann (Freiburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sehen Sie Chancen, mit Frankreich in der Frage 
eines anerkannten internationalen Wärmelastplans 
zu einer Übereinstimmung zu kommen, und besteht 
die Möglichkeit, vielleicht auch die Frage eines an-
deren Standortes für diese Kernkraftwerke ins-
gesamt nochmals zu untersuchen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, bei den engen und freundschaftlichen Be-
ziehungen zu Frankreich sollte es denkbar sein, daß 
in dieser Frage die allgemeinen und die beider-
seitigen Interessen aufeinander abgestimmt wer-
den können. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. 

Wir kommen zu den Fragen des Abgeordneten 
Dr. Geßner. Ich sehe den Herrn Abgeordneten im 
Augenblick nicht im Saal; daher werden seine 
beiden Fragen — 128 und 129 — schriftlich beant-
wortet. Die Antworten werden als Anlage ab-
gedruckt. 

Der Herr Abgeordnete Riedel (Frankfurt) hat um 
schriftliche Beantwortung der von ihm eingereichten 
Fragen 130 und 131 gebeten. Auch die Antworten 
auf diese Fragen werden als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 132 des Abgeordneten Lemmrich 
auf: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die jüngsten 
Angriffe der „Prawda" und des Organs der Roten Armee, 
„Roter Stern", auf die Bundeswehr, über die die „Neue Zürcher 
Zeitung" vom 18. November 1971 berichtete, mit dem Geist des 
deutsch-sowjetischen Vertrags vereinbar ist und mit der von 
beiden Seiten bekundeten Absicht auf Entspannung? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, im Gegensatz zu den in letzter Zeit über-
wiegend unpolemischen sowjetischen Presse-
veröffentlichungen, die sich mit der Regierungs-
politik in der Bundesrepublik Deutschland befassen, 
sind die erwähnten Angriffe in der Tat mit dem 
Geist des deutsch-sowjetischen Vertrages und der 
von beiden Seiten angestrebten Entspannung nicht 
zu vereinbaren. Sie erklären sich jedoch daraus, daß 
insbesondere das Organ der sowjetischen Armee, 
„Krasnaja Swesda", aus ideologisch-propagandisti-
schen Gründen lange Zeit auf den „Gegner" Bundes-
wehr fixiert war. Es bedarf offensichtlich einer ge-
wissen Zeit, bis der Umstellungsprozeß abgeschlos-
sen ist und sich auch diese Kreise auf die neue 
Situation eingestellt haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, an-
sonsten ist doch die Sowjetunion immer in der Lage, 
sich sehr schnell umzustellen, schneller als demo-
kratische Staaten. Die Frage ist: Wann wird sich die 
Rote Armee nach Ihrer Meinung denn nun umstel-
len? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich kann hypothetische Fragen kaum beant-
worden. Aber ich muß Sie doch in einem Punkte 
korrigieren. In demokratischen Staaten gibt es keine 
Umstellung für die Presse, weil die Presse etwas 
anderes ist als die Regierung. Das muß man, glaube 
ich, zugunsten der deutschen Presse ganz besonders 
betonen, damit kein falscher Eindruck entsteht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Nachdem in diesem Be-
richt auch die Frage des Auftrags der Bundeswehr 

behandelt worden ist, frage ich Sie, Herr Staats-
sekretär: Sind Sie der Auffassung, daß der Auf-
trag der Bundeswehr nach wie vor derselbe ist? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, es ist mir nicht möglich, Ihre Frage dem Inhalt 
nach genau nachzuvollziehen. Der Auftrag der Bun-
deswehr ist mir bekannt, und wir haben von dem 
auszugehen, was unser Auftrag an die Bundeswehr 
ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine weitere Zusatzfrage. 

Frage 133 ist vom Fragesteller, dem Herrn Abge-
ordneten Hansen, zurückgezogen worden. 

Wir kommen zu Frage 134 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Apel: 

Entspricht ein Schreiben des Auswärtigen Amts vom 14. Okto-
ber 1971 unter dem Aktenzeichen IV - 4-80.10/1 an den Herrn 
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen der Meinung 
der Bundesregierung, nach dem davon abgesehen werden 
sollte, politische Gegner der jeweiligen Regierungen als Lehrer 
fur die Kinder der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundes-
republik Deutschland anzustellen, da es dadurch den Kindern 
schwerer werde, nach Rückkehr im eigenen Land den Anschluß 
zu finden? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Frage steht, wie wohl bekannt sein 
dürfte, im Zusammenhang mit dem Beschluß des 
Kulturausschusses des Landtages von Nordrhein

-

Westfalen vom 27. Mai dieses Jahres, zu dem der 
Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen das 
Auswärtige Amt um Stellungnahme gebeten hat. 
Diese Stellungnahme hat das Auswärtige Amt mit 
dem von Ihnen herangezogenen Schreiben vom 
14. Oktober dieses Jahres abgegeben. 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, die auch in 
dem genannten Schreiben zum Ausdruck kommt 
oder jedenfalls zum Ausdruck gebracht werden soll-
te, daß es sich im Kern nicht um eine politische 
Frage handelt, sondern daß es um das Interesse und 
das Wohl der Kinder ausländischer Arbeitnehmer 
in der Bundesrepublik Deutschland geht, für die wir 
während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik 
die Verantwortung tragen. Diese Kinder unterliegen 
der deutschen Schulpflicht und werden weitgehend 
von deutschen Lehrkräften unterrichtet. 

Da sich diese Kinder durchweg vorübergehend in 
Deutschland aufhalten, kommt, um ihnen nach einer 
Rückkehr die Wiedereingliederung in ihrem Hei-
matland nach Möglichkeit zu erleichtern, einem 
zusätzlichen Unterricht in ihrer Muttersprache in 
Heimatkunde und Religion besondere Bedeutung zu. 
Ihre Religion unterscheidet sich immerhin von der 
unsrigen. Dieser Unterricht soll die Verbindung zur 
heimatlichen Sprache und Kultur der Kinder auf-
rechterhalten. Ein solcher Unterricht kann in der 
Regel nur von ausgebildeten Lehrern aus den Hei-
matländern dieser Kinder erteilt werden. Die Kul-
tusminister der Länder fordern daher über die je-
weiligen diplomatischen Vertretungen dieser Län- 
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der in der Bundesrepublik die benötigten Lehrkräfte 
an. Damit wird gleichzeitig im Sinne der Reintegra-
tion dieser Kinder in ihr Heimatland und dessen 
Schulsystem sichergestellt, daß sie Zeugnisse erhal-
ten, die dort nach ihrer Rückkehr von den Erzie-
hungsbehörden anerkannt werden. Es liegt auf der 
Hand, daß solche Zusatzzeugnisse hinsichtlich jener 
Gebiete wie die Muttersprache der Kinder, ,die die 
deutschen Lehrpläne nicht enthalten, nur von Lehr-
kräften erteilt werden können, die aus dem heimat-
lichen Schulsystem kommen. 

Die über die diplomatischen Vertretungen an die 
Schulen in der Bundesrepublik vermittelten Lehr-
kräfte erteilen nur den geringeren Teil des Unter-
richts. Den wesentlichen Teil des Unterrichts erhal-
ten diese Kinder, wie ich schon sagte, durch deut-
sche Lehrkräfte. Die ausländischen Lehrkräfte in 
Nordrhein-Westfalen unterliegen der deutschen 
Schulaufsicht in demselben Umfang wie ihre deut-
schen Kollegen. 

Schließlich ist zu bedenken, daß die ausländischen 
Gastarbeiter, um deren Kinder es sich handelt, auf 
Grund von Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und ihren Heimatstaaten hierher

-

gekommen sind und hier arbeiten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Bitte, Herr Kollege! 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, ich möchte 
Sie fragen, ob ich Sie richtig verstanden habe und 
ob Sie mit dieser recht langen und nicht ganz über-
sichtlichen Antwort den Satz in dem angesprochenen 
Schreiben aufrechterhalten, der da lautet: 

Es sollte im Interesse der politischen Beziehun-
gen der Bundesrepublik zu den Partnerländern 
davon abgesehen werden, politische Gegner 
der jeweiligen Regierungen in den Schuldienst 
einzustellen. 

Stellen Sie damit nicht Opportunitätserwägungen 
über die Wahrung der demokratischen Grundrechte 
in unserem Land? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich müßte, um der Öffentlichkeit einen zutref-
fenden Eindruck von diesem Schreiben zu vermit-
teln, das ganze Schreiben vorlesen. Ich will hier 
offen bekennen, daß ich den Satz, den Sie kritisie-
ren, erst kennengelernt habe, als dieser Vorgang 
auf meinen Tisch kam, und daß er nicht das zum 
Ausdruck bringt, was zum Ausdruck gebracht wer-
den sollte. Den Sinn unseres Verhaltens habe ich 
soeben in meiner Antwort dargelegt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie haben 
in Ihrer Antwort darauf abgehoben, daß auch dieser 
Teil des Unterrichts der Kinder ausländischer Ar-
beitnehmer der deutschen Schulaufsicht unterliegt. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: So ist es. 

Dr. Apel (SPD) : Muß nicht sichergestellt sein, 
daß auch dieser Teil des Unterrichts in Deutschland 
dem Grundgesetz und der Verfassung des jewei-
ligen Bundeslandes entspricht, und müssen wir nicht 
deshalb, insbesondere wegen des Verhaltens eines 
Schulrates im Kölner Raum, deutlicher sagen, wie 
die Position der Bundesregierung ist? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Frage nach dem Verhalten eines Schulrates 
im Kölner Raum höre ich jetzt zum erstenmal. Das 
war weder Gegenstand der Anfrage noch der Unter-
richtung. Das ist eine Frage, die die Kulturhoheit 
des Landes betrifft. Das Auswärtige Amt hat viele 
Zuständigkeiten; aber der Schulrat im Kölner Raum 
gehört nicht dazu. Diese Feststellungen muß ich vor-
ausschicken. 

Selbstverständlich hat sich in einer deutschen 
staatlichen Schule die von uns ausgeübte Schulauf-
sicht am Grundgesetz zu orientieren. Das ist die eine 
Seite der Medaille. Die andere ist die, daß diese 
Kinder einen Anspruch darauf haben — daran sind 
wir aus politischen Gründen, nämlich wegen der 
gegenseitigen Beziehungen, interessiert —, auch in 
den Fächern unterrichtet zu werden, in denen sie 
normalerweise in Deutschland nicht unterrichtet wer-
den, weil sie in ihr Heimatland zurückkehren wollen 
und auch zurückkehren sollen. Wenn Neugriechisch, 
griechische Religionslehre und griechische Heimat-
kunde unterrichtet werden sollen, muß man ent-
weder in Deutschland Lehrer dafür ausbilden, weil 
es hier kaum welche gibt, oder man muß die grie-
chische Regierung bitten, Lehrer zu entsenden, die 
hier in diesen Zusatzfächern unterrichten. Genau 
das geschieht. Wenn man in diesen Fächern über-
haupt Unterricht geben will, ist das normalerweise 
nur durch Lehrer möglich, die aus Griechenland 
kommen. 

Eines fällt hier besonders ins Gewicht, und das 
gilt nicht nur für Griechenland, sondern für alle be-
troffenen Staaten. Wir müssen dafür sorgen, daß 
die Zeugnisse über den Unterricht, der diesen Kin-
dern speziell in den genannten Fächern in der Bun-
desrepublik erteilt wird, auch in ihrem Heimat-
land anerkannt werden. Sonst müssen sie praktisch 
die Schulzeit dort noch einmal wiederholen. Sie ste-
hen also hier vor einer Frage, die allein aus dem 
Interesse der jeweiligen Kinder zu beantworten ist. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern]: Sehr gut!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weber. 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wenn die Bundesregierung jetzt auf Grund der Aus-
sagen von Herrn Kollegen Dr. Apel feststellt, daß 
tatsächlich ein solcher griechischer Schulrat da ist, 
der z. B. zu überprüfen hat, ob die griechischen Leh-
rer in der Bundesrepublik eine juntatreue Gesin- 
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nung aufweisen, wird sie dann Maßnahmen ergrei-
fen, um den nach meiner Meinung vorliegenden 
Verstoß gegen Art. 7 des Grundgesetzes zu verhin-
dere? 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Einen Augenblick bitte, Herr Staatssekretär. Sie ha-
ben beim zweiten Teil der Frage des Herrn Kollegen 
Apel mit Recht darauf hingewiesen, daß der unmittel-
bare Zusammenhang nur noch bedingt gegeben ist. 
Ich überlasse es Ihnen, ob Sie jetzt antworten wol-
len. Der Zusammenhang ist nicht ganz unmittelbar 
gegeben. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
ich glaube, damit keine weiteren Mißverständnisse 
und damit nicht weitere Fragen in diesem Hause 
aufkommen, muß ich zunächst darauf hinweisen, 
daß diese Frage in einem anderen Sachzusammen-
hang hier früher schon einmal beantwortet worden 
ist. Ich habe gesagt, daß unsere Grund- und Frei-
heitsrechte in der Schule eingehalten werden. Die 
Verantwortung liegt bei den zuständigen Schul-
behörden, nicht beim Bund. Das ist also eine 
Landessache. Wir müssen es den Ländern über-
lassen, wie sie hier verfahren. Wenn Sie ganz kon-
krete Beschwerden in dieser Richtung haben soll-
ten, sind wir selbstverständlich bereit, mit den 
Landeskultusbehörden Kontakt darüber aufzu-
nehmen. Ich glaube aber nicht, daß man in einem 
solchen Falle von hier aus pauschal Erklärungen 
geben kann. Der Fall fällt weder in die Zuständigkeit 
der Bundesregierung noch ist er ihr in dieser Form, 
wie Sie es eben gesagt haben, bekannt. 

(Abg. Dr. Apel: Ihr Haus hat doch diesen 
Brief geschrieben!) 

— Herr Kollege Dr. Apel, das ist ein großer Irr-
tum: nicht dazu. Das Haus hat einen Brief zu zwei 
Fragen geschrieben, die der Kulturausschuß des 
Landtags Nordrhein-Westfalen gestellt hat. Da war 
von einem griechischen Schulrat mit keinem Wort 
die Rede. Die Akten habe ich hier in der Hand. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Vogt. 

Vogt (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie ge-
denkt die Bundesregierung auf den Beschluß des 
Kulturausschusses des Landtags Nordrhein-West-
falen zu reagieren, den Brief, den Herr Dr. Apel 
angesprochen hat, zurückzuweisen und die ent

-

entsprechende Resolution dem Bundesrat zuzuleiten? 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Vogt, ich bitte um Verständnis, 
wenn ich feststellen muß, daß auch hier der un-
mittelbare Zusammenhang mit der Frage — Sie 
fragen nämlich ganz konkret, was die Bundesregie-
rung auf die Zurückweisung des Schreibens zu tun 
gedenkt — nicht gegeben ist. Ich lasse diese weitere 
Zusatzfrage nicht zu. Es besteht die Möglichkeit, daß 
Sie sie als Frage einbringen. 

Eine Zusatzfrage der Frau Abgeordneten von I 
 Bothmer. 

Frau von Bothmer (SPD) : Herr Staatssekretär, 
ich muß mich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten 
noch einmal auf diesen Brief beziehen. Er ist vom 
Auswärtigen Amt geschrieben, und es heißt darin, 
daß politische Gegner der jeweiligen Regierungen 
nicht einzustellen seien, um das Verhältnis zu den 
Staaten in Ordnung zu halten. So steht es hier im 
Text. Würde das nicht bedeuten, daß man gerade 
im Hinblick auf Länder wie Griechenland usw. 
unterstützen muß, daß juntatreue Lehrer die Kinder 
hier in diesem Sinne unterrichten? Nur das ist 
meiner Ansicht nach der Kern dieser Frage. Will 
die Bundesregierung diesen Sachverhalt nicht noch 
einmal prüfen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Frau Kollegin, die 
Frage ist theoretisch kompliziert und praktisch ganz 
einfach. Wenn Sie Lehrer haben wollen, die diese 
Kinder in diesen Fächern unterrichten, wie wir das 
wünschen, dann werden Sie die Lehrer eben nur aus 
Griechenland bekommen können, weil es andere 
nicht gibt. 

(Abg. Dr. Apel: Das ist falsch!) 

— Wieso ist das falsch, Herr Kollege Apel? 

(Abg. Dr. Apel: Es ist eine ganze Reihe von 
Lehrern hier! Die werden nur auf Grund 
dieser Anweisung nicht eingestellt! Das ist 

das Problem!) 

— Herr Kollege, Sie werden mir doch wohl zugeben, 
daß es nicht Sache der Bundesregierung ist, Lehrer 
einzustellen. 

(Abg. Dr. Apel: Dann kann ich doch aber 
nicht einen solchen Brief schreiben!) 

Ich muß hier zu einer anderen Sache noch etwas 
sagen: Es ist doch ganz unmöglich, daß man auf 
Vorratsfragen Vorratsantworten gibt. Ich habe hier 
dargelegt, daß dieser Brief einen anderen Sinn 
hatte, als in diesem Satz zum Ausdruck kam, den Sie 
mit Recht kritisch zitiert haben, und ich möchte mich 
darauf stützen. Ich stelle Ihnen gern den ganzen 
Brief zur Verfügung, Frau Kollegin, um zu demon-
strieren, daß es so ist. Ich will hier ganz offen be-
kennen, daß ich glaube, daß dieser Brief das Gesamt-
problem nicht genügend umfaßt hat. Ich bitte aber, 
nicht einem Beamten, der diesen Brief geschrieben 
hat, deswegen einen Vorwurf zu machen, weil er 
offensichtlich von Vorgängen gar nicht unterrichtet 
sein konnte, die den Hintergrund dieser hier ge-
stellten Fragen bilden und die mir persönlich aller-
dings bekannt waren, weil Fragen dieser Art früher 
schon einmal im Bundestag gestellt worden sind. Es 
gibt auch solche, wenn ich so sagen darf, kleinen 
Mißverständnisse in einem Amt. Das ist deswegen 
noch kein Indiz für eine ganz bestimmte politische 
Einstellung. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Staatssekretär, mit Vorratsfragen muß man in 
der Fragestunde natürlich rechnen. 

Herr Abgeordneter Marx, eine letzte Zusatzfrage. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, es tut mir fast leid, fragen zu müs-
sen, ob das hier wiederholt zitierte Schreiben vom 
14. Oktober für alle Lehrer ausländischer Kinder 
gilt, z. B. auch für jugoslawische Lehrer. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, das Schreiben gleicht keineswegs einem Evan-
gelium, sondern es hat auf eine ganz bestimmte 
Frage des Kulturausschusses eine Antwort zu geben 
versucht. Prinzipiell gilt, daß wir Abkommen mit 
bestimmten Ländern haben und daß wir gehalten 
sind, solche Abkommen nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Natürlich!) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 135 des Herrn Abgeordneten En-
gelsberger auf. — Der Herr Abgeordnete ist nicht im 
Saal. Er hat auch die Frage 141 gestellt. Beide Fra-
gen werden schriftlich beantwortet. Die Antworten 
werden als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 136 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Franz auf. — Auch er ist nicht im Saal. Die Frage 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Die Frage 137 ist von der Frau Abgeordneten von 
Bothmer eingebracht: 

Hat die Bundesregierung die letzte Nato-Ministerratstagung zu 
Anfang dieser Woche zum Anlaß genommen, den Nato-Partner 
Portugal darauf aufmerksam zu machen, daß die Bundesregie-
rung mit dem Einsatz deutscher Militärausrüstungen in Portu-
gals afrikanischen Kolonialkriegen nicht einverstanden ist? 

Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Frau Abgeord-
nete, die Antwort lautet nein. Zu einer derartigen 
Stellungnahme der Bundesregierung während der 
letzten NATO-Ratstagung in Brüssel bestand kein 
Anlaß, da die portugiesische Regierung über die 
Haltung der Bundesregierung in der Frage der Ver-
wendung deutscherseits gelieferter militärischer 
Ausrüstungen nicht im unklaren ist. Das an unseren 
NATO-Partner Portugal im gemeinsamen Sicher-
heitsinteresse der Allianz und damit auch in unse-
rem eigenen Verteidigungsinteresse gelieferte Rü-
stungsmaterial darf nach den Vorstellungen der 
Bundesregierung, die auch in den Politischen Grund-
sätzen für den Export von Kriegswaffen und son-
stigen Rüstungsgütern ihren Niederschlag gefun-
den haben, nicht außerhalb des Geltungsbereichs 
des NATO-Vertrags verbracht und damit nicht in 
den abhängigen portugiesischen Territorien Afri-
kas eingesetzt werden. 

 
Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 

Eine Zusatzfrage, Frau Kollegin. 

Frau von Bothmer (SPD) : Ist es denn unrichtig, 
wie die „Frankfurter Rundschau" Ende Oktober ge-
schrieben hat, daß die Portugiesen der von der deut-
schen Seite vorgeschlagenen besseren Nutzung des 
Luftwaffenstützpunktes Beja als Schießplatz nur 
dann zustimmen wollen, wenn die Bundesregierung 
dafür Portugal durch Lieferung von Waffen, Muni-
tion und Transportflugzeugen entgegenkommt? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Frau Kollegin, auch hier ist der  unmittelbare Zu-
sammenhang mit der Frage nicht gegeben. — Herr 
Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Mir sind weder 
der Bericht noch der von Ihnen soeben behauptete 
Zusammenhang bekannt. Aber wir sind mit der 
portugiesischen Regierung in einem intensiven Ge-
spräch, um eine Verschärfung dieser Klauseln zu 
erreichen, die jede Art von anderweitiger Verwen-
dung als im NATO-Bereich ganz klar ausschließen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Sie haben noch eine weitere Zusatzfrage, Frau Ab-
geordnete. 

Frau von Bothmer (SPD) : Herr Staatssekretär, ( 1 
 sind in diese Verhandlungen mit Portugal auch mili-

tärische Ausrüstungsgegenstände, also nicht nur fer-
tige Waffen, einbezogen? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Frau Kollegin, ich bitte um Verständnis, daß ich 
diese Frage nicht zulassen kann, weil sie mit der 
gestellten Frage nicht im erforderlichen unmittel-
baren Zusammenhang steht. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, ich möchte auf die Fragen unserer 
Kollegin Frau von Bothmer insoweit noch einmal 
eingehen, als ich frage: Inwieweit hat es sich jemals, 
wie es hier wörtlich heißt, um den Einsatz deut-
scher militärischer Ausrüstungen gehandelt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich bin bereit, die Frage im Auswärtigen Aus-
schuß an Hand von Dokumenten zu beantworten. 
Sie müssen natürlich zunächst einmal die Frage klä-
ren, was im einzelnen darunter zu verstehen ist. 
Das können wir im Auswärtigen Ausschuß gerne 
tun; das ist auch wiederholt geschehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schlaga. 
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Schlaga (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie sprachen 
soeben von einer angestrebten Verschärfung der 
Verträge mit Portugal. Sehen Sie nicht in der 
NATO-Klausel schon eine hinreichende Absiche-
rung, da im NATO-Vertrag doch davon gesprochen 
wird, daß NATO-Gebiet alles das ist, was nörd-
lich des Wendekreises des Krebses liegt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, über Geographie gibt es keinen Streit, wohl 
aber über die übrige Auslegung von Worten. Diese 
Fragen beweisen ja, daß es darüber offensichtlich 
verschiedene Meinungen gibt. Deswegen wollten 
wir die Bestimmungen so fassen, daß den Ausle-
gungsschwierigkeiten möglichst begegnet wird. Das 
ist der Sinn der Sache. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 138 des Herrn Abgeordneten Wagner 
wurde vom Bundesminister für innerdeutsche Bezie-
hungen beantwortet. Seine weitere Frage wird auf 
seinen Wunsch schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Die Frage 140 wurde von Herrn Abgeordneten 
Offergeld eingebracht — der Abgeordnete ist im 
Saal —: 

Ist die Bundesregierung über die Pläne zum Bau von Atom-
kraftwerken in der Schweiz in unmittelbarer Nähe der deut-
schen Grenze offiziell informiert worden, und ist die Bundes-
regierung bereit, in Gesprächen mit den zuständigen Schwei-
zer Stellen zu klären, wieweit bei Realisierung dieser Projekte 
eine Gefährdung der deutschen Bevölkerung eintreten wird? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Bundesregie-
rung ist über die schweizerischen Pläne zum Bau von 
Atomkraftwerken im Einzugsbereich des Hochrheins 
unterrichtet. Seit etwa 2 Jahren besteht in dieser 
Frage ein enger Meinungsaustausch. Dabei geht 
es vor allem um die Festlegung der Wärmebelast-
barkeit des Hochrheins sowie um die Aufteilung der 
Kühlkapazität dieses Grenzflusses auf beide An-
liegerstaaten. In zwei Verhandlungsrunden konnte 
weitgehendes Einvernehmen über die Wärmebelast-
barkeit erzielt werden. 

Soweit der Bundesregierung bekannt, hat der 
schweizerische Bundesrat vor einigen Monaten be-
schlossen, mit Rücksicht auf die Verschlechterung 
der Wasserqualität des Hochrheins von der Errich-
tung neuer Kernkraftwerke mit ausschließlicher 
Durchlaufkühlung, insbesondere der Werke in Kai-
seraugst und Leibstadt, Abstand zu nehmen. Die 
Bundesregierung begrüßt diesen Beschluß und hat 
ihrerseits vorgeschlagen, daß beide Staaten sich 
rechtzeitig über die Errichtung weiterer Kraftwerke 
informieren werden. Durch die bisher in der Schweiz 
bereits errichteten oder in Bau befindlichen Kern-
kraftwerke wird die deutsche Bevölkerung nicht ge-
fährdet. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage? 

Offergeld (SPD) : Herr Staatssekretär, es ist doch 
bekannt, daß auch Vorkehrungen für den Katastro-
phenfall getroffen werden müssen. Ist auch im Ka-
tastrophenfall eine Gefährdung der deutschen Be-
völkerung auszuschließen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, soweit aus unseren Unterlagen hervorgeht, sind 
die schweizerischen Sicherheitsvorschriften genauso 
eng gehalten wie die unseren, so daß der Fall, den 
Sie für denkbar halten, entweder überhaupt nicht 
eintreten kann oder jedenfalls für beide Seiten 
gelten würde. Denn wenn wir Kraftwerke auf unse-
rer Seite bauen und wenn ein Katastrophenfall ein-
treten und die Sicherheitsvorkehrungen dann nicht 
ausreichen würden, wäre mindestens die übrige 
Bevölkerung am Hochrhein genauso betroffen, d. h. 
auch die auf der anderen Seite. Aber es gibt bisher 
überhaupt keinen Hinweis dafür, daß die Sicher-
heitsvorkehrungen irgendwann in solchen Kraft-
werkanlagen nicht ausgereicht hätten. Ich bedaure, 
daß gelegentlich übersehen wird, daß hinsichtlich 
der Sicherheit und auch der Umweltverschmutzung 
Kernkraftwerke sicherlich günstiger und moderner 
sind, als manche hergebrachten Kraftwerke es bis-
her waren oder sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Offergeld, Sie haben eine weitere Zu-
satzfrage. 

Offergeld (SPD) : Ist Ihnen auch bekannt, daß 
nach den neuesten Plänen der Schweiz jetzt Kraft-
werke mit Kühltürmen erstellt werden sollen, in 
denen ungeheure Mengen Wasser verdampft wer-
den und die demzufolge auch eine Klimaverände-
rung auf deutscher Seite bewirken? Sind Sie unter 
diesen Gesichtspunkten bereit, mit der Schweiz 
in Verhandlungen über dieses Thema einzutreten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Wenn irgendwel-
che Pläne konkrete Gestalt annehmen sollten — wir 
haben das ja mit der Schweiz verabredet —, wer-
den wir darüber beraten. Aber ich glaube, Herr Ab-
geordneter, das Bundesministerium für Wissen-
schaft müßte einmal prüfen, ob nicht das, was Sie 
meinen, das genaue Gegenteil von dem ist, was be-
fürchtet wird: daß nämlich diese Türme errichtet 
werden, um das Kühlwasser wieder so abzuküh-
len, daß eben keine Wärmebelastung der Gewässer 
entsteht. Das ist eine reine Kostenfrage. Ich könnte 
mir vorstellen — darüber haben wir Unterlagen —, 
daß solche Überlegungen gegenseitig angestellt wer-
den  müssen, damit die Flüsse nicht unzulässig er-
wärmt werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Hörmann. 

Hörmann (Freiburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wird die Wärmebelastbarkeit im Hochrhein zusam-
men mit der Schweiz koordiniert mit dem Wärme- 
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lastplan, der im Zusammenhang mit Frankreich - 
worauf meine vorhin gestellte Frage zielte — erstellt 
werden soll oder verhandelt wird? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, es ist selbstverständlich notwendig, diese Ge-
samtfragen auch multilateral zu erörtern, weil die 
Erwärmung der Gewässer alle Anliegerstaaten des 
Rheins insgesamt nachteilig betreffen würde. Sie 
können davon ausgehen, daß gerade der Inhalt die-
ser Gespräche weniger die nach unserer Meinung 
hinreichend geklärten Sicherheitsfragen betroffen 
hat als die Fragen der biologischen Veränderung 
von Gewässern. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine letzte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Gleissner. 

(Abg. Offergeld: Herr Staatssekretär, Sie 
sind nicht informiert über den letzten Stand 

der Dinge!) 

— Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Gleissner. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich darf hier nochmals zur Klarstellung sagen 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
1  Herr Staatssekretär, ich bitte um Verständnis, wenn 

ich Sie unterbreche: auf Zwischenrufe ist die  Bean-
wortung natürlich nur sehr schwer möglich. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Aber man wird 
doch, Herr Präsident, wenn ein Abgeordneter — 

—Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Staatssekretär, ich will Ihnen gleich begrün-
den, warum ich darauf Wert lege, daß das nicht ge-
schieht: in Zukunft würden alle Fragesteller, die 
mit der zweiten Zusatzfrage zu Ende sind, sich eine 
dritte Frage dadurch erkämpfen, daß sie in der Form 
eines lauten Zwischenrufs eine weitere Zusatzfrage 
stellen, die dann beantwortet wird. Ich bitte um 
Verständnis für meine Entscheidung. 

Eine Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Gleissner. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Darf ich eine — — 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Staatssekretär, ich nehme an — — 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich würde die 
Vorwürfe gerne zurückweisen, die erhoben worden 
sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Staatssekretär, ich nehme an, daß Sie in der 
Lage sind, mit der Zusatzfrage des Herrn Abgeord-
neten Gleissner eine kleine Antwort auf das, was 
in dem Zwischenruf angesprochen worden ist, zu 
verbinden. — Bitte! 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
trifft es zu, daß die Verhandlungen sowohl mit 
Frankreich wie mit der Schweiz deswegen auch so 
schwierig sind, weil beide Länder darauf hinweisen 
können, daß die Bundesrepublik nicht bereit ist, auf 
ihre eigenen Reaktorenpläne am  Rhein zu ver-
zichten und den vielfach geäußerten Bedenken Raum 
zu geben? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, das trifft schon deswegen nicht zu, weil wir 
ja, wie ich schon dargestellt habe, diese Fragen mit 
beiden Ländern in freundschaftlicher Weise be-
sprechen. Ich kann nur sagen, daß in diesem Felde 
offensichtlich mehr Gerüchte schwirren, als es für 
die betroffene Bevölkerung gut sein kann. 

Ich muß auch den Zwischenruf des Herrn Ab-
geordneten Offergeld zurückweisen, wir seien hier 
nicht informiert. Zunächst, Herr Abgeordneter, muß 
ich Ihnen sagen, daß ich die Frage beantwortet habe, 
die Sie gestellt haben. Wenn Sie eine andere Frage 
stellen wollten, hätten Sie sie anders formulieren 
müssen. Das ist der eine Punkt. 

Der zweite Punkt ist, daß die Bundesregierung ja 
keine Verwaltung hat, — — 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Staatssekretär, Sie gehen weit über das hin-
aus, was in der Fragestunde möglich und vertretbar 
ist. Das geht nicht. — Ich danke Ihnen und beende 
damit die Beantwortung der Fragen aus dem Ge-
schäftsberei ch  des Bundesministers des Auswärtigen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Innern auf. Zur Beantwortung steht Herr Bun-
desminister Genscher zur Verfügung. Die Fragen 
3 und 4 werden schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 5 des Herrn Abgeordneten 
Schlaga auf: 

welche Vorstellungen hat die Bundesregierung hinsichtlich 
der nicht umweltverschmutzenden Beseitigung von alten Auto-
reifen? 

Herr Bundesminister Genscher. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, gegenwärtig müssen jährlich etwa 
250 000 t oder rund 25 Millionen Stück Altreifen be-
seitigt werden. Für das Jahr 1975 ist ein Anfall von 
etwa 330 000 t zu befürchten. Mehr als 80 % dieser 
Altreifen werden heute noch ungeordnet und nicht 
vorbehandelt mit anderen Abfällen zusammen auf 
öffentliche Deponien gekippt oder wild abgelagert. 
Daneben bestehen auch Gruben, in denen aus-
schließlich Altreifen ungeordnet abgelagert und in 
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Bundesminister Genscher 
unterschiedlichen Zeitabständen mit Erde oder Bau-
schutt abgedeckt werden. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß diese 
bisher übliche Art der Altreifenbeseitigung im Hin-
blick auf die Forderungen des Umweltschutzes nicht 
vertretbar ist. Sie muß durch eine schadlose Besei-
tigungstechnik ersetzt werden. 

Grundvoraussetzung für eine ordnungsgemäße 
Beseitigung ist zunächst die möglichst lückenlose 
Erfassung dieser Abfälle. Hierzu soll das Abfallbe-
seitigungsgesetz des Bundes entscheidend beitra-
gen. 

Die Nachteile der Altreifenablagerung lassen 
sich durch Zerkleinerung der Reifen zum Teil ver-
meiden. Geeignete Reifenzerreiß- und -schneidan-
lagen werden von der Industrie neuerdings angebo-
ten. Nach dem gegenwärtigen technischen Stand 
ist die Ablagerung von Altreifen in einer geord-
neten Deponie umweltfreundlicher als die Verbren-
nung. Der Anteil an Altreifen, die heute in der 
Bundesrepublik Deutschland verbrannt werden, 
liegt unter 3 %. Es ist noch keine spezielle Anlage 
bekannt, die zufriedenstellend arbeitet und die be-
stehenden und geplanten gesetzlichen Grenzwerte 
für Luftreinhaltung voll erfüllt. Die Bundesregie-
rung beabsichtigt, eine Versuchsanlage erstellen zu 
lassen, um die noch bestehenden Schwierigkeiten 
einer Lösung näherzubringen. Sie ist im übrigen 
der Auffassung, daß das Problem durch neue tech-
nologische Verfahren der Weiterverwendung und 
Weiterverwertung von Altreifen noch besser ge-
löst werden kann. Sie fördert schon jetzt dahin ge-
hende Entwicklungsarbeiten und wird das auch wei-
terhin tun. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 6 des Herrn Abgeordneten 
Schlaga auf: 

Hat die Bundesregierung die Absicht, darauf hinzuwirken, ge-
gebenenfalls in welcher Form, daß für die schadlose Beseiti-
gung von Altreifen analog dem Altölpfennig bei dem Altöl-
gesetz beim Erwerb von Neureifen bereits ein entsprechender 
Mehrbetrag erhoben wird? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, die Bundesregierung schließt die Not-
wendigkeit der Erhebung einer solchen Abgabe 
nicht aus. Die Entscheidung kann jedoch erst getrof-
fen werden, wenn die in der Antwort auf die vor-
angegangene Frage genannten Erfahrungen im For-
schungsbereich und im praktischen Bereich ausge-
wertet sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage: 

Schlaga (SPD) : Herr Minister, sind für den Fall, 
daß Sie sich dazu entschließen können, einen ent-
sprechenden Aufschlag zu erheben, auch Überlegun-
gen angestellt worden, in welcher Form sich die 
Reifenindustrie an der Beseitigung von Altreifen 
finanziell beteiligen soll? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich würde es für falsch halten, in sehr 
tiefgründige, erheblichen Aufwand verursachende 
Erwägungen einzutreten, solange die Grundsatzent-
scheidung, ob eine solche Erhebung notwendig ist, 
nicht gefallen ist. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 7 des Herrn Abgeordneten Hör-
mann (Freiburg) auf: 

Kann die Bundesregierung auf Grund entsprechender Unter-
suchungen Auskunft darüber geben, welche Auswirkungen der 
Betrieb von Kernkraftwerken am Oberrhein (Breisach und Fes-
senheim) auf die Ökologie und das Klima dieses Gebiets haben 
wird? 

Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Für das 
Kernkraftwerk Breisach liegt bisher nur ein provi-
sorischer Antrag auf einen Standortvorbescheid vor, 
der wegen noch unvollständiger Unterlagen von der 
zuständigen Genehmigungsbehörde bis jetzt noch 
nicht behandelt wurde. 

Im Genehmigungsverfahren werden die Auswir-
kungen des Betriebs dieses Kernkraftwerkes auf die 
Ökologie und das Klima des umliegenden Gebiets 
eingehend geprüft werden. Der Antragsteller hat 
hierzu die Vorlage von Gutachten angekündigt. 

Die Bundesregierung und die zuständigen Landes-
regierungen sind sich darüber im klaren, daß in die 
Planung von Kernkraftwerken am Oberrhein dieje-
nigen jenseits der Grenze einzubeziehen sind, so 
daß die Bevölkerung nicht insgesamt mit unzumut-
baren Risiken belastet wird. Die deutschen und fran-
zösischen Genehmigungsbehörden sind daher wegen 
des Kernkraftwerks Fessenheim in Kontakt. 

Ich habe die zuständige deutsche Genehmigungs-
behörde gebeten, auch diese Frage bei den weiteren 
Besprechungen mit der französischen Seite zu erör-
tern und weiter zu verfolgen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Hörmann (Freiburg) (SPD) : Herr Minister, hal-
ten Sie es für möglich, um eindeutige Ergebnisse 
über die Auswirkungen zu erhalten, den weiteren 
Ausbau von Kernkraftwerken bis zur Endstufe so 
lange zu stoppen, bis aus der Errichtung der ersten 
Ausbaustufe z. B. entsprechende Forschungsergeb-
nisse über die klimatischen Auswirkungen vorlie-
gen, und können Sie dazu einen Forschungsauftrag 
erteilen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich halte es nicht nur für möglich, 
sondern für notwendig, daß vor Erteilung weiterer 
Genehmigungen derartige Erkenntnisse vorliegen 
müssen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Offer-
geld. 
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Offergeld (SPD) : Herr Minister, kann ich davon 
ausgehen entgegen dem Eindruck, der vorher bei 
der Beantwortung der Fragen durch Herrn Staats-
sekretär Moersch entstanden ist —, daß die Bundes-
regierung mit den Nachbarregierungen in dieser Be-
ziehung Verhandlungen aufnehmen wird, bevor auf 
der einen oder anderen Seite vollendete Tatsachen 
geschaffen sind? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, es ist ganz selbstverständlich, daß 
mit meiner Antwort kein anderer Eindruck ent-
stehen kann als mit der eines anderen Mitgliedes 
der Bundesregierung. Deshalb kann ich für die 
ganze Bundesregierung sagen, daß vor einer Kon-
sultierung auch der anderen Seite, vor Berücksich-
tigung auch der Einflüsse durch die Entscheidungen 
von anderen Rhein-Anliegerstaaten selbstverständ-
lich eine solche Entscheidung nicht ergehen wird, 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 8 des Abgeordneten Becker 
(Nienberge) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, Rationalisierungsmaßnahmen 
im öffentlichen Dienst besonders zu fördern? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, die Bundesregierung hat sich zur 
Aufgabe gestellt, die öffentliche Verwaltung zu 
modernisieren, d. h. ihre Organisationen und ihre 
technischen Verfahren und Methoden zu verbessern. 
Sie hat daher alle geeigneten Maßnahmen zu tref-
fen, die die öffentliche Verwaltung instandsetzen, 
die ihr gestellten Aufgaben so einfach, so billig und 
so wirkungsvoll wie möglich zu erfüllen. 

Von besonderer Bedeutung ist dabei der Einsatz 
von EDV-Anlagen. Bereits in der Regierungserklä-
rung hat die Bundesregierung die Bedeutung der 
Datenverarbeitung besonders hervorgehoben. Sie 
hat angekündigt, daß sie verstärkt Haushaltsmittel 
zur Förderung dieses Bereichs bereitstellen wird. 

Der Einsatz der Datenverarbeitung wird gerade 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung eine erheb-
liche Steigerung der Leistungsfähigkeit bewirken. 
Über das bisher erzielte Ergebnis und das künf-
tige Programm geben der zweite Bericht über die 
Anwendung der EDV in der Bundesverwaltung vom 
17. April 1970 sowie das zweite Datenverarbeitungs-
programm der Bundesregierung Auskunft. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Becker (Nienberge) (SPD) : Herr Minister, wür-
den Sie es für möglich halten, daß wir mit der Ratio-
nalisierung beispielsweise hier im Parlament be-
gönnen, indem wir auf dem Vorblatt der Gesetz-
entwürfe auch eine Rubrik anführten, wie viel Ar-
beitskräfte im öffentlichen Dienst bei Verabschie-
dung eines Gesetzes notwendig wären? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage steht nicht mehr in dem notwendigen un

-

mittelbaren Sachzusammenhang. Herr Kollege, ich 
kann Ihnen nur empfehlen, sie im Hinblick auf die 
sehr weitreichenden Konsequenzen neu einzubrin-
gen. 

Ich rufe die Frage 9 des Abgeordneten Becker 
(Nienberge) auf: 

Wird die Bundesregierung dafür Sorge tragen, daß den An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes ihr Besitzstand gewahrt 
bleibt und sie an den Rationalisierungsgewinnen beteiligt wer-
den? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die Bun-
desregierung hat durch eine Reihe von Regelungen 
Vorsorge getroffen, daß den Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes, die von Rationalisierungsmaß-
nahmen betroffen werden, hierdurch möglichst keine 
Nachteile entstehen. Für den Bereich der Beamten 
sorgen schon die Beamtengesetze für die jederzei-
tige Wahrung des Besitzstands. So ist bei Umset-
zungen, für die ein dienstliches Bedürfnis besteht 
— und hier sind Rationalisierungsmaßnahmen ein-
zuordnen —, sichergestellt, daß der Beamte besol-
dungsmäßig keine Einbußen erleidet. 

Den Auswirkungen von Rationalisierungsmaß-
nahmen auf Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhält-
nisse durch den Bundesangestelltentarifvertrag bzw. 
durch den Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bun-
des geregelt sind, haben die Tarifvertragsparteien 
am 29. Oktober 1971 durch den Abschluß von Ra-
tionalisierungsschutzabkommen Rechnung getragen, 
die Arbeitsplätze sichern, Umschulungsmaßnahmen 
fördern und bei Umsetzungen und äußerstenfalls 
notwendigen Entlassungen die betroffenen Arbeit-
nehmer sozial absichern. Für die Arbeitnehmer bei 
der Deutschen Bundesbahn und bei der Deutschen 
Bundespost bestehen zum Teil ähnliche Regelungen, 
die im Bereich der Deutschen Bundesbahn im Lohn-
tarifvertrag und im Bereich der Deutschen Bundes-
post in Rationalisierungsschutzverfügungen aus dem 
Jahre 1969 enthalten sind. 

Was die Frage nach einer Beteiligung an etwaigen 
Rationalisierungsgewinnen betrifft, so erscheint mir 
deren unmittelbare Weitergabe im öffentlichen 
Dienst nicht möglich. Ich weise jedoch darauf hin, 
daß etwaige Rationalisierungsgewinne bei den jähr-
lichen Einkommenssteigerungen im öffentlichen 
Dienst, die sich am allgemeinen Produktivitätsfort-
schritt orientieren, berücksichtigt werden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. Die Fragen 10 und 11 des Herrn 
Abgeordneten Dr. Evers, die Frage 12 des Herrn 
Abgeordneten Dr. Hauff und die Fragen 13 und 14 
des Herrn Abgeordneten Peters (Norden) werden 
schriftlich beantwortet, weil die Fragestellter nicht 
anwesend sind. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 15 des Herrn Abgeordneten 
Konrad auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nicht in allen Bundes-
ländern entsprechend der Verordnung über Sonderurlaub für 
Bundesbeamte und Richter vom 20. Oktober 1965 Landes- und 
Kommunalbeamten Sonderurlaub für die Teilnahme an den vom 
Bundespresse- und Informationsamt organisierten Informations-
reisen gewährt wird? 

Herr Bundesminister, bitte! 
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Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, der Bundesregierung ist nicht be-
kannt, wie Landesbehörden im Einzelfall über 
Urlaubsgesuche von Beamten entscheiden. Die 
Regelung des Urlaubs für Landesbeamte fällt in die 
Zuständigkeit der Länder. Der Bundesregierung 
steht keine Aufsichtsbefugnis gegenüber Landes-
behörden bei der Durchführung von Landesrecht zu. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage? 

Konrad (SPD) : Ich würde gerne meine Zusatz-
fragen stellen, wenn der Herr Minister auch meine 
zweite Frage beantwortet hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Dann rufe ich jetzt die Frage 16 des Herrn Abgeord-
neten Konrad auf: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um  allen 
Angehorigen im öffentlichen Dienst des Bundes, der Länder und 
Gemeinden Gieichhehandlung bei Informationsfahrten nach 
Bonn zu sichern, insbesondere dann, wenn ein Bundesland 
Dienstbefreiung für Veranstaltungen, die im weitesten Sinne 
der Fortbildung dienen, im Erlaßweg geregelt hat? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, auf Ihre zweite Frage antworte ich 
wie folgt. Die Regelung über Sonderurlaub in den 
Landesgesetzen unterliegt der Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes. Dem Bund steht insoweit 
nur eine Rahmenkompetenz zu. Ich bedaure das. 
Das Beamtenrechtsrahmengesetz enthält keine 
rahmenrechtliche Bindung der Länder hinsichtlich 
der Einzelheiten der Urlaubsregelung. Die Frage 
der Gewährung von Sonderurlaub für die Teilnahme 
an staatspolitischen Bildungsveranstaltungen würde 
sich für eine rahmenrechtliche Regelung auch nicht 
eignen. Gleichwohl würde es die Bundesregierung 
begrüßen, wenn entsprechend der Regelung für 
Bundesbeamte bei Tagungen, die vom Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung veranstaltet 
werden, verfahren würde. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Konrad (SPD) : Herr Minister, ich möchte Sie 
fragen, ob Sie einen Erlaß, den ein Bundesland 
herausgegeben hat und nach dem Dienstbefreiung 
für Veranstaltungen, die im weitesten Sinn der 
Fortbildung dienen, gewährt wird, auch als Grund-
lage für die Dienstbefreiung für diese angesproche-
nen Bonn-Fahrten gelten lassen würden. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, um einen Erlaß zu beurteilen, müßte 
ich ihn kennen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage, Herr Kollege? 

Konrad (SPD) : An und für sich hätte ich noch 
drei Zusatzfragen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege, nachdem Sie bei der ersten Frage 
keine Zusatzfrage gestellt haben, haben Sie an sich 
jetzt nur insgesamt zwei Zusatzfragen. Sie haben 
jetzt also noch eine weitere Zusatzfrage. 

Konrad (SPD) : Ich glaube, damit komme ich auch 
aus. 

(Heiterkeit.) 

Herr Minister, wäre es nicht möglich gewesen, den 
in meiner Frage ja sehr deutlich kenntlich gemach-
ten Erlaß zu beschaffen, um mir hier heute auch 
eine entsprechende Antwort auf meine zweite Frage 
erteilen zu können? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, Sie bringen mich mit Ihrer Zusatz-
frage in die peinliche Verlegenheit, Ihnen zunächst 
sagen zu müssen, daß das Datum, das Sie in Ihrer 
Frage genannt haben, unzutreffend ist. Es handelt 
sich nicht um eine Verordnung vom 20. Oktober 
1965, sondern um eine solche vom 18. August 1965. 
Ich habe selbstverständlich eine Prüfung des Inhalts 
insoweit vorgenommen, als dies notwendig war, 
um die von Ihnen gestellten Fragen zu beantworten. 
Ich habe aber nicht insoweit eine Prüfung vorge-
nommen, um hier eine grundsätzliche und allge-
meine Beurteilung, wie Sie sie mit Ihrer Zusatzfrage 
anstreben, vornehmen zu können. Ich bin aber gern 
bereit, das schriftlich nachzuholen. 

 
Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 

Ich rufe die Frage 17 des Herrn Abgeordneten See-
feld auf: 

In welcher Weise beeinträchtigt die Ablagerung von Abfällen 
durch die elsässische Kaliindustrie in den Rhein das Rhein-
wasser, und welche Schritte hat die Bundesregierung dagegen 
unternommen? 

Herr Minister, bitte! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die elsäs-
sische Kaliindustrie leitet die im wesentlichen aus 
verunreinigtem Kochsalz bestehenden Abfälle der 
Kaligewinnung flüssig in den Rhein. Dadurch und 
durch weitere Kochsalzeinleitungen, die vom franzö-
sischen Gebiet über die Mosel, die Saar und vom 
deutschen Gebiet insbesondere über die Lippe in 
den Rhein gelangen, ist der Salzgehalt des Rheins 
am Niederrhein schließlich so angestiegen, daß in 
den Niederlanden Schwierigkeiten entstehen, das 
Rheinwasser für die Wasserversorgung und für die 
Landwirtschaft zu verwenden. 

Die Internationale Kommission zum Schutz des 
Rheins gegen Verunreinigung, der neben der 
Schweiz, Frankreich, Luxemburg und den Nieder-
landen auch die Bundesrepublik Deutschland ange-
hört, befaßt sich vordringlich mit der Frage, wie die 
Salzlast des Rheins zu verringern wäre. Auf Grund 
umfangreicher Untersuchungen hat die Kommission 
festgestellt, daß die einfachste, effektvollste und 
wirtschaftlichste Methode zur Verringerung der 
Salzlast des Rheins die Aufhaltung eines ausrei-
chenden Teils der Abfallsalze im Gelände der elsäs- 
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Bundesminister Genscher 
sischen Kaligruben wäre. Die Kommission prüft zur 
Zeit verschiedene Haldenstandorte auf ihre Eig-
nung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Seefeld (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen bekannt, 
daß die niederländische Seite angeblich die Absicht 
haben soll, eine Ministerkonferenz der Rheinufer-
staaten wegen der Rheinverschmutzung einzuberu-
fen? Meinen Sie, daß sich die Bundesregierung an 
einer solchen Konferenz beteiligen müßte? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Wegen 
der Sorge, die sich die Bundesregierung über dieses 
Problem macht, glaube ich, daß die Bundesregierung 
an einer solchen Konferenz teilnehmen würde. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 18 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Hubrig auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Tatbestand, daß die 
Sätze der Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz ent-
sprechend ihrem Entwurf zu einem Vierten Unterhaltshilfe-
anpassungsgesetz trotz der vorgesehenen Anhebungen erheblich 
unter den Sätzen der Sozialhilfe liegen? 

Bitte, Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Kollege, es ist nicht richtig, daß die Sätze der Unter-
haltshilfe auch nach dem Entwurf des 4. Unterhalts-
hilfe-Anpassungsgesetzes erheblich unter den Sät-
zen der Sozialhilfe lägen. Man kann bei einem sol-
chen Vergleich niemals Einzelfälle betrachten, son-
dern muß auf den Durchschnitt aller Fälle abstellen. 
Dabei muß man bei einem Vergleich der Leistungen 
aus beiden Bereichen auch berücksichtigen, daß nur 
eine ganz kleine Minderheit von etwa 10 %  der Un-
terhaltshilfeempfänger allein auf die Sätze der 
Unterhaltshilfe angewiesen ist. Rund 60 % der Be-
rechtigten beziehen im Rahmen der Unterhaltshilfe 
auch den Selbständigenzuschlag; ein etwa gleich 
großer Anteil bezieht neben der Unterhaltshilfe und 
zum Teil neben dem Selbständigenzuschlag Renten 
aus der Sozialversicherung oder vergleichbare Be-
züge und hat wegen der bei der Anrechnung dieser 
Renten gewährten Freibeträge ein entsprechend hö-
heres Gesamteinkommen. In all diesen Fällen liegen 
die Bezüge der Unterhaltshilfeempfänger über den 
Sätzen der Sozialhilfe. 

In der Masse der Fälle und damit in ihrem Durch-
schnitt liegen die Unterhaltshilfesätze also nicht un-
ter den Sätzen der Sozialhilfe, die ihrerseits übri-
gens auch von Land zu Land und zum Teil von Ort 
zu Ort wesentlichen Schwankungen unterworfen 
sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Herr Minister, dann 
stimmen also meine Unterlagen nicht, nach denen 

immerhin eine Differenz von fast 50 DM besteht, 
wenn sich eben diese Einkünfte aus der Unterhalts-
hilfe auf 235 DM belaufen, während sich die anderen 
auf etwa 280 DM belaufen? Sie haben soeben nur 
von 10 °/o gesprochen. Stimmen die Sätze überhaupt 
nicht? 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Für den Herrn Minister ist es natürlich sehr schwer, 
zu beurteilen, ob Ihre Unterlagen stimmen, wenn er 
sie vorher nicht gesehen hat. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich würde 
mir niemals erlauben, auch nur zu bezweifeln, ob 
die Unterlagen, die ein Mitglied dieses Hohen Hau-
ses hat, richtig sind. Aber das muß nicht bedeuten, 
daß meine Antwort falsch wäre. Ich habe mich zu 
der Frage geäußert, ob ganz generell gesagt werden 
kann, daß diese Sätze unter denen der Sozialhilfe 
liegen. Sie werden meiner Antwort entnommen ha-
ben, Herr Kollege, daß das sehr wohl der Fall sein 
kann, daß es aber eine unzulässige Verallgemeine-
rung wäre, zu sagen, daß das in der Regel oder in 
der Mehrzahl der Fälle so sei. Im Gegenteil, in der 
großen Mehrheit der Fälle liegen sie über denen der 
Sozialhilfe. 

Dr. Hubrig (CDU/CSU) : Aber, Herr Minister, 
sind Sie nicht mit mir der Meinung, daß das, selbst 
wenn es nur für 10 % der Fälle zutrifft, dennoch 
eine außerordentliche Härte für den einzelnen be-
deutet? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Es besteht 
überhaupt kein Zweifel, daß das im Einzelfall für die 
Betroffenen eine große Härte ist, selbst wenn es 
sich nur um 1 % handeln würde. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 19 des Abgeordneten Dr. Hubrig 
auf: 

Hält die Bundesregierung in diesem Zusammenhang Vor-
haben des Bundesausgleichsamts für angemessen, eine Erhö-
hung der Unterhaltshilfe zum 1. Januar 1972 von 235 DM auf 
255 DM durchzuführen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Das Bun-
desausgleichsamt beabsichtigt nicht, die Unterhalts-
hilfesätze zu erhöhen. Eine solche Maßnahme be-
darf eines Aktes des Gesetzgebers, und hierzu hat 
die Bundesregierung mit dem Entwurf des 4. Unter-
haltshilfe-Anpassungsgesetzes die initiative ergrif-
fen. Wegen der Auswirkung im einzelnen darf ich 
auf die soeben gegebenen Antworten verweisen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 20 des Abgeordneten Brück (Köln) 
auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, in dieser Wahlperiode Ge-
setzesnovellen zum G 131 und zum Bundesgesetz zur Regelung 
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes einzubringen, nachdem die 
Härteberichte des Bundesinnenministers in beiden Gesetzgebungs-
bereichen bereits seit geraumer Zeit vorliegen? 

Bitte, Herr Minister! 
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Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, die Bundesregierung hat die vom 
Innenausschuß des Deutschen Bundestages erbete-
nen Berichte zum Gesetz 131 und zum BWGöD am 
10. Februar bzw. 19. Mai 1971 erstattet. Auf der 
Grundlage der Berichte wird die Bundesregierung 
gemeinsam mit dem Innenausschuß prüfen, welche 
gesetzgeberischen Maßnahmen notwendig und mög-
lich sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Brück (Köln) (CDU/CSU) : Herr Minister, da Sie 
den Innenausschuß angesprochen haben: Im Innen-
ausschuß wurde aberdargelegt — wenn ich fragen 
darf: ist es nicht so? —, daß zunächst die finanzielle 
Situation eine Rolle spielen sollte, bevor das vor-
gelegt wird. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich gehe mit Zuversicht davon aus, 
daß nicht nur die Mitglieder !der Bundesregierung, 
sondern alle Mitglieder des Hohen Hauses, also 
auch die des Innenausschusses, bei jeder Entschei-
dung auch die finanziellen Möglichkeiten mit im 
Auge haben. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berger. 

Berger (CDU/CSU) : Welchen Wert kann die Prü-
fung der 'Bundesregierung zusammen mit dem In-
nenausschuß haben, wenn für das Jahr 1972 keine 
Mittel für eine etwaige Verbesserung oder Ab-
schlußgesetzgebung zur Verfügung gestellt wer-
den? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, sie könnte z. B. den Wert haben, daß 
man für künftige Jahre Entscheidungen ins Auge 
faßt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wagner 
(Günzburg). 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, sind in der mittelfristigen Finanzplanung 
der Bundesregierung für das Schlußgesetz zu Art. 131 
GG für besondere Mittel vorgesehen, nachdem die 
Abschlußgesetzgebung doch sicherlich nicht aus den 
normalen Personaltiteln gedeckt werden kann? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, die mittelfristige Finanzplanung ist 
keine absolute Festlegung des Ausgabengebarens 
für künftige Jahre, so daß nicht nur für die Bundes-
regierung, sondern natürlich auch für Mitglieder 
des Hauses, ungeachtet der Tatsache, ob sie den 
Regierungsparteien oder der Opposition angehören, 
jede Möglichkeit offen ist, Vorschläge für die Be-
reitstellung von Mitteln für diese Aufgabe zu 
machen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 21 des Herrn Abgeordneten Brück 
(Köln) auf: 

Im Falle der Bejahung der Vorfrage: innerhalb welchen Zeit-
raums sieht sich die Bundesregierung in der Lage, entspre-
diende Gesetzentwürfe vorzulegen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Einen 
Zeitpunkt für die Vorlage entsprechender Gesetz-
entwürfe vermag ich noch nicht anzugeben, Herr 
Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Brück (Köln) (CDU/CSU) : Herr Minister, werden 
Sie dafür Verständnis haben, daß wir zu gegebener 
Zeit wieder fragen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich rechne 
fest mit der Wiederholung Ihrer Fragen, Herr Ab-
geordneter. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Berger, Sie haben jetzt zwei Fragen 
mit vier Zusatzfragen. Ich rufe Ihre Frage 22 auf: 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, nachdem nunmehr 
26 Jahre seit Kriegsende vergangen sind, zu einer Ahschlußge-
setzgebung auf dem Gebiet des Artikels 131 GG und des Bun-
desgesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dien-
stes zu kommen, wie dies vom Deutschen Bundestag in seiner 
5. Wahlperiode unter Zustimmung aller Fraktionen für notwen-
dig gehalten wurde? 

Ich bitte um Verständnis, es sind noch mehere Kol-
legen, die Fragen beantwortet haben möchten. 

(Abg. Berger: Dabei ist mir eine Frage ab

-

geschnitten!) 

— Nein, Sie haben vier Zusatzfragen. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, diese Frage kann erst nach Beendi-
gung der von mir schon erwähnten Prüfungen be-
antwortet werden. Ich darf im übrigen auf die Be-
antwortung der Frage des Herrn Kollege Brück Be-
zug nehmen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Berger (CDU/CSU) : Wie glaubt die Bundesregie-
rung dann, den Widerspruch erklären zu können, 
der in Folgendem liegt? Wie ist die Tatsache, daß 
die SPD-Fraktion am 14. Januar 1966 mit der Druck-
sache V/183 die Bundesregierung ersucht hat, bis 
zum 1. Januar 1967 ein Abschlußgesetz zum Art. 131 
des Grundgesetzes vorzulegen, und daß die FDP-
Fraktion am 30. September 1968 mit der Druck-
sache V/3296 sogar einen Initiativgesetzentwurf für 
ein Abschlußgesetz zu Art. 131 des Grundgesetzes 
einbrachte, zu vereinbaren mit der jetzigen Erklä-
rung, daß die Frage von der Bundesregierung mit 
dem Innenausschuß weiterhin geprüft werden muß, 
insbesondere wenn im Innenausschuß die Vertreter 
der SPD und FDP über einen entsprechenden Antrag 
bereits eine negative Entscheidung getroffen haben? 
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Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich vermag darin keinen Wider-
spruch zu sehen, sondern vielmehr die Erkenntnis 
daraus zu entnehmen, daß alle Fraktionen des 
Hauses und alle Regierungen, frühere und die jet-
zige, sich bei jeder Entscheidung auch in diesem 
Bereich am Notwendigen, aber auch am Möglichen 
orientieren. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Berger (CDU/CSU) : Befürchtet die Bundesregie-
rung nicht, das Vertrauen weiter Kreise der Öffent-
lichkeit in einmütige Erklärungen des Deutschen 
Bundestages wie z. B. in die Erklärung über die 
Notwendigkeit einer Abschlußgesetzgebung in die-
ser Legislaturperiode zu erschüttern, wenn man in 
der Regierungsverantwortung nicht das in die Tat 
umsetzt, was man früher als Opposition an der da-
maligen Regierung kritisierte? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
 Abgeordneter, ich glaube, daß wir alle die Pro-

bleme, die hier gegeben sind, voll erkennen und 
sehen. Ich glaube, daß auch Angehörige Ihrer Frak-
tion früher die Notwendigkeit dieser gesetzgebe-
rischen Maßnahme ebenso bejaht haben, wie das 
die Regierungsparteien getan haben und noch tun. 
Die Sorge, die Sie haben, teile ich, aber allein damit 
werden die Probleme, um die es geht, nicht gelöst. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wagner. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, teilen Sie die Auffassung, daß 26 Jahre 
nach Kriegsende eine Abschlußgesetzgebung drin-
gend erforderlich ist, und sind Sie — vorausgesetzt, 
daß Sie damit einiggehen — bereit, zu prüfen, ob 
dieses Abschlußgesetz in der Form entwickelt wer-
den könnte, daß es gegebenenfalls auch in meh-
reren Stufen in Kraft gesetzt werden könnte, um 
den finanziellen Möglichkeiten Rechnung zu tragen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich bin in der Tat der Meinung, daß 
26 Jahre nach Kriegsende die Lösung dieses Pro-
blems besonders dringlich ist. Ich habe diese Dring-
lichkeit allerdings auch schon 23 Jahre nach Kriegs-
ende bejaht, und damals wie heute standen der 
Lösung dieses als dringlich erachteten Problems 
eine Reihe von Schwierigkeiten gegenüber, die Sie 
aus der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung so gut 
kennen wie ich. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die nächste Frage des Herrn Abgeordneten 
Berger auf, die Frage 23: 

Welche Teilgebiete müßten nach Auffassung der Bundesregie-
rung in beiden Gesetzesmaterien vordringlich geregelt werden, um 
die dringendsten Härtefälle zu beseitigen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die Mei-
nungsbildung darüber, welche Teilgebiete in beiden 
Gesetzesmaterien vordringlich geregelt werden kön-
nen, kann im Grunde erst nach Abschluß der von 
mir geschilderten Prüfungen stattfinden, Herr Ab-
geordneter. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Berger  (CDU/CSU): Würde es die Meinungsbil-
dung nicht erleichtern, wenn Sie den Antrag der FDP 
von seinerzeit, der in 70 Punkten eine Änderung für 
dringend erforderlich hielt, bei der Meinungsbildung 
zu Hilfe nähmen, um zu erkennen, in welchen Teil-
gebieten eine Regelung vordringlich ist? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, Sie werden es nicht als Subjektivität 
auslegen, wenn ich Ihnen versichere, daß ich be-
sonders Anträge der FDP berücksichtige, was nicht 
die Prüfung der Anträge anderer Fraktionen aus-
schließt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Berger (CDU/CSU) : War es nicht insbesondere 
der Sinn des Härteberichts, der in 24 Punkten Här-
ten zumindest seitens der Bundesregierung für ge-
geben hält, daß nun eine Liste solcher Punkte auf-
gestellt wird, in denen Einzelfragen vordringlich 
geändert werden müssen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, die Bundesregierung mißt der Lösung 
dieses Problems wirklich große Bedeutung bei. Ich 
teile die Sorge, die hier im Hause vorhanden ist, 
voll, daß in vielen Fällen bei vielen Betroffenen 
sogar Mutlosigkeit einkehrt, wenn es nicht möglich 
ist, in absehbarer Zeit zu einer Lösung dieses Pro-
blems zu kommen. Wie ernst die Bundesregierung 
das Problem nimmt, mögen Sie daraus entnehmen, 
daß wir uns bemüht haben, diesen Härtebericht mit 
großer Gründlichkeit zu erstellen und wirklich alle 
Härten zu überprüfen. Ich bin überzeugt, daß gerade 
die Vorlage dieses Härteberichts der Bundesregie-
rung den gesetzgebenden Organen die Meinungs-
bildung erleichtern wird und auch zur Beschleuni-
gung der Meinungsbildung beitragen kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Becker 
(Nienberge). 

Becker (Nienberge) (SPD): Herr Minister, bringt 
nicht die Tatsache, daß dieser Härtebericht jetzt so 
viel Probleme aufgeworfen hat, schon zum Aus

-

druck,  daß in den letzten 20 Jahren einfach viel zu-
wenig auf diesem Sektor geschehen ist? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, Härten, die in früherer Gesetzgebung 
abgestellt worden wären, hätten wir in der Tat in 
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Bundesminister Genscher 

diesen Härtebericht nicht mehr aufzunehmen 
brauchen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die Frage 24 des Herrn Abgeordneten Wag-
ner (Günzburg) auf: 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung noch nicht zu einer 
Meinungsbildung darüber gekommen sei, welchen in den beiden 
Härteberichten zum G 131 und zum Gesetz zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes genannten Problemen ange-
sichts der beschränkten zur Verfügung stehenden Mittel Priori-
tät eingeräumt werden soll? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich bitte Sie, es nicht als Unhöflich-
keit aufzufassen, wenn ich zur Beantwortung Ihrer 
Frage auf die vorher gegebenen Antworten verwei-
se. Ich kann nur noch einmal sagen, daß die Bundes-
regierung dieses Problem sehr ernst nimmt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, ich darf meine Frage, die ohne Antwort 
geblieben ist, wiederholen: Sind Sie bereit, zu prü-
fen, ob ein Abschlußgesetz auf der Basis vorgelegt 
werden kann, daß es zwar als Ganzes beschlossen, 
aber gegebenenfalls in Stufen in Kraft gesetzt wer-
den kann, um eben den beengten Möglichkeiten im 
Haushalt Rechnung zu tragen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich glaube, daß das zu den konstruk-
tiven Prüfungsaufgaben gehört. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die nächste Frage des Herrn Abgeordneten 
Wagner auf, die Frage 25: 

Im Falle der Bejahung der Vorfrage: wie verhält sich dieses 
Unvermögen zu der Äußerung des Herrn Bundeskanzlers — ab-
gedruckt im Bulletin der Bundesregierung vom 24. Oktober 
1970: „Unser internes Arbeitsprogramm, das der Konkretisierung 
und Verwirklichung der Regierungserklärung vom 28. Oktober 
1969 dient, ist jetzt sachlich verzahnt, zeitlich geplant und finan-
ziell durch die bis 1974 festgeschriebene Finanzplanung abge-
sichert"? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, von einem Unvermögen kann nicht 
die Rede sein. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, die Frage ist nach wie vor, wie die Aus-
führungen des Bundeskanzlers mit dem jetzigen Ge-
schehnis in Einklang zu bringen sind. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, sie war etwas anders. Sie hatten ein 
Unvermögen der Bundesregierung unterstellt. Ich 
sage noch einmal, daß die Bundesregierung bemüht 
ist, dieses sie sehr bedrückende Problem einer Re-
gelung zuzuführen, daß sie sich dabei aber wie jede 
ihrer Vorgängerinnen und wie das ganze Hohe 

Haus auch an den Möglichkeiten, die gegeben sind, 
orientieren muß. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Berger. 

Berger (CDU/CSU) : Muß ich aus der Tatsache, 
Herr Minister, daß entgegen dem Auftrag des Deut-
schen Bundestages nicht die Bundesregierung, son-
dern nur der Bundesminister des  Innern den Här-
tebericht vorgelegt hat, schließen, daß die dem Här-
tebericht beigefügten Kostenübersichten nicht die 
Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Finanzen gefunden haben und daher ein mehr 
oder minder unverbindliches Zahlenspiel darstel-
len, das dem Bundesminister für Wirtschaft und Fi

-

zen die Möglichkeit gab, für 1972 „null" für diesen 
Zweck in den Haushaltsplan einzusetzen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr 
Abgeordneter, ich darf dazu zwei klare Feststellun-
gen treffen: 1. Nichts, was der Bundesminister des 
Innern sagt, ist unverbindlich. 2. Alles, was der 
Bundesinnenminister sagt, sagt er für die ganze 
Bundesregierung. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 26 des Abgeordneten Dr. Becher (Pullach) 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Das gleiche gilt für die Frage 89 der Abgeordne-
ten Frau Griesinger. Auch hier wird die Antwort als 
Anlage abgedruckt. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers des Innern erledigt. Ich danke 
Ihnen, Herr Minister. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Verkehr und für das 
Post- und Fernmeldewesen. 

Die Fragen 87 und 88 des Abgeordneten Dr. Jung-
mann werden auf Wunsch des Fragestellers schrift-
lich beantwortet. Die Antworten werden als Anlage 
abgedruckt. 

Das gleiche gilt für die Frage 89 der Abgeord-
neten Frau Griesinger. Auch hier wird die Antwort 
als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 90 des Abgeordneten Dr. Gruhl 
auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß eine westdeutsche Firma 
einen Stadtomnibus entwickelt hat, bei dem der Schallpegel 
nur 75 bis 77 dB(A) gemessen nach ISO beträgt, also 12 bis 14 
dB(A) weniger als z. Z. in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung festgelegt ist, und daß dieser Omnibus bereits in einer 
schwedischen Stadt in mehreren dutzend Exemplaren im Ver-
kehr ist? 

Zur Beantwortung steht der Parlamentarische 
Staatssekretär Börner zur Verfügung. Bitte, Herr 
Staatssekretär! 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, die Antwort lautet 
nein. Allerdings ist der Bundesregierung bekannt, 
daß die schwedische Firma Saab Scania einen Stadt-
omnibus entwickelt hat, bei dem der Schallpegel die 
genannten Werte erreicht. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 91 des Abgeordneten Dr. Gruhl 
auf: 

Wird — und wann — die Bundesregierung den höchstzulässi-
gen Grenzwert für Außengeräusche bei LKW's über 200 PS, 
der jetzt nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung noch 
89 dB(A) beträgt, auf Grund dieser neuen technischen Entwick-
lung herabsetzen? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, die in den Richt-
linien zu § 49 der Straßenverkehrs-Zulassungsord-
nung enthaltenen Geräuschgrenzwerte sind seit 1953 
bereits fünfmal herabgesetzt, also verschärft wor-
den. Der derzeit gültige Grenzwert für Lkws über 
200 PS beträgt 92 dB(A). Die in das nationale Recht 
zu übernehmende Richtlinie der Europäischen Ge-
meinschaften über die zulässigen Geräuschpegel von 
Kraftfahrzeugen enthält bereits den Wert 91 dB(A), 
die weitgehend auf deutsche Initiative zurückzufüh-
ren ist. Strengere Wertung der einzelnen Geräusch-
messungen und geringere Meßtoleranzen bewirken 
dabei eine weitere Verschärfung. Eine weitere Her-
absetzung der Geräuschgrenzwerte könnte nur in 
erneuter Abstimmung mit den Partnern der Euro-
päischen Gemeinschaften erfolgen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Zusatzfrage. 

Dr. Gruhl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, be-
steht denn nicht ein Widerspruch zu den Vorschrif-
ten der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, die ja 
vorschreibt, sich an den jeweils erreichbaren techni-
schen Wert anzupassen, wenn jetzt die Regelung 
von den europäischen Werten abhängig gemacht 
wird? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, die Übernahme der 
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften wird zur 
Zeit vorbereitet. Mit der Verkehrsblatt-Veröffent-
lichung vom 15. November 1971 wurde bekanntge-
geben, daß das Kraftfahrt-Bundesamt bereits ermäch-
tigt wurde, die europäische Richtlinie im Rahmen 
des geltenden Rechts anzuwenden. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Gruhl (CDU/CSU) : Wäre es nicht dennoch 
richtiger — da ja bereits der Lärm um etwa 14 dB(A) 
herabgesetzt werden kann, was mehr als die Hälfte 
des bisherigen Lärms bedeuten würde —, daß die 
Bundesrepublik hier vorangeht, um möglichst zu er-
reichen, daß die übrigen Partner nachfolgen? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, Sie wissen, daß man 
in wirtschaftlichen Dingen in der Europäischen Ge-
meinschaft möglichst das Prinzip der Harmonisie

-

rung beachten muß, um hier keine unbilligen Wett-
bewerbsnachteile für deutsche Firmen zu schaffen. 
Das gilt auch für den Fragenkomplex, der hier ange-
sprochen wurde. 

Unabhängig von diesem Gesichtspunkt können 
Sie aber versichert sein, daß wir uns bemühen wer-
den, aus den Gründen, die Ihnen bekannt sind, eine 
weitere Herabsetzung zu erreichen. Nur möchten 
wir hier gern auch unsere Partner und Konkurrenten 
in der Europäischen Gemeinschaft einbeziehen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Die Frage 92 des Abgeordneten Dr. Jahn (Braun-
schweig) wird schriftlich beantwortet. Die Antwort 
'wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 93 und 94 des Abgeordneten Dr. Jobst 
werden ebenfalls schriftlich beantwortet. Auch hier 
werden die Antworten als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 95 des Abgeordneten Dr. Gleiss-
ner auf : 

Welche Beträge sind im Rahmen der mittelfristigen Finanz-
planung disponiert, um den Ausbau, die Flugsicherung und den 
lautenden Unterhalt bei den Flughäfen der Bundesrepublik 
Deutschland zu gewährleisten, und in welcher Größenordnung 
beteiligen sich zur Zeit die Fluggesellschaften an der Aufbrin-
gung dieser Kosten? 

Herr Staatssekretär! 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, ich gehe davon aus, 
daß es sich in Ihrer Frage um die für die Bundes-
anstalt für Flugsicherung aufzuwendenden Kosten 
für Investitionen und laufenden Unterhalt handelt. 

Im Rahmen der mehrjährigen Finanzplanung für 
die Jahre 1971 bis 1975 sind für Investitionen an Ge-
räten und Gebäuden 621,6 Millionen DM, für den 
laufenden Unterhalt einschließlich der Personal-
kosten 518,4 Millionen DM vorgesehen. Zu den 
Kosten der Streckennavigationseinrichtungen und 
-dienste werden die Fluggesellschaften zur Zeit mit 
15 % herangezogen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist beabsichtigt, die Fluggesellschaften angesichts 
der wachsenden Kosten für Flughäfen und Flugsiche-
rung künftig stärker heranzuziehen, und sind hierzu 
schon Größenordnungen bekannt? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, es gibt einen be-
greiflichen Wunsch aller Staaten, die Flugsiche-
rungsdienste vorhalten, die Fluggesellschaften Schritt 
für Schritt in die Kostendeckung mit einzubeziehen. 
Ich verweise auf eine Erklärung der Bundesregie-
rung zum Verkehrsbericht, der Ihnen vorgelegen 
hat, wo wir das Problem der sogenannten Wege-
kostendeckung auch hinsichtlich des Luftverkehrs 
angesprochen haben. 
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Parlamentarischer Staatssekretär Börner 
Sie müssen aber sehen, daß jede nur national 

getroffene Regelung dazu führen würde, daß bei 
der geographischen Größe der Bundesrepublik 
Deutschland der internationale Luftverkehr diesen 
Raum eventuell vernachlässigen würde, wenn nicht 
andere Partner genauso verfahren wie wir. Dies 
würde dazu führen, daß wir große wirtschaftliche 
Nachteile hätten. Deshalb muß der Kampf der Staa-
ten mit den Fluggesellschaften um eine größere 
Kostendeckung praktisch weltweit aufgenommen 
werden. Damit ist Ihnen deutlich, daß dies eine 
immerwährende Aufgabe der internationalen Luft-
verkehrspolitik ist und nicht so sehr ein kurz-
fristiges nationales Problem sein kann. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich rufe die letzte Frage der heutigen Fragestunde 
auf, Frage 96 des Herrn Abgeordneten Seefeld: 

Entspricht es den Tatsachen, daß die Zerstörungen an öffent-
lichen Münzfernsprechern zunehmen, und welche Schutzmaßnah-
men können zusätzlich von der Deutschen Bundespost ergriffen 
werden? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, in den letzten 
Jahren haben die Beschädigungen an öffentlichen 
Münzfernsprechern ständig zugenommen. Die Deut-
sche Bundespost hat versucht, die Konstruktion der 
Münzfernsprecher so zu ändern, daß mutwillige Zer-
störungen möglichst erschwert oder unmöglich ge-
macht werden. Weil aber diese Schutzmaßnahmen 
die Benutzung der Münzfernsprecher nicht unnötig 
erschweren dürfen, ist die Deutsche Bundespost auf 
die Einsicht und Mithilfe aller Bürger angewiesen, 
damit möglichst viele Übeltäter gefaßt werden 
können. 

Durch regelmäßige Presseveröffentlichungen und 
augenfällige Plakate an den Fernsprechhäuschen 
wird im übrigen immer wieder auf die Bedeutung 
der öffentlichen Münzfernsprecher hingewiesen. 
Beispielsweise zeigt ein Plakat der Deutschen Bun-
despost einen Notarztwagen, und der Plakattext 
lautet: „Fernsprecher helfen retten — zerstöre sie 
nicht!" 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Eine Zusatzfrage. 

Seefeld (SPD) : Herr Staatssekretär, so sehr ich 
mit diesen Maßnahmen einverstanden bin, so nach-
drücklich möchte ich Sie fragen, ob Sie nicht den Ein-
druck haben, daß diese Bemühungen verstärkt wer-
den müßten, etwa in der Form, daß Sie von Zeit zu 
Zeit besondere Kampagnen starten, bei denen Sie 
in dem Sinne, wie Sie ihn eben schon angedeutet 
haben, also nicht mit erhobenem Zeigefinger, son-
dern mit Beispielen, die darauf hinweisen, wie not-
wendig ein Telefon in der Öffentlichkeit sein kann, 
an die Bevölkerung appellieren? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 

Fernmeldewesen: Herr Kollege, die Bemühungen 
der Deutschen Bundespost gehen in die Richtung, in 
die Ihre Zusatzfrage weist. Es ist dies insgesamt 
kein Problem der polizeilichen Überwachung — man 
kann nicht neben jedes Fernsprechhäuschen einen 
Polizisten stellen —, sondern es ist eine Frage der 
Mithilfe der Bürger, den Schutz des öffentlichen 
Eigentums vor Zerstörung zu garantieren. 

(Abg. Seefeld meldet sich zu einer weiteren 
Zusatzfrage.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Kollege Seefeld, machen Sie es mir nicht zu 
schwer. Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Seefeld (SPD) : Ich habe nur eine letzte Zusatz-
frage. — Herr Staatssekretär, läßt sich in Zahlen 
ausdrücken, welche Verluste jedes Jahr allein da-
durch entstehen, daß von der Bundespost umfang-
reiche Maßnahmen für die Wiederinstandsetzung 
vorgenommen werden müssen? 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, ich habe die ent-
sprechenden Zahlen nicht hier, bin aber gern bereit, 
sie Ihnen schriftlich nachzuliefern. 

(Abg. Seefeld: Ich bedanke mich!) 

Bei dem hohen technischen Standard der heutigen 
Selbstwähldienst-Münzfernsprecher ist das, was 
hier an Werten mutwillig zerstört wird, außer-
ordentlich groß. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren! Die Abgeordneten Dr. 
Arnold, Heyen, Brandt (Grolsheim), Staak (Ham-
burg) und Henke haben hier in der Hoffnung, daß 
ihre Fragen noch aufgerufen werden, ausgeharrt. 
Ich bedaure daher sehr, daß die Fragestunde abge-
laufen ist. Die Fragesteller haben Ihre Fragen 97 bis 
105 zurückgezogen in der Hoffnung, daß der Ge-
schäftsablauf in der nächsten Woche ihre mündliche 
Behandlung zuläßt; die mündliche Beantwortung 
und nicht nur die schriftliche Beantwortung ist ja 
auch der Sinn einer Fragestunde. Ebenso wurden die 
Fragen 117 bis 121 zurückgezogen. Die Fragen 106 
und 107 des Abgeordneten Meister werden auf sei-
nen Wunsch schriftlich beantwortet und die Antwor-
ten im Sitzungsbericht abgedruckt. 

Das Präsidium hat sich in diesen Tagen erneut 
darüber Gedanken gemacht, wie wir anstreben kön-
nen, daß möglichst viele Kollegen zu einer münd-
lichen Antwort kommen. 

Wir stehen damit am Ende der heutigen Tages-
ordnung. Ich danke Ihnen und berufe die nächste 
Sitzung des Deutschen Bundestages für Mittwoch, 
den 15. Dezember 1971, 9.00 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.15 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten  

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Adams * 10. 12. 
Dr. Aigner * 10. 12. 
Amrehn 10. 12. 
Dr. Artzinger * 10. 12. 
Bals 10. 12. 
Bartsch 18. 12. 
Dr. Barzel 16. 12. 
Dr. Beermann 15. 1. 1972 
Behrendt * 10. 12. 
Blank 18. 12. 
Frau Brauksiepe 10. 12. 
Dr. Burgbacher 11. 12. 
Dasch 18. 12. 
Dr. Dittrich * 10. 12. 
Dr. Dollinger 10. 12. 
Dr. Evers 10. 12. 
Faller * 12. 12. 
Fellermaier * 10. 12. 
Flämig * 10. 12. 
Dr. Furler 10. 12. 
Frau Geisendörfer 10. 12. 
Gerlach (Emsland) * 10. 12. 
Gewandt 17. 12. 
Freiherr von und zu Guttenberg 18. 12. 
Haase (Kellinghusen) 10. 12. 
Dr. Hallstein 10. 12. 
Hansen 10. 12. 
Dr. Hermesdorf (Sehleiden) ** 11. 12. 
Horstmeier 10. 12. 
Frau Jacobi (Marl) 18. 12. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 10. 12. 
Dr. Jobst 10. 12. 
Kahn-Ackermann ** 11. 12. 
Katzer 10. 12. 
Frau Klee ** 11. 12. 
Dr. Koch * 10. 12. 
Kriedemann * 10. 12. 
Frau Dr. Kuchtner 10. 12. 
Lautenschlager * 10. 12. 
Dr. Dr. h. c. Löhr X 17. 12. 
Looft 17. 12. 
Lücker (München) * 10. 12. 
Memmel * 10. 12. 
Müller (Aachen-Land) * 10. 12. 
Dr. Müller (München) ** 11. 12. 
Müller (Remscheid) 10. 12. 
Frau Dr. Orth * 10. 12. 
Ott 10. 12. 
Dr. Reischl * 10. 12. 
Riedel (Frankfurt) * 10. 12. 
Säckl 10. 12. 
Schedl 10.12. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 10. 12. 
Schmitt (Lockweiler) 10. 12. 
Schoettle 17.12. 
Schulhoff 10. 12. 
Schwabe 10. 12. 
Dr. Schwörer * 10. 12. 
Spilker 10.12. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) beurlaubt bis einschließlich 

Springorum * 10. 12. 
Strauß 10. 12. 
Wehner 10. 12. 
Weigl 10. 12. 
Wiefel 10. 12. 
Baron von Wrangel 10. 12. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Beraten-
den Versammlung des Europarates 

Anlage 2 	 Umdruck 245 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die weitere Finanzierung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden und des Bundesfernstraßenbaus 
- Drucksachen VI/2767, zu VI/2767, Nachtrag zu 
VI/2767, VI/2925 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 
a) In Artikel 1 § 1 wird folgende Nr. 3 eingefügt: 

,3. In § 15 wird nach Absatz 2 folgender Ab-
satz 2 a eingefügt: 

„(2 a) Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Verkehr 
durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, aus dem Mineralöl-
steueraufkommen Vergünstigungen für Trans-
porte im gewerblichen Güterfernverkehr und 
im Werkfernverkehr 
a) unmittelbar nach oder von Berlin (West) 
b) unmittelbar nach oder von dem Zonen-

randgebiet und den Frachthilfegebieten 
c) innerhalb des Zonenrandgebietes und der 

Frachthilfegebiete 

d) von und nach bestimmten Teilen des Bun-
desgebietes mit schwacher verkehrsmäßi-
ger Aufschließung oder ungünstiger Ver-
kehrslage (Randlage), wenn dies zur 
Vermeidung schwerwiegender volkswirt-
schaftlicher Nachteile oder zum Ausgleich 
bestehender Wettbewerbszerrungen ge-
genüber dem internationalen Verkehr in 
bestimmten Verkehrsrelationen geboten 
erscheint; 

zu gewähren. Die Vergünstigungen dürfen 
bis zu drei Deutsche Mark je Tonne beförder-
ten Gutes betragen."' 

b) In Artikel 3 § 1 werden die Worte „36,15 Deut-
sche Mark" durch die Worte „38,15 Deutsche 
Mark" ersetzt. 

Bonn, den 9. Dezember 1971 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 
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Anlage 3 	 Umdruck 246 

Entschließungsantrag 	der 	Abgeordneten 
Höcherl und der Fraktion der CDU/CSU zur dritten 
Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über die wei-
tere Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden und 
des Bundesfernstraßenbaus — Drucksachen VI/2767, 
zu VI/2767, Nachtrag zu 2767, VI/2925 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, entsprechend 
der im Jahreswirtschaftsbericht 1971 gegebenen Zu-
sicherung zu prüfen, auf welchem Wege durch eine 
Modifizierung der Zahlungsfristen der Tatsache 
Rechnung getragen werden kann, daß die mittel-
ständischen Mineralölunternehmen durch die Erhö-
hung der Mineralölsteuer einer zusätzlichen Liqui-
ditätseinbuße und damit einer Verschlechterung 
ihrer Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt sind. 

Bonn, den 9. Dezember 1971 

Höcherl 
Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 247 

Änderungsantrag der Abgeordneten Frau 
Funcke, Offergeld und Porzner zur zweiten Beratung 
des von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über das Branntweinmonopol — Drucksachen 
VI/2768, VI/2881 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 2 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b wird das Wort 
„Trinkbranntweine," gestrichen. 

Bonn, den 10. Dezember 1971. 

Frau Funcke 	Offergeld 	Porzner 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
9. Dezember 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) 
(Drucksache VI/2890 Fragen A 3 und 4) : 

Hat das Angebot zur Zusammenarbeit in Fragen des Um-
weltschutzes des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bun-
desminister für innerdeutsche Beziehungen, Karl Herold, an 
die DDR inzwischen zu ersten Verhandlungen geführt? 

Ist insbesondere aus dem Zustand von Gewässern, die ihren 
Lauf durch die DDR in die Bundesrepublik Deutschland nehmen, 
zu erkennen, daß die DDR inzwischen Maßnahmen gegen 
eine zunehmende Umweltverschmutzung ergriffen hat? 

Nach wie vor steht die Bundesregierung zu ihren 
Verhandlungvorschlägen, die insbesondere in den 
20 Punkten von Kassel dargelegt wurden. Auf den 

Vorschlag des Bundeskanzlers in Punkt 17, auch 
auf dem Gebiet der Umweltfragen die Zusammen-
arbeit im Interesse des gegenseitigen Vorteils zu 
intensivieren und zu erweitern, hatte der Parlamen-
tarische Staatssekretär beim Bundesminister für in-
nerdeutsche Beziehungen, Herr Kollege Herold, am 
18. Juli 1971 hingewiesen. Ich habe dieses Angebot 
in diesem Hause am 31. August 1971 bei der Beant-
wortung einer Frage des Kollegen v. Wrangel er-
wähnt. 

Bisher ist es nicht zu Verhandlungen mit der DDR 
über die Fragen des Umweltschutzes gekommen; 
die z. Z. laufenden Verhandlungen haben sich mit 
Verkehrsfragen befaßt. 

Der Zustand von Gewässern, die aus der Deut-
schen Demokratischen Republik in die Bundesrepu-
blik Deutschland fließen, hat sich, soweit hier be-
kannt ist, in der letzten Zeit nicht wesentlich geän-
dert. Ich werde aber die unmittelbar berührten 
Länder, Niedersachsen, Hessen und Bayern bitten, 
mir etwaige Feststellungen mitzuteilen, aus denen 
auf neuere Maßnahmen zur Verminderung der Ge-
wässerverunreinigung in der Deutschen Demokrati-
schen Republik geschlossen werden könnte. Über 
das Ergebnis meiner Anfrage werde ich Sie unter-
richten. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 10. Dezember 
1971 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache VI/2890 Fragen 
A 10 und 11) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Schreiben des Bun-
desministers des Innern, Aktenzeichen D II 5 - 221 521/2, vorn 
22. September 1971, an die für das Besoldungsrecht zuständigen 
Minister (Senatoren) der Länder, betreffend den Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neuregelung des 
Besoldungsrechts in Bund und Ländern, keine spezifischen Vor-
schriften über die besoldungsmäßige Einstufung der Universi-
tätsdozenten, Oberassistenten, Oberärzte, Oberingenieure, der 
als solche beamteten außerplanmäßigen Professoren und der 
Wissenschaftlichen Räte enthalten sind, und daß dadurch den 
Ländern erneut Ermessensspielraum für die Besoldung dieser 
Beamtengruppen mit der Möglichkeit unterschiedlicher Behand-
lung eingeräumt worden ist? 

Stimmt die Bundesregierung meiner Vermutung zu, daß bei 
sinngemäßer Auslegung des Gesetzentwurfs die Universitäts-
dozenten, Oberassistenten, Oberärzte und Oberingenieure in 
die Besoldungsgruppe AH 2 bzw., wenn sie zu aulierplanmäßi-
gen Professoren ernannt worden sind, in die Besoldungsgruppe 
AH 3, und die als solche beamteten außerplanmäßigen Profes-
soren und die Wissenschaftlichen Räte ebenfalls in die Besol-
dungsgruppe AH 3 einzustufen sind? 

Der in der ersten Frage angesprochene Gesetzent-
wurf befindet sich im Stadium eines Referentenent-
wurfs. Die Bundesregierung hat sich daher noch nicht 
mit ihm befaßt. Es geht darum, notwendige besol-
dungsrechtliche Vorschriften für die Errichtung von 
Fachhochschulen im Bereich des Bundes zu erlassen 
und für die Länder die Festschreibung des Besol-
dungsrechts durch Artikel V § 8 des Ersten Gesetzes 
zur Vereinheitlichung und Neuregelung des Besol-
dungsrechts in Bund und Ländern (1. BesVNG) zu 
lockern, um der Fortentwicklung des Hochschulwe-
sens Rechnung zu tragen; insbesondere muß die 
Errichtung der Universität in Bremen berücksichtigt 
werden. 
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Daher enthält der Entwurf, dessen Fassung vom 
22. September 1971 inzwischen auf Grund von Be-
ratungen mit den Bundesressorts und mit Vertretern 
der Länder fortgeschrieben worden ist, bisher keine 
speziellen Besoldungsregelungen, wie sie in der 
zweiten Frage angeführt sind. Solche Regelungen 
können erst auf der Grundlage des Hochschulrah-
mengesetzes des Bundes getroffen werden. Gleich-
wohl werde ich veranlassen, daß bei der weiteren 
Behandlung des Gesetzentwurfs mit den Ländern 
der von Ihnen angeschnittenen Frage nachgegangen 
wird. Im übrigen wird es z. Z. darauf ankommen, 
durch eine begrenzte Aufrechterhaltung der ge-
nannten Sperre eine weitere Auseinanderentwick-
lung des Hochschulbesoldungsrechts zu vermeiden. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 10. Dezember 
1971 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Hauff (SPD) (Drucksache VI/2890 Frage A 12) : 

Wanu werden  die Ausführungsbestimmungen zum Fluglärm-
gesetz veröffentlidit? 

Die Expertengruppe, die der Bundesminister des 
Innern unverzüglich nach dem Inkrafttreten des Ge-
setzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 
1971 (BGBl. I S. 282) mit der wissenschaftlichen Vor-
arbeit für die Festsetzung der Lärmschutzbereiche 
beauftragt hat, wird bis zum Jahresende den Entwurf 
eines Datenerfassungssystems vorlegen. Das System 
wird nach Festlegung durch die beteiligten Bundes-
ressorts als Grundlage für eine einheitliche Einho-
lung der Eingabedaten für das in der Anlage zu § 3 
des Fluglärmgesetzes bestimmten Rechenverfahrens 
dienen. Bis wann die wissenschaftliche Vorarbeit 
abgeschlossen sein wird und die Rechtsverordnun-
gen zur Festsetzung der Lärmschutzbereiche für die 
über 50 zivilen und militärischen Flugplätze (§ 1 

 Fluglärmgesetz) verkündet werden können, ist an-
gesichts der besonderen wissenschaftlichen Schwie-
rigkeiten noch nicht zu sagen. Die Bundesregierung 
wird alles in ihren Kräften Stehende tun, um die 
Arbeiten zu beschleunigen. 

Die Rechtsverordnung, in der nach § 7 des Flug-
lärmgesetzes die baulichen Schallschutzanforderun-
gen festgelegt werden, wird voraussichtlich bis 
Mitte des Jahres 1972 vom Bundeskabinett verab-
schiedet werden können. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 10. Dezember 
1971 auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten 
Peters (Norden) (SPD) (Drucksache VI/2890 Fra-
gen A 13 und 14) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die reit der Über-
wachung und Erforschung der biologisch-ökologischen Verhält-
nisse der Küstengewässer und der offenen See beauftragten 
deutschen wissenschaftlichen Institute mangels hinreichender 
personeller und laborativer Ausstattung kaum in der Lage 

sind, ihre ständig wachsenden Aufgaben in befriedigender 
Weise wahrzunehmen? 

Ist (lie Bundesregierung in absehbarer zeit bereit, die Grund-
lagenforschung auf dem Gebiet der Abwassertechnologie vor-
nehmlich im Hinblick auf die Ökologie abwasser- und abfall-
belasteter mariner Gewässer durch die Bereitstellung von 
Mitteln für die Errichtung eines auch im internationalen Maß-
stab leistungsfähigen neuen Forschungsinstituts zu intensiveren? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Ü ber-
wachung und Erforschung der biologisch-ökologi-
schen Verhältnisse der Küstengewässer und der 
Hohen See die damit befaßten Anstalten und Insti-
tute vor teilweise neue und sich erweiternde Auf-
gaben stellt. 

Bislang haben das Deutsche Hydrographische In-
stitut, die Bundesforschungsanstalt für Fischerei 
und die Biologische Anstalt Helgoland sowie die 
einschlägigen Landes- und Hochschulinstitute die 
dringendsten Aufgaben im wesentlichen ausreichend 
bearbeiten können. 

Neben den umfangreichen Arbeiten, die diese 
Anstalten aus eigenen Mitteln erfüllt haben, sind 
auf dem Gebiet der Meeresverschmutzung im Jahr 
1971 zusätzliche Forschungsvorhaben mit Bundes-
mitteln in Höhe von 1,4 Millionen DM finanziert 
worden. Außer dem wurden Untersuchungen des 
Badewassers im gesamten Bereich der deutschen 
Ostseeküste bis jetzt mit 0,3 Millionen DM aus 
Bundesmitteln gefördert. Im gleichen Jahr sind auch 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft Bundesmit-
tel in Höhe von 1,3 Millionen DM für den For-
schungsbereich „Abwässer in Küstennähe" bereit-
gestellt worden. 

Damit sind für die personelle und für die Labor

-

ausstattung schon merkliche Hilfen gegeben wor-
den. Auch die apparative Ausstattung einiger Insti-
tute wird im Rahmen der Meeresforschung mit Bun-
desmitteln noch weiter verbessert. 

Im Umweltprogramm der Bundesregierung sind 
die Maßnahmen und Forschungsaufgaben aufge-
zählt, die in Angriff genommen bzw. fortgesetzt 
werden; die erforderlichen Mittel werden in den 
nächsten Jahren verstärkt. 

Die Bundesregierung beabsichtigt im Rahmen ei-
nes Bundesamtes für Umweltschutz, — für dessen 
Organisation z. Z. vom Bundesbeauftragten für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung ein Vorschlag aus-
gearbeitet wird — den Bereich der Abwassertechno-
logie wesentlich zu erweitern. 

Sie hält es jedoch nicht für erforderlich, vornehm-
lich im Hinblick auf die Ökologie der Küstengewäs-
ser und der Hohen See, ein neues Forschungsinsti-
tut einzurichten. Die Bundesregierung wird viel-
mehr die dafür vorhandenen Institutionen verstärkt 
unterstützen und deren Arbeiten so koordinieren, 
daß den nationalen und internationalen Aspekten 
der Bekämpfung der Meeresverschmutzung Rech-
nung getragen werden kann. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Rohwedder vom 10. Dezem

-

ber 1971 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
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Schmidt (Würgendorf) (SPD) (Drucksache VI/2890 
Frage A 27) : 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bereits ergrif-
fen oder gedenkt sie zu ergreifen, um entsprechend der Emp-
fehlung der Nordatlantischen Versammlung über die Erdölver-
sorgung der europäischen Bündnispartner vorn 28. September 
1971 eine ausreichende Versorgung mit Erdöl sowohl in der 
Bundesrepublik Deutschland selbst wie in Zusammenarbeit mit 
den Partnerländern der Nordatlantischen Versammlung sicher-
zustellen? 

Mit der in der Frage erwähnten Empfehlung der 
Nordatlantischen Versammlung hat sich der Nord-
atlantikrat, an den sie gerichtet ist, bisher nicht 
befaßt. 

Unabhängig davon ist das Problem der Sicherung 
der Mineralölversorgung ein ständiges Thema für 
die Bundesregierung. Sie hat bereits eine Reihe von 
Maßnahmen ergriffen, die in die Richtung der von 
der Versammlung angesprochenen Punkte zielen. 

Ich erwähne: 
1. Mit einem Starthilfeprogramm unterstützt die 

Bundesregierung die deutsche unabhängige 
Gruppe von Mineralölgesellschaften bei der Auf-
suchung eigener Rohölquellen. Mit diesem Pro-
gramm soll auch zu einer Diversifizierung der 
Rohölversorgung der Bundesrepublik beigetra-
gen werden. 

2. In Übereinstimmung mit einer entsprechenden 
OECD-Empfehlung und einer entsprechenden 
Initiative der EWG-Kommission bereitet die 
Bundesregierung eine Verbesserung der Rohöl-
bevorratung vor. Die von der Mineralölwirt-
schaft gehaltenen Vorräte sollen damit auf 
eine Reichdauer von 90 Tagen des Verbrauchs 
gebracht werden. Daneben ist eine Bundes-
reserve von zusätzlich 10 Millionen t beschlos-
sen. Die Arbeiten für die Anlegung dieser 
Reserve laufen. 

3. Im Tankerbereich wird die deutsche Situation mit 
dem Ziel überprüft, Versorgungsrisiken, die sich 
im Transportsektor ergeben könnten, entgegen-
zuwirken. 

4. Im Rahmen der OECD arbeitet 'die Bundesregie-
rung zusammen mit ihren Partnerstaaten an der 
Aufgabe, die Kontinuität und Sicherheit 'der  Erd-
ölversorgung zu verbessern. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Rohwedder vom 10. Dezem-
ber 1971 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Horn (SPD) (Drucksache VI/2890 Frage A 33) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um eine 
Neuregelung zu treffen, damit Handwerksbetriebe von einer be-
stimmten Betriebsgröße an nicht den Grundbeitrag sowohl bei 
der Handwerkskammer als auch bei der Industrie- und Handels-
kammer zahlen müssen? 

Jeder in die Handwerksrolle eingetragene Hand-
werker gehört kraft Gesetzes der Handwerkskam-
mer an und ist nur ihr beitragspflichtig. Beiträge an 
die Industrie- und Handelskammer zahlt er auch 
dann nicht, wenn er wegen der Größe seines Be-
triebes in das Handelsregister eingetragen ist. In 
diesem Falle führt die Handwerkskammer 1/10 des 

von ihr erhobenen Beitrages an die zuständige 
Industrie- und Handelskammer ab. 

Eine Doppelzugehörigkeit zur Handwerkskammer 
und zur Industrie- und Handelskammer ist dagegen 
vom Gesetz vorgesehen für den Fall, daß ein Hand-
werker zusätzlich zu seiner eigentlichen handwerk-
lichen Tätigkeit noch eine weitere wirtschaftliche 
Funktion ausübt, z. B. Waren verkauft, die er nicht 
selbst hergestellt hat. Wegen dieser händlerischen 
Tätigkeit gehört er kraft Gesetzes auch der Indu-
strie- und Handelskammer an. 

Diese Regelung hat zeitweise zu Unzuträglich-
keiten geführt, die durch Empfehlungen der Spitzen-
verbände beider Organisationen an die angeschlos-
senen Kammern inzwischen behoben worden sind. 
Schwierigkeiten sind in den letzten Jahren nicht 
bekanntgeworden. Für die Bundesregierung ist des-
halb kein Anlaß erkennbar, auf eine Änderung der 
gesetzlichen Bestimmungen hinzuwirken. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Rohwedder vom 10. De

-

zember 1971 auf die Mündliche Frage des Abgeord

-

neten Hansen (SPD) (Drucksache VI/2890 Frage A 34) : 
Wann wird die Bundesregierung das Ergebnis der zur Zeit 

unter Einschaltung der Deutschen Revisions- und Treuhand AG 
(Treuarbeit) vorgenommenen Prüfung der Serien- und Absatz-
finanzierung des „Airbus" A 300 B dem Parlament im einzelnen 
bekannt geben? 

Das Bundeskabinett hat zur Behandlung aktueller 
Fragen der Politik im Bereich der Luft- und Raum-
fahrtindustrie ad-hoc einen Kabinettausschuß ein-
gesetzt, der voraussichtlich Mitte Dezember 1971 
beraten und Entscheidungen des Bundeskabinetts 
vorbereiten wird. Die Serien- und Absatzfinanzie-
rung des Airbus A 300 B bilden einen wesentlichen 
Teil des dabei zu erörternden Fragenkomplexes. 
Sobald sich das Bundeskabinett mit den Problemen 
befaßt hat, soll — wie es bisher bereits regel-
mäßig geschehen ist — der Haushaltsausschuß des 
Deutschen Bundestages in umfassender Form über 
den Stand des Vorhabens unterrichtet werden. Dies 
wird voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres 
der Fall sein. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Rohwedder vom 9. Dezem-
ber 1971 auf die Mündlichen Fragen des Abgeord-
neten Dr. Häfele (CDU/CSU) (Drucksache VI/2890 
Fragen A 37 und 38) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, noch in der laufenden Le-
gislaturperiode dem Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf 
über eine Berufsordnung für beratende Ingenieure vorzulegen, 
welche für den beratenden Ingenieur neben dem Ingenieur-
examen besondere Auflagen bezüglich seiner Qualifikation vor-
sieht? 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß nur durch die 
Schaffung einer solchen Berufsordnung eine verantwortungsvolle 
wirtschaftliche Ingenieurplanung in der Bundesrepublik Deutsch-
land gewährleistet und eine unqualifizierte Planung verhindert 
werden kann? 
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Die erste Frage kann ich nur mit „Nein" be-
antworten; die Bundesregierung beabsichtigt keine 
derartige Gesetzesvorlage. Die Bundesregierung —
und damit beantworte ich die zweite Frage — ist 
nicht der Auffassung, daß nur eine solche Berufs-
ordnung für die beratenden Ingenieure „eine ver-
antwortungsvolle wirtschaftliche Ingenieurplanung 
in der Bundesrepublik gewährleistet und eine un-
qualifizierte Planung verhindert". Vielmehr ver-
tritt diese Bundesregierung — wie übrigens auch 
ihre Vorgängerinnen — den Standpunkt, daß für 
den Einsatz aller wirtschaftlichen Kräfte ein ge-
sunder Wettbewerb zu gewährleisten ist. Dem-
gemäß sind staatliche Maßnahmen, welche den 
freien Zugang zu einem Beruf oder Gewerbe und 
deren Ausübung Beschränkungen unterwerfen, nur 
begründet, wenn 

d) der Beruf oder das Gewerbe öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnimmt, oder 

b) die staatlichen Maßnahmen im Interesse der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung — z. B. für 
eine geordnete Rechtspflege oder zum Schutz 
von Leben und Gesundheit — erforderlich sind, 

und wenn außerdem 

c) etwaigen Mißständen nicht mit anderen Mitteln 
— z. B. durch strafgerichtliches Berufsverbot im 
Einzelfall — wirksam begegnet werden kann. 

Die Bundesregierung sieht angesichts dieser 
Grundsätze im Fall der beratenden Ingenieure kei-
nen Grund, eine Berufsordnung zu erlassen. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Schöllhorn vom 10. Dezem-
ber 1971 auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 39) : 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, um welche 
Fragen es sich handelt, in denen bisher keine weitgehend ein-
heitliche Gestaltung der Außenhandelspolitik der EWG erfolgt 
und welche Sektoren der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Tech-
nik sie konkret meint, wenn sie in der schriftlichen Beantwor-
tung einer von mir gestellten Anfrage am 12. November 1971 
(Stenographischer Bericht über die 152. Sitzung am 12. Novem-
ber 1971, S. 8761) erklärt: „Bei den übrigen Fragen der wirt-
schaftlichen Kooperation sowie bei der wissenschaftlichen und 
technologischen Kooperation erfolgt eine so enge und zwin-
gende Koordination bisher nicht. Hierüber informieren sich die 
Mitgliedstaaten ohne besonderes Verfahren."? 

In der Beantwortung Ihrer Frage vom 12. Novem-
ber 1971 wurde ausgeführt, daß sich das für handels-
vertragliche Vereinbarungen vorgesehene enge 
Koordinierungsverfahren auch auf die handelspoli-
tischen Elemente einer Kooperation erstreckt. Zur 
Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, daß es 
sich dabei um die Fragen der Behandlung der Ein-
fuhr von Waren, die aus solchen Kooperationen 
resultieren, z. B. der Zollbehandlung oder einer mög-
lichen Freistellung dieser Einfuhren von mengen-
mäßigen Beschränkungen, handelt. 

Die Bundesregierung ist darüber hinaus bemüht, 
hinsichtlich der für die Kooperation sehr entschei-
denden Exportförderungsmaßnahmen und Kredit-
bedingungen eine engere Koordinierung in der Ge

-

meinschaft zu erreichen. Erst kürzlich hat der 
EG-Ministerrat die zuständige Arbeitsgruppe der 
EG beauftragt, die Möglichkeiten hierfür zu prüfen. 

Bei den übrigen Fragen der wirtschaftlichen Ko-
operation handelt es sich im wesentlichen um 
Absichtserklärungen der Regierungen über die 
Förderung der industriellen und wissenschaftlich

-

technischen Kooperation. Außerdem enthalten die 
Abkommen Bestimmungen, in denen festgelegt 
wird, daß die Bedingungen, unter denen die indu-
strielle Kooperation im einzelnen erfolgen soll, von 
den beteiligten Unternehmen vereinbart werden. 
Über diese Vertragsbestimmungen, die nicht nach 
Artikel 113 EWG-Vertrag der gemeinsamen Han-
delspolitik unterliegen, informieren sich die Mit-
gliedstaaten ohne besonderes Verfahren. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Jungmann (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Fragen A 87 und 88) : 

Ist beabsichtigt, das der Bundesregierung im Mai 1971 über-
gebene Gutachten „Sehvermögen und Kraftverkehr" dem Deut-
schen Bundestag zugänglich zu machen? 

Auf welche Weise soll die Masse der Verkehrsteilnehmer vor 
Verkehrsunfällen geschützt werden, die von den 2 % der Be-
völkerung zwischen 18 und 60 Jahren, von mehr als 500 000 Per

-sonen also, verursacht werden können, von denen Staatssekre-
tär Westphal am 10. März 1971 in der 106. Sitzung (Stenogra-
phischer Bericht S. 6201) sagte, „daß sie so schwere Sehmän-
gel aufweisen, daß eine Teilnahme am Kraftverkehr nicht ver-
antwortet werden kann", die aber über eine Fahrerlaubnis ver

-

fügen? 

Die Veröffentlichung des Gutachtens in der Schrif-
tenreihe des Bundesministers für Verkehr wird zur 
Zeit vorbereitet. Das Gutachten wird damit Anfang 
nächsten Jahres der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen. 

Herr Kollege Westphal hat in der von Ihnen er-
wähnten Fragestunde lediglich von dem Durch-
schnitt der Bevölkerung gesprochen, nicht aber 
von Fahrerlaubnisinhabern. Hier sieht es ganz an-
ders aus. Nach jüngsten wissenschaftlichen Unter-
suchungen nehmen Fahrzeugführer mit einer beid-
äugigen Sehschärfe von weniger als 0,8 äußerst 
selten am Straßenverkehr teil. Im übrigen glaube 
ich, daß wir erst einmal die Auswertung des Gut-
achtens abwarten sollten, um sagen zu können, ob 
und ggf. welche verschärfenden Bestimmungen hin-
sichtlich der Sehtauglichkeit eingeführt werden müs-
sen. Wie hier schon oft gesagt wurde, ist und bleibt 
es das Bestreben der Bundesregierung, die Allge-
meinheit vor ungeeigneten Fahrzeugführern zu 
schützen. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatsekretärs Börner vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage der 
Abgeordneten Frau Griesinger (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Frage A 89) : 
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Wird sich die Bundesregierung entsprechend der Empfehlung 
der Nordatlantischen Versammlung über die Meeresverschmut-
zung durch Ölrückstände vom 28. September 1971 und der 
Empfehlung des Nordatlantikrats vom Juni 1971 über die Öl-
verschmutzung der Meere für die Einberufung einer neuen See-
rechtskonferenz einsetzen, die vor allem wirksamere Vorschrif-
ten für den Transport umweltschädlicher Schiffsladungen aus-
zuarbeiten hätte? 

Die Bundesrepublik war und ist an diesen inter

-

nationalen Bemühungen führend mitbeteiligt. 
Auf der VII. Vollversammlung der IMCO als Welt-

organisation für die Schiffahrt sind im Oktober die-
ses Jahres weitere Verschärfungen des seit 1954 i 
bestehenden Internationalen Übereinkommens zur 
Verhütung der Verschmutzung der See durch Öl 
angenommen worden, darunter die Beschränkung 
der Größe der Laderäume von Tankern. 

Die Vorbereitungen für die von den Mitglied-
staaten der IMCO schon im Jahre 1969 beschlosse-
nen Internationalen Konferenz im Jahre 1973 in 
London sind voll angelaufen. Auf dieser Konferenz 
soll ein Übereinkommen verabschiedet werden, das 

1. möglichst ein vollständiges Ablaßverbot von Öl-
rückständen und Öl/Wassergemischen enthält, 

2. erstmals Regelungen für alle anderen im Schiffs-
betrieb anfallenden wassergefährdenden oder un-
erwünschten Abfälle bringt. 

Zu diesen Abfällen rechnen wassergefährdende 
Rückstände aus dem Betrieb von Chemikalientan-
kern und Massengutschiffen sowie Fäkalien und 
feste Abfälle von Schiffen. 

Zu Beginn des Jahres 1972 soll das im Oktober 
1971 nach mehreren Vorverhandlungen in Oslo fer-
tiggestellte regionale Übereinkommen der Anlieger-
staaten des Nordostatlantik zur Verhütung der Ver-
unreinigung der See durch Industrieabfälle gezeich-
net und danach möglichst schnell in Kraft gesetzt 
werden. 

Auf der Umweltkonferenz der UN, Stockholm, 
Juni 1972, wird das Sachgebiet der Industrieabfälle 
auf weltweiter Basis behandelt werden. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2890 Frage A 92) : 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, welche 
Bundesbahnstrecken im Jahr 1972 und 1973 und unter welchen 
Bedingungen elektrifiziert werden? 

Nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn beab-
sichtigt sie, 1972 und 1973 folgende Strecken zu 
elektrifizieren: 

1. Hamburg Hauptgüterbahnhof — Hamburg-
Eidelstedt 

2. Münster — Rheine 

3. Aalen — Donauwörth 

4. Würzburg — Waigolshausen 

5. Ansbach — Nürnberg  

6. Völklingen 	Saarhölzbach — Trier 

7. Heidelberg — Heilbronn 

8. Trier — Koblenz mit Anschlußstrecken 

9. Jagstfeld — Osterburken 	Würzburg 

10. Osnabrück — Bentheim 

Die Umstellung der genannten Strecken auf die 
elektrische Zugförderungsart erfolgt unter folgenden 
Bedingungen: 

Zu 1.: 

eigene Finanzierung der Deutschen Bundesbahn 

Zu 2. und 10.: 

Finanzierungshilfe durch das Land Nordrhein-
Westfalen im Rahmen eines Elektrifizierungs-
abkommens 

Zu 3., 4. und 5.: 

Verhandlungen wegen Finanzierungshilfe durch 
die Länder Baden-Württemberg und Bayern lau-
fen 

Zu 6. und 8.: 

Finanzierungshilfen mit den Ländern Rheinland-
Pfalz und Saarland vertraglich vereinbart 

Zu 7.: 

Heidelberg — Jagstfeld eigene Finanzierung der 
Deutschen Bundesbahn 

Jagstfeld — Heilbronn Finanzierungshilfe mit 
dem Land Baden-Württemberg vertraglich ver-
einbart 

Zu 9.: 

Finanzierungshilfe mit dem Land Baden-Würt-
temberg vertraglich vereinbart. 

Ob die angegebenen Vorhaben im vorgesehenen 
Umfang realisiert werden können, wird weitgehend 
von der Entwicklung der finanziellen Lage bei der 
Deutschen Bundesbahn abhängig sein. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des' 
Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 93) : 

Wird die Bundesregierung den mehrfachen Appellen von sach-
verständigen Stellen entsprechen und festlegen, daß zur Ver-
minderung des Verletzungsrisikos bei Unfällen bei den Autos 
ktinftig splitterfreies Glas einzubauen ist? 

Dem wird bereits entsprochen. 

§ 40 Abs. 1 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
bestimmt: „Sämtliche Scheiben — ausgenommen 
Spiegel sowie die Abdeckscheiben an Beleuchtungs-
einrichtungen und Instrumenten müssen aus Sicher- 
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heitsglas bestehen. Als Sicherheitsglas gilt Glas 
(oder ein glasähnlicher Stoff), dessen Bruchstücke 
keine ernstlichen Verletzungen verursachen können." 

Nach § 22 a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
müssen Scheiben aus Sicherheitsglas in einer amt-
lich genehmigten Bauart ausgeführt sein. Splitter-
freies Silikatglas steht nicht zur Verfügung. Alle bis-
her bekannten Kunststoffe sind u. a. so wenig kratz-
fest, daß Windschutzscheiben aus solchen Stoffen in 
kurzer Zeit durch die Bewegungen der Scheiben-
wischer undurchsichtig werden würden. 

Die Bundesregierung sieht daher z. Z. keine Mög-
lichkeit, das geltende Recht zu ändern. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 94) : 

Wird die Bundesregierung, wie sie in der Antwort auf meine 
Anfrage vom 7. Mai 1971 in Aussicht gestellt hat, die Ge-
sdiwindigkeit für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die von Inhabern 
des Führerscheins Klasse IV geführt werden dürfen, zum 1. Ja-
nuar 1972 von 20 km/Stunde auf 30 km/Stunde heraufsetzen? 

Die Bundesregierung erarbeitet — wie in der 
Antwort auf Ihre Anfrage vom 7. Mai 1971 ange-
kündigt — zur Zeit einen Entwurf zur Änderung der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, in dem auch 
eine Anhebung der Geschwindigkeitsgrenze für 
Kraftfahrzeuge, die mit dem Führerschein Klasse 4 
geführt werden dürfen, von 20 auf 25 km/h (nicht auf 
30 km/h) vorgesehen ist. 

Der Entwurf wird in den ersten Monaten des 
nächsten Jahres dem Bundesrat zugeleitet werden. 
Diese Regelung wird vor allem im Interesse der 
Landwirtschaft bereits jetzt vorbereitet, obgleich 
ein seit längerem angekündigter entsprechender 
Richtlinienentwurf der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften noch nicht verabschiedet 
ist. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Ravens vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Meister (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen A 106 und 107) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß sog. Wohnungsbaugesell-
schaften sich nach einiger Zeit auflösen, ohne ihren Gewähr-
leistungsverpflichtungen gegenüber den Bauherren nachgekom-
men zu sein, und daß dieselben Gesellschafter bzw. Firmen-
inhaber neue Gesellschaften bzw. Firmen mit demselben Zweck 
gründen können? 

Wel che gesetzlichen Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
um derartig offenkundige Manipulationen zu verhindern? 

Die Bundesregierung weiß von Wohnungsbauge-
sellschaften, über deren Vermögen das Konkurs-
oder Vergleichsverfahren eröffnet worden ist. Ihr 

sind jedoch keine Wohnungsbaugesellschaften be-
kannt, die sich freiwillig aufgelöst haben, um ihre 
Gewährleistungspflichten nicht zu erfüllen. Es trifft 
zu, daß die Gesellschafter einer solchen Gesellschaft 
nach dem geltenden Recht eine neue Gesellschaft 
mit demselben Geschäftszweck gründen könnten. 

Im Handelsgesetzbuch, im GmbH-Gesetz und im 
Aktiengesetz gibt es Vorschriften, die die Gläubi-
ger liquidierender Gesellschaften schützen. 

Darüber hinaus liegen dem Deutschen Bundestag 
zwei Initiativen zur Änderung der Gewerbeordnung 
vor (Drucksache 2327 und 2588). Nach diesen Initia-
tiven und einem Ergänzungsvorschlag der  Frak-
tionen der SPD und FDP sollen alle Unternehmen, 
die Bauherren betreuen oder eigene Bauvorhaben 
mit Mitteln von Erwerbern oder Mietern durchfüh-
ren, in Zukunft eine Gewerbeerlaubnis brauchen. 
Bei der Erteilung der Gewerbeerlaubnis wird auch 
die Zuverlässigkeit der Antragsteller geprüft. Ha-
ben sie sich ihren früheren Gewährleistungspflich-
ten entzogen, würde die Gewerbeerlaubnis nicht 
erteilt. 

Für bereits bestehende Unternehmen dieser Art 
ist in den Initiativen eine Meldepflicht und eine Be-
stätigung durch die Gewerbeaufsichtsbehörden vor-
gesehen. Bei der Bestätigung wird nachgeprüft wer-
den, ob ein Grund zur Rücknahme der Gewerbeer-
laubnis besteht. 

Weitere Schutzvorschriften sind voraussichtlich 
nicht erforderlich. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 9. Dezember 1971 auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Geldner (FDP) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 110) : 

Welche Rolle spielt die Bildungspolitik im ländlichen Raum in 
der bildungspolitischen Gesamtkonzeption des Bundes und der 
Länder, und in welcher Weise gedenkt die Bundesregierung mit 
eigenen konkreten Vorschlägen auf die Verwirklichung des 
Prinzips der Chancengleichheit zwischen Stadt und Land auf 
diesem Gebiet hinzuwirken? 

Das Bildungsgefälle Stadt/Land ist eines der 
ersten Probleme ungleicher Bildungschancen. Der 
wichtigste Beitrag zur Einebnung dieser Unter-
schiede ist nach Auffassung der Bundesregierung die 
Einführung von Gesamtschulen. 

Bund und Länder fördern in allen Bereichen des 
Bildungswesens Modellversuche in ländlichen Ge-
bieten. 

Diese Modellversuche beziehen sich im wesent-
lichen auf den Ausbau des Elementarbereiches (Kin-
dergärten, Vorschulklassen), die Einrichtung von 
Orientierungsstufen, die Errichtung von Gesamt-
schulen und Ganztagsschulen, die Verbesserung der 
beruflichen Bildung und die Eingliederung Körper-
behinderter. Darüber hinaus ist geplant, Modellver-
suche mit überbetrieblichen Ausbildungsstätten un-
ter besonderer Berücksichtigung der strukturschwa-
chen Gebiete in ländlichen Räumen durchzuführen. 
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Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 9. Dezember 1971 auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Probst (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2890 Fragen A 113 und 114) : 

Treffen die Meldungen der Westfälischen Rundschau vom 
25. November 1971 zu, daß im Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft Pläne erwogen werden, von Akademikern nach 
erfolgreichem Studienabschluß durch gesonderte Abgaben zur 
Einkommensteuer zusätzliche Mittel für die Finanzierung des 
Bildungswesens zu erhalten? 

Wie vereinbart sich die Forderung des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Dr. Klaus von Dohnanyi nach einer Zusatzsteuer 
für Akademiker mit den Plänen der Bundesregierung, den Aka-
demikernachwuchs zu fördern? 

In der Fragestunde des Deutschen Bundestages 
am 9. 12. 1971 habe ich eine Frage des Kollegen 
Pfeiffer in der gleichen Angelegenheit beantwortet. 
Ich erlaube mir, auf den Stenographischen Bericht 
vom 9. Dezember 1971 (157. Sitzung), Seite 9044 B, 
hinzuweisen. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Geßner (SPD) (Drucksache VI/2890 
Fragen A 128 und 129) : 

Besteht die begründete Aussicht, daß durch die Verträge mit 
der Volksrepublik Polen und der UdSSR das Schicksal vermiß-
ter deutscher Soldaten des zweiten Weltkriegs in stärkerem 
Maße aufgeklärt werden wird, als dies in der Vergangenheit 
möglich war? 

Ist zu erwarten, daß als Folge der beiden Verträge die Suche 
nach deutschen Soldatengräbern in Polen und in der UdSSR 
erleichtert werden wird? 

Wie der Herr Bundesinnenminister diesem Hohen 
Hause in seinem Bericht vom 23. Juni 1971 (Druck-
sache VI/2395) zuletzt mitgeteilt hat, hat sich eine 
erfolgreiche Arbeit des Suchdienstes des Deutschen 
Roten Kreuzes ergeben, der seit vielen Jahren Ver-
mißtenschicksale in Zusammenarbeit mit dem Pol-
nischen Roten Kreuz und der Allianz der Gesell-
schaften des Roten Kreuzes und des Roten Halb-
monds der UdSSR klärt. 

Diese Zusammenarbeit ist nach Mitteilung des 
Deutschen Roten Kreuzes bereits vor Unterzeich-
nung des deutsch-sowjetischen und des deutsch-
polnischen Vertrages gut gewesen. 

Das Deutsche Rote Kreuz unterhält bereits Be-
ziehungen zu dem sowjetischen und dem polnischen 
Roten Kreuz, die die Anfragen nach deutschen 
Kriegsgräbern regelmäßig beantworten. Hierbei be-
steht jedoch die Schwierigkeit, daß weder in der 
UdSSR noch in Polen ausreichende Unterlagen über 
die deutschen Soldatengräber vorhanden sind. Fer-
ner muß angenommen werden, daß die Gräber nach 
30 Jahren zu einem großen Teil nicht mehr bestehen 
und nicht mehr aufgefunden werden können. Die 
Lösung dieser wegen der früheren Ereignisse auch 
psychologisch schwierigen Frage wird schließlich 
auch dadurch erschwert, daß weder in der UdSSR 
noch in Polen für die eigenen Kriegstoten Friedhöfe 
in der bei uns gebräuchlichen Form angelegt werden. 

Obwohl also die Möglichkeiten begrenzt erschei-
nen, wird die Bundesregierung in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Roten Kreuz und anderen Orga-
nisationen weiterhin bemüht bleiben, zu Absprachen 
über die Lösung dieses humanitären Problems zu 
kommen. Wir hoffen, daß als Folge der Ostverträge 
auch diese Bemühungen erleichtert werden. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
9. Dezember 1971 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Riedel (Frankfurt) (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Fragen A 130 und 131): 

Befindet sich die Bundesregierung in Übereinstimmung mit 
der von der Europäischen Runde in ihrer Kehler Entschließung 
vom 14. November 1971 ausgedrückten Forderung, zur anvisier-
ten Europäischen Sicherheitskonferenz gehöre, daß sie „frie-
densvertragliche Regelungen nicht zu ersetzen versucht, viel-
mehr Vorschläge zur Wiedergutmachung geschehenen Unrechts 
und zur Wiederherstellung der durch Annexionen gestörten 
Ordnung macht"? 

Macht sich die Bundesregierung das Anliegen der gleichen 
Entschließung zu eigen, daß „auf der Konferenz keine Organe 
oder Institutionen, vorübergehender oder permanenter Art, 
geschaffen werden, die die bestehenden Einrichtungen der Euro-
päischen Gemeinschaften in ihrer Wirksamkeit aushöhlen und 
den Prozeß der politischen Einigung Europas in Freiheit hin-
dern"? 

Eine Konferenz für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSE) wird, wie ihr Name sagt, 
Sachfragen der Sicherheit und der Zusammenarbeit 
in Europa zu behandeln haben. Friedensvertragliche 
Regelungen, Fragen der Wiedergutmachung und 
Grenzregelungen werden nicht zu ihren Aufgaben 
gehören. Die Bundesregierung sieht keinen Wider-
spruch zwischen ihrer auf einen modus vivendi ge-
richteten Politik und den Aufgaben einer Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 

Es ist die übereinstimmende Auffassung aller Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, daß 
eine Verbesserung der gesamteuropäischen Zusam-
menarbeit keine Hemmung in der Entwicklung der 
Gemeinschaft bedeuten kann. Dieser Grundsatz gilt 
selbstverständlich auch für die Frage eines etwa von 
einer KSE zu schaffenden Organs. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch von 
10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des Ab. 
geordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 135) : 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht von Schwedens Mini 
sterpräsident Olov Palme, die er vor dem Münchener Presse 
club geäußert hat: „Ich sehe in einer ,Finnlandisierung' West 
europas nichts Schlechtes", und müßte eine „Finnlandisierung" 
für die Bundesrepublik Deutschland nicht eine Isolierung vo 
ihren Verbündeten, eine Einschränkung ihrer Souveränität un 
eine Abhängigkeit von der Sowjetunion sowohl bei ihren pol: 
tischen wie wirtschaftlichen Entscheidungen bedeuten? 

Die Äußerung, die der schwedische Ministerpräsi 
dent am 26. November vor dem Presseclub in Mün

-

chen gemacht hat, ist in dieser Frage nicht korrek 
zitiert. 
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Nach einer dem Auswärtigen Amt vorliegenden 
Tonbandniederschrift äußerte Ministerpräsident 
Palme auf die Frage eines Journalisten, ob ein Rück-
zug der amerikanischen Streitkräfte nicht zur Finn-
landisierung Westeuropas führen würde: 

Finnland sei ein gutes Land; es sei Schwedens 
nächster Nachbar. Die Wirtschaft sei vorwärts ge-
gangen. Es sei für ihn ein bißchen schwierig, von 
einer Finnlandisierung als von etwas Schlechtem zu 
sprechen. 

Es ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich dar-
auf zu verweisen, daß es sich in dem zitierten Be-
griff Finnlandisierung nicht um ein Wort  des  schwe-
dischen Ministerpräsidenten handelt, sondern von 
einem deutschen Politiker in polemischer Weise in 
die politische Diskussion eingeführt worden ist. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch 
vom 10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Franz (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 136) : 

Hält die Bundesregierung es für korrekt und politisch ver-
tretbar, daß der Beobachter Taiwans bei der Eröffnungssitzung 
der GATT-Jahrestagung in Genf auf allgemeinen Beschluß ohne 
Abstimmung von der Konferenz ausgeschlossen worden ist, und 
wie beurteilt die Bundesregierung diesen Vorgang? 

Zunächst möchte die Bundesregierung darauf hin-
weisen, daß es sich nicht um einen Beobachter Tai-
wans beim GATT gehandelt hat. Vielmehr ging es 
um den Beobachter für China, der bisher von der 
Regierung Taiwans gestellt worden war. Die Regie-
rung in Taiwan steht bekanntlich auf dem Stand-
punkt, ganz China zu vertreten. 

Die Entschließung 2578 der XXVI. UN-Vollver-
sammlung, durch die die Volksrepublik China als die 
rechtmäßige Vertreterin Chinas in den Vereinten 
Nationen erklärt wurde und gleichzeitig die Delega-
tion aus Taipeh von den Vereinten Nationen ausge-
schlossen wurde, hat zwar keine unmittelbar recht-
liche Wirkung für die Zugehörigkeit zum GATT. 
Die rechtlich selbständigen internationalen Gremien 
haben vielmehr selbst über die Frage ihres Mit-
glieder- und Zugehörigkeitskreises zu befinden. Da 
jedoch ein Zusammenhang zwischen dem GATT und 
den Vereinten Nationen besteht, erschien eine Be-
handlung im Sinne der Resolution 2578 der UN-
Vollversammlung auch im GATT angebracht, zumal 
ein Beschluß der Vertragsparteien des GATT aus 
dem Jahre 1965 vorlag, in derartigen politischen 
Fragen den Entschließungen der Vereinten Natio-
nen zu folgen. 

Es ist daher in rechtlicher wie politischer Hinsicht 
verständlich, daß Taiwan auf Initiative des Vorsit-
zenden das Recht verlor, den Beobachtersitz Chinas 
bei den Tagungen der Vertragsparteien einzuneh-
men. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
9. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Wagner (Trier) (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Frage A 139) : 

Hat die Bundesregierung gegenüber dem polnischen Wunsch 
nach einer Revision deutscher Schulbücher darauf hingewiesen, 
daß auch die polnischen Schulbücher daraufhin überprüft wer-
den müßten, ob sie der historischen Wahrheit entsprechen und 
ob sie einen Beitrag zur Verständigung der beiden Völker 
leisten? 

Ein Überprüfungsverfahren für Schulbücher be-
steht grundsätzlich aus einer gegenseitigen und ge-
meinsamen Prüfung der Schulbücher beider Länder. 
Darüber hat die Bundesregierung auch gegenüber 
Polen keinen Zweifel gelassen. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
10. Dezember 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage A 141) : 

Hält die Bundesregierung den Besuch einer sowjetischen Dele-
gation auf dem DKP-Parteitag unter Führung des Politbüro-
mitgliedes J. A. Pelsche im Hinblick auf ihre Bemühungen um 
eine Neugestaltung der Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland zur Sowjetunion für nützlich? 

Es handelt sich um einen Besuch, der ausschließ-
lich auf der Ebene der kommunistischen Parteien 
stattfand, nicht auf staatlicher Ebene. Er war somit 
gar nicht darauf angelegt, einen Nutzen für die 
staatlichen Beziehungen beider Länder zu erzielen. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
9. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Rollmann (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 1 und 2) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Sendungen der 
Deutschen Welle in russischer, tschechischer, slowakischer und 
bulgarischer Sprache nach wie vor ständig gestört werden? 

Hat die Bundesregierung (wenn ja: wann) bei den dafür 
verantwortlichen Regierungen, vor allem bei der Regierung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, gegen die Störun-
gen Protest erhoben und deren Beendigung verlangt, bzw. auf 
welche andere Weise hat die Bundesregierung versucht, eine 
Einstellung der Störungen zu erreichen? 

Die von Ihnen gemachten Angaben über Störun-
gen bestimmter Sendungen der Deutschen Welle in 
der Sowjetunion und anderen osteuropäischen Län-
dern sind der Bundesregierung bekannt. Die Bun-
desregierung hat diese Angelegenheit bisher ge-
genüber den Regierungen der betroffenen Staaten 
nicht aufgegriffen. 

Über die Beurteilung der Tätigkeit von Radio-
sendern wie z. B. der Deutschen Welle bestehen in 
Ost und West nach wie vor grundsätzliche Mei-
nungsverschiedenheiten. Eine Einigung in diesem 
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Bereich wird sich nur langfristig erreichen lassen. 
Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß es zur 
Zeit wenig erfolgversprechend wäre, diese im 
Grundsätzlichen umstrittene Frage auf bilateraler 
Regierungsebene zu behandeln, zumal, solange die 
von ihr angestrebte Normalisierung der Beziehun-
gen mit der Sowjetunion und anderen osteuro-
päischen Staaten nicht weiter vorangeschritten ist. 

Im übrigen hat die Bundesregierung nie einen 
Zweifel daran gelassen, daß sie sich für eine Lö-
sung dieser Frage im Sinne eines allseitig freien 
und ungestörten Informationsbezuges einsetzt, wie 
er in der Bundesrepublik Deutschland seit jeher 
praktiziert wird. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
9. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Höcherl (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 3 und 4) : 

Teilt die Bundesregierung die Meinung des dänischen Mini-
sterpräsidenten Krag, der alle Bemühungen um eine politische 
Einigung Europas als eine „Utopie" bezeichnet hat und in der 
Westeuropäischen Union eine völlig überflüssige Institution 
sieht? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung Krags, daß die 
EWG in erster Linie ein Forum für wirtschaftliche Beschlüsse 
sei und Sicherheits- bzw. außenpolitische Fragen nicht den Kom-
petenzen der Gemeinschaft zuwachsen sollen? 

Die Fragen beziehen sich offenbar auf die Presse-
konferenz des dänischen Ministerpräsidenten vom 
16. November 1971 in Bonn. Die angezogenen Äuße-
rungen sind jedoch laut Stenogramm der Presse-
konferenz teils so wörtlich nicht gefallen, teils er-
scheinen sie in den Fragen aus ihrem Zusammen-
hang herausgelöst. 

Zu unserer Einschätzung der dänischen Haltung 
gegenüber der politischen Zielsetzung der Gemein-
schaft im Zusammenhang mit den Ausführungen 
Herrn Krags in Bonn darf ich auf meine Beantwor-
tung der Frage des Abgeordneten Reddemann 
(Drucksache VI/2861, Frage 99) verweisen. 

Ich möchte hier lediglich noch einmal feststellen: 
Zwar ist zur Zeit die EWG in erster Linie ein Fo-
rum für wirtschaftliche Beschlüsse. Seitens Däne-
marks ist jedoch die politische Zielsetzung der Ge-
meinschaftsverträge, der die Bundesregierung stets 
hervorragende Bedeutung beigemessen hat, bei den 
Verhandlungen akzeptiert worden. Auch mit der 
politischen Zusammenarbeit der Gemeinschaftsstaa-
ten hat sich Dänemark von Anfang an einverstan-
den erklärt. Es hat an den Arbeiten gemäß Luxem-
burger Bericht (Meinungsaustausch auf Minister-
ebene) auch aktiv teilgenommen. 

Was eine engere verteidigungspolitische Zusam-
menarbeit der westeuropäischen Staaten angeht, so 
ist diese Frage bekanntlich auch unter den Gemein-
schaftsstaaten noch offen. 

Wenn Ministerpräsident Krag sich skeptisch ge-
genüber der WEU äußerte und feststellte, daß sein 
Land die Mitgliedschaft in dieser Organisation nicht 

anstrebe, so ist es nicht Sache der Bundesregierung, 
über eine derartige dänische Äußerung zu befinden. 
Die Bundesrepublik Deutschland selbst ist ja Mit-
glied der WEU und hält nach wie vor an den Ziel-
setzungen des WEU-Vertrages fest. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
9. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2890 Fragen B 5 und 6) : 

Ist die Bundesregierung bereit, sich an der Errichtung eines 
Beobachtungsnetzes im Rahmen der EWG für Wasser-, Luft- 
und Bodenverschmutzung auf der Grundlage der bereits bestehen-
den einzelstaatlidien Einrichtungen und der Schaffung einer ge-
meinsamen Zentralstelle für die Auswertung der Beobachtungs-
ergebnisse zu beteiligen? 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, welche 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft außer denen der zur 
Begrenzung der Emission von Kohlenmonoxyd und Kohlen-
wasserstoffen aus Ottomotoren sie gemäß den Interessen des 
grenzüberschreitenden Verkehrs mit der EWG abgestimmt hat, 
bzw. ob Verhandlungen zur Harmonisierung der Gesetzgebung 
eingeleitet sind entsprechend der Zielsetzung des vom Bundes-
innenministerium veröffentlichten Umweltprogramms? 

Die Erste Mitteilung der Kommission über die Po-
litik der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes enthält unter anderem den Vorschlag, ein 
Beobachtungsnetz auf Gemeinschaftsebene zu schaf-
fen und eine gemeinsame Zentralstelle für die Aus-
wertung der Beobachtungsergebnisse einzurichten. 
Diese Erste Mitteilung ist zur Zeit Gegenstand von 
Konsultationen zwischen Angehörigen der Kommis-
sion und den zuständigen Verwaltungen der Mit-
gliedstaaten. 

Die Bundesregierung hält die Schaffung eines ge-
meinschaftsweiten Beobachtungsnetzes für Wasser-, 
Luft- und Bodenverschmutzung durch Verknüpfung 
der bestehenden einzelstaatlichen Einrichtungen, die 
Entwicklung einheitlicher Meß- und Auswertungs-
methoden und die zentrale Auswertung der Be-
obachtungsergebnisse für notwendig und unterstützt 
alle dahin gehenden Bemühungen. 

Die Bundesregierung hat die Kommission über 
alle in Betracht kommenden Maßnahmen zur Luft-
reinhaltung gemäß den bestehenden Regelungen 
unterrichtet. Sie wird auch in Zukunft bei allen Maß-
nahmen die vorgesehene Beteiligung der Kommis-
sion veranlassen. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vorn 
9. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Müller-Emmert (SPD) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 7 und 8) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um der 
Betriebssport in den obersten Bundesbehörden stärker als bis 
her zu fördern? 

Ist die Bundesregierung bereit, die zur Intensivierung de! 
Betriebssports in den obersten Bundesbehörden erforderlicher 
Förderungsmittel — insbesondere für die Ausstattung von Sport

-

stätten und den Einsatz von Übungsleitern — im Haushalts

-

jahr 1972 bereitzustellen? 
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Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß dem Be-
triebssport eine wachsende Bedeutung beizumessen 
ist. Sie hat dies auch in ihrem Sportbericht vom 
28. August 1970 (Drucksache VI/ 1122) deutlich zum 
Ausdruck gebracht. 

Eine unmittelbare Förderung aus Bundesmitteln 
ist jedoch nach der derzeitigen Fassung der Haus-
haltstechnischen Richtlinien des Bundes (HRB Ziff. 26 
pers) nicht zulässig. Demzufolge sind von der Bun-
desregierung im Haushaltsentwurf 1972 keine Mittel 
zur Förderung des Betriebssports im Bereich des 
Bundes ausgebracht worden. Ich habe beim Herrn 
Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen ange-
regt zu prüfen, ob und inwieweit eine Änderung 
dieser Richtlinien möglich ist. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
9. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Geldner (FDP) (Drucksache VI/2890 
Frage B 9) : 

In welchem Maße ist die Luftfahrt an der Luftverunreinigung 
und Lärmbelästigung in unserem Land beteiligt, und in wel-
cher Form werden die Fluggesellschaften nach dem sogenannten 
Verursacherprinzip jetzt oder in Zukunft zu den Kosten der 
Beseitigung dieser Schäden herangezogen? 

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Un-
tersuchungen darüber vor, in welchem Maße die 
Luftfahrt an der Luftverunreinigung und Lärmbelä-
stigung in unserem Lande beteiligt ist. Ihr sind 
aber in- und ausländische Untersuchungen be-
kannt, die eine Beurteilung der Verhältnisse in den 
Grundzügen erlauben. Danach liegt der Beitrag 
der Luftfahrt zur Gesamtverschmutzung in unse-
rem Lande unter 1 %. Auch in unmittelbarer Nähe 
stark frequentierter Flughäfen ist nach Messungen 
in den USA das Kraftfahrzeug mehr als doppelt so 
stark an der Luftverschmutzung beteiligt wie das 
Flugzeug. Ein etwas anderes Bild bietet sich beim 
Lärm: In der Umgebung von Flugplätzen steht grund-
sätzlich die Belastung durch Fluglärm vor allen an-
deren Lärmquellen mit Abstand an erster Stelle. 
Aber auch in flugplatzfernen Gebieten können ins-
besondere durch militärische Tief- und Überschall-
flüge ganz erhebliche Lärmbelastungen eintreten. 
Die Bundesregierung ist im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten bemüht, durch Vergabe von For-
schungsaufträgen größere Klarheit über Art und 
Umfang der luftfahrtbedingten Immissionen zu ge-
winnen. 

Sind durch Luftfahrzeuge und ihre Immissionen 
Schäden entstanden, so können die Gesellschaften, 
die Halter der schädigenden Luftfahrzeuge sind, im 
Rahmen der allgemeinen zivilrechtlichen und der 
luftfahrtrechtlichen Haftungsvorschriften von dem 
Geschädigten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen werden. 

Das Gesetz zum Schutz gegen Flugzeuglärm vom 
30. März 1971 (BGBl. I S. 282) gewährt den durch 
luftfahrtbedingte Immissionen Geschädigten keine 
Ansprüche gegen Fluggesellschaften. Die An

-

sprüche auf Entschädigung und auf Erstattung von 
Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnah-
men, die nach dem Fluglärmgesetz Grundstücks-
eigentümern unter bestimmten Voraussetzungen 
zustehen, richten sich gegen Flugplatzhalter. Ob, 
in welcher Weise und in welchem Umfange die in 
Anspruch genommenen Flugplatzhalter die Flug-
gesellschaften zur Kostentragung heranziehen, ist 
im Gesetz nicht geregelt. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
9. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Gnädinger (SPD) (Drucksache VI/2890 
Fragen B 10 und 11) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung Zeitungsmeldungen, daß 
der Bodensee, der schon heute als Trinkwasserspeicher für über 
2 Millionen Menschen dient, weit stärker verschmutzt ist, als 
dies angenommen wurde, und daß selbst krebserregende Stoffe 
im Bodenseewasser festgestellt werden konnten? 

Trifft es zu, daß der Bodensee im Gegensatz zu anderen 
Trinkwasserspeichern kein Wasserschutzgebiet ist, und plant 
die Bundesregierung besondere Maßnahmen, um diese vorrangige 
Funktion des Sees besser zu schützen? 

Zeitungsmeldungen dieser Art sind irreführend. 
Der Bodensee ist, wie andere Alpenrandseen auch, 
in der Phase einer deutlichen erkennbaren Eutro-
phierung, hervorgerufen durch Stoffe, die  in den 
Abwässern enthalten sind. Das hat die Anlieger-
staaten zu erheblichen Anstregungen um die Rein-
haltung des Sees veranlaßt. Der Bodensee ist seit 
langem eines der am besten untersuchten Gewäs-
ser. Seine Wasserqualität und seine limnologische 
Entwicklung werden durch in- und ausländische 
Institute im Rahmen international vereinbarter Pro-
gramme laufend überwacht; der Umfang und die 
wesentlichen Ursachen der Verschmutzung des 
Bodensees sind bekannt. Die Regierungen der in der 
internationalen Gewässerschutzkommission für den 
Bodensee zusammengeschlossenen Anliegerstaaten 
erkennen die schwierige Situation und bemühen sich 
seit Jahren nach Kräften, entsprechende Abhilfe-
maßnahmen zu treffen. 

Krebserregende Stoffe sind in der Umwelt viel-
fach nachzuweisen, seit es Methoden gibt, die emp-
findlich genug sind. Die diesbezüglichen Konzentra-
tionen im Wasser des Bodensees sind nicht höher 
als in anderen vergleichbaren Gewässern auch, 
selbst nicht höher als in manchen Grundwässern. Ob 
die im Bodensee festgestellten Stoffe dieser Art auf 
Abschwemmungen oder auf Ausscheidungen der im 
Wasser wachsenden Algen zurückzuführen sind, ist 
noch nicht geklärt. 

Es trifft zu, daß der Bodensee kein Wasserschutz-
gebiet ist. Er ist übrigens auch kein arg umgrenz

-

barer Trinkwasserspeicher im üblichen Sinn. Das 
Wassereinzugsgebiet des Bodensees reicht von den 
Hochalpen bis Stein am Rhein, es umfaßt 11 000 km 2 

 mit rund 1,3 Mio. Einwohnern und liegt überdies 
zum großen Teil auf ausländischem Gebiet. Das 
Innenministerium Baden-Württemberg hat mitge-
teilt, daß es unter diesen Umständen nicht in Be-
tracht kommen kann, dieses Gebiet als Wasser- 
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schutzgebiet festzusetzen. Dem Schutz des Boden-
sees vor Verunreinigung wird einerseits durch lan-
desplanerische, insbesondere aber durch hohe An-
forderungen an die Gewässerschutzmaßnahmen 
Rechnung getragen. Diese sind in den von der 
Internationalen Gewässerschutzkommission be-
schlossenen Richtlinien festgelegt, die einheitliche 
Vorschriften für den Bau von Kläranlagen und 
strenge Bestimmungen hinsichtlich der Reinigung 
kommunaler und industrieller Abwässer im Ein-
zugsgebiet des Bodensees enthalten. Eine nachhal-
tige Sanierung des Bodensees kann nur gelingen, 
wenn die kommunalen Abwässer nicht nur voll-
biologisch gereinigt, sondern darüber hinaus auch 
in „dritten Reinigungsstufen" zur Beseitigung vor 
allem der Phosphate behandelt werden. Diese Maß-
nahme ist besonders wichtig, weil dadurch die 
Eutrophierung, d. h. die Überdüngung des Sees mit 
Pflanzennährstoffen aufgehalten und der See in 
einem befriedigenden Zustand erhalten werden 
kann. Die Bundesregierung beabsichtigt, diese Maß-
nahme im Hinblick auf die überregionale und inter-
nationale Bedeutung des Bodensees schon im Jahr 
1972 tatkräftig mit Bundeszuschüssen zu fördern. 
Sie hat nicht zuletzt deshalb ein Sonderprogramm 
zur Sanierung von Rhein und Bodensee vorgelegt, 
das Mittel für den Bau und Fertigstellung der not-
wendigen Kläranlagen bereitstellen soll. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 8. Dezember 
1971 auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten 
Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) (Drucksache VI/2890 
Frage B 12) : 

Wann beabsichtigt die Bundesregierung, die seit Monaten 
wiederholt, zuletzt in der Antwort auf die Kleine Anfrage 
der CDU/CSU-Fraktion zum politischen Radikalismus am 
17. September 1971 (Drucksache VI/2576), angekündigte Ver-
öffentlichung der Berichte des Bundesamts für Verfassungsschutz 
über den politischen Radikalismus in den Jahren 1969/70 vor-
zunehmen? 

Der Bericht über die Erkenntnisse der Verfas-
sungsschutzbehörden „Verfassungsschutz 1969/1970" 
wird in der nächsten Woche der Öffentlichkeit über-
geben werden. 

Anlage 35 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Rohwedder vom 9. Dezem-
ber 1971 auf die Schriftliche Frage des Abgeord-
neten Dr. Jobst (CDU/CSU) (Drucksache VI/2890 
Frage B 13) : 

Ist die Bundesregierung nunmehr bereit, zur Sicherung der 
Rohstoffversorgung der Wirtschaft für die Aufsuchung von in-
ländischen Bodenschätzen (z. B. Flußspat) Finanzmittel zur Ver-
fügung zu stellen, wie es auch in mehreren Denkschriften ge-
fordert wird? 

Zur Förderungswürdigkeit der Aufsuchung von 
inländischen Bodenschätzen habe ich Ihnen gegen-
über am 31. März 1971 Stellung genommen (steno-
grafisches Protokoll des Deutschen Bundestage 

VI. Wahlperiode —, 114. Sitzung, Seite 6706; An-
lage 45). 

Ich habe es damals als offen bezeichnet, ob bereits 
im Jahre 1972 für die Förderung der Aufsuchung 
von Bodenschätzen in der Bundesrepublik Deutsch-
land haushaltswirksame Leistungen erbracht wer-
den können. 

Bei den Beratungen über die Fortschreibung der 
mittelfristigen Finanzplanung im Jahre 1971 mußte 
wegen der angespannten Haushaltslage davon ab-
gesehen werden, dieses Programm zu berücksich-
tigen. Wenn die Haushaltslage es gestattet, wird 
das etatreife Programm im Jahre 1972 in konkrete 
Überlegungen bei der Fortschreibung der mittel-
fristigen Finanzplanung einbezogen werden. 

Anlage 36 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 7. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Dr. Häfele (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Fragen B 14 und 15) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Proviantamtsge-
bäude in Donaueschingen, das im Besitz der französischen Streit-
kräfte ist, von diesen aber kaum genutzt wird, seit Jahren 
einen der häßlichsten Schandflecke der ganzen Gegend dar-
stellt? 

Wann ist die Bundesregierung bereit, hier für Abhilfe zu 
sorgen, am besten durch Abbruch, mindestens aber durch Neu-
anstrich? 

Die örtlich zuständige Oberfinanzdirektion Frei-
burg bemüht sich schon seit geraumer Zeit bei den 
französischen Dienststellen zu erreichen, daß diese 
den unschönen Tarnanstrich an dem Getreidespei-
cher des ehem. Verpflegungsamtes Donaueschingen 
durch eine etwas freundlichere Farbe ersetzen. Die 
französischen Streitkräfte haben sich bisher gewei-
gert, diese Maßnahme durchzuführen, obwohl sie 
nach Auffassung des Bundes gem. Art. 63 (4) (d) (i) 
des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 
hierzu verpflichtet wären. 

Das ehem. Heeresverpflegungsamt Donaueschin-
gen mit etwa 8 Gebäuden, Freiflächen und Gleis-
anschluß dient den französischen Streitkräften als 
Verpflegungslager für den gesamten Südbereich 
und kann auf keinen Fall aufgegeben werden. Auch 
der ehem. Getreidespeicher ist im 1. und 2. Stock-
werk voll belegt, lediglich der darüber liegende 
Siloraum ist z. Z. nicht genutzt. Ein Abriß des Ge-
bäudes kann deshalb nicht in Erwägung gezogen 
werden. 

Die im Bundeshaushalt beim entsprechenden Titel 
des Einzelplans 35 zur Verfügung stehenden Mittel 
sind so knapp bemessen, daß sie kaum ausreichen, 
die dringensten Maßnahmen für die innere und 
äußere Sicherheit von Schießständen sowie Muni-
tions- und Treibstofflagern durchzuführen. Schon 
aus diesem Grund ist es — abgesehen von der prä-
judiziellen Wirkung — nicht möglich, die Kosten 
für „Schönheitsreparaturen" auf den Bundeshaus-
halt zu übernehmen. 
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Ich bin aber gern bereit, die Angelegenheit von 
hier aus über die Verbindungsstelle bei der fran-
zösischen Botschaft an den Oberkommandierenden 
der französischen Streitkräfte in Deutschland heran-
zutragen, und werde Sie zu gegebener Zeit von der 
Stellungnahme der Streitkräfte unterrichten. 

Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 7. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Brandt (Grolsheim) (SPD) (Druck-
sache 2890 Fragen B 16 und 17) : 

Ist die Bundesregierung bereit, der Stadt Bingen dabei be-
hilflich zu sein, eines der landschaftlich reizvollsten Grund-
stücke am Mittelrhein — das Rhein-Nahe-Eck — freizumachen, 
das zur Zeit noch von einer US-Transporteinheit benutzt wird, 
damit dort das vorgesehene Altenzentrum errichtet werden kann? 

Mit welchen finanziellen Belastungen muß die Stadt Bingen 
für die Freimachung rechnen, und ist die Bundesregierung be-
reit, alles zu tun, um die finanziellen Belastungen für die 
Stadt Bingen so gering wie möglich zu halten, gegebenenfalls 
ganz auszuschließen? 

Die Bundesregierung ist zwar grundsätzlich be-
reit, der Stadt Bingen bei der von ihr angestrebten 
Freigabe des Rhein-Nahe-Ecks behilflich zu sein; 
eine wesentliche finanzielle Beteiligung an den Ver-
legungskosten ist dem Bund jedoch zur Zeit wegen 
der angespannten Haushaltslage nicht möglich. 

Die Kosten für die von den US-Streitkräften ge-
forderten Ersatzanlagen belaufen sich nach über-
schläglicher Ermittlung der Finanzbauverwaltung auf 
rd. 9 Millionen DM. Wie bereits oben ausgeführt, ist 
der Bund wegen der angespannten Haushaltssitua-
tion zur Zeit nicht zu einem wesentlichen Beitrag 
zu diesen Verlegungskosten imstande. Denn wie ich 
Ihnen mit Schreiben vom 4. Oktober 1971 bereits 
mitgeteilt habe, reichen die im Bundeshaushalt aus-
gewiesenen Mittel für Verlegungsmaßnahmen 
schon kaum dafür aus, militärische Anlagen zu ver-
legen, von denen eine unmittelbare Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit ausgeht. Selbst bei einer 
Entspannung der Haushaltssituation müßte aber 
darauf bestanden werden, daß die Stadt Bingen 
einen erheblichen Teil der Kosten für die von den 
US-Streitkräften geforderten Ersatzanlagen selbst 
trägt. 

Um der Stadt Bingen trotzdem Gelegenheit zu 
einer mündlichen Erörterung des Falles zu geben, 
soll die Angelegenheit am 14. Dezember 1971 um 
10.00 Uhr an Ort und Stelle mit den Vertretern der 
Stadt besprochen werden. Dieser Termin ist mit der 
Stadt Bingen bereits abgestimmt. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 8. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Springorum (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Fragen B 18 und 19) : 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß die am 11. Juni 
und 28./29. Oktober 1971 von ihr festgelegten Eckwerte und 
Grundsätze zur Steuerreform 1974 eine Harmonisierung inner-
halb der Europäischen Gemeinschaften erleichtern werden oder 
daß sie eine Steuerharmonisierung schwieriger gestalten? 

Entspricht die sich aus diesen Eckwerten und Grundsätzen 
ergebende Steuerlastquote eher dem Mittel der Quoten der 
anderen Mitgliedsländer als die bisherige? 

Über den Stand der Steuerharmonisierung inner-
halb der EG ist letztmals im Finanzbericht 1972, 
S. 71, berichtet worden. Die von der Bundesregie-
rung verabschiedeten Eckwerte und Grundsätze zur 
Steuerreform entsprechen den Richtlinien bzw. Ten-
denzen der EG, über die letztmals im Finanzbericht 
1972, S. 71, berichtet wurde, und erleichtern eine 
Steuerharmonisierung innerhalb der EG. Dies gilt 
für die Mehrwertsteuer und die Verbrauchsteuern 
sowie für die Neuordnung der PKW-Besteuerung 
und der Kapitalverkehrsteuern. Es gilt zunächst mit-
telbar auch für die Körperschaftsteuer, da das 
System einer Anrechnung beim Anteilseigner bereits 
in Frankreich und Belgien praktiziert wird und ent-
sprechende Überlegungen auch in der EG angestellt 
werden. Für die sonstigen direkten Steuern ergeben 
sich keine Widersprüche zu den Zielsetzungen der 
EG. 

Zwar ist die Steuerreform mit ihrer Entlastung der 
unteren Einkommen und der etwas stärkeren Mehr-
belastung der höheren Einkommen — global ge-
sehen — belastungsneutral, doch ergeben sich ge-
wisse Verschiebungen durch die Verlagerung von 
der Einnahmen- auf die Ausgabenseite der Haus-
halte. Dies ist z. B. bei der Neuregelung des Fa-
milienlastenausgleichs der Fall (Ablösung des 
dualen Systems von steuerlichen Kinderfreibeträgen  

und direkten Zahlungen auf ein monistisches System 
mit ausschließlich aus Haushaltsmitteln zu zahlen-
dem Kindergeld). Hierdurch erhöht sich — neben der 
Zuwachsrate der Haushaltsausgaben — tendenziell 
auch die volkswirtschaftliche Steuerquote. Wie die 
volkswirtschaftliche Steuerquote sich nach der Reali-
sierung der Eckwerte im internationalen Vergleich 
entwickeln wird, läßt sich jetzt noch nicht sagen, da 
die zukünftigen Quoten der anderen Mitgliedsländer 
nicht bekannt sind. 

Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 7. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Pieroth (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage B 20) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Gemeinde Baum-
holder in den letzten zehn Jahren vor Inkrafttreten des Ge-
meindefinanzreformgesetzes am 1. Januar 1970 durch entstan-
dene Mindereinnahmen auf Grund der in ihrem Bereich befind-
lichen militärischen Anlagen einen Schaden von ca. 2 Millio-
nen DM erlitten hat, und welche Möglichkeiten sieht die Bun-
desregierung, der Gemeinde Baumholder auf dem Wege des Fi-
nanzausgleichs zu helfen? 

Der Landkreis Birkenfeld und die Gemeinde Baum-
holder haben beim Bundesminister der Verteidigung 
in einer wiederholten Eingabe u. a. Ansprüche in 
Höhe von rund 2 Millionen DM dafür geltend ge-
macht, daß für die Anlagen des Truppenübungsplat-
zes Baumholder keine Gewerbesteuerpflicht besteht 
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und auch keine Ausgleichszahlungen für die feh-
lende Gewerbesteuerpflicht geleistet worden sind. 
Im Benehmen mit dem Bundesministerium der Ver-
teidigung ist die Frage eines Anspruchs gegen den 
Bund für solche Mindereinnahmen nochmals ein-
gehend geprüft worden. Ein Ausgleich kann den 
Randgemeinden des Truppenübungsplatzes Baum-
holder aber leider nicht gewährt werden. 

Ein Anspruch aus Art. 106 Abs. 8 GG könnte 
nur anerkannt werden, wenn durch vom Bund ver-
anlaßte Einrichtungen der Gemeinde unmittelbar 
Mindereinnahmen verursacht werden. Diese Vor-
aussetzung liegt nicht vor. Erwägungen darüber, 
welche Einnahmen die Randgemeinden des Truppen-
übungsplatzes gehabt hätten, wenn die Arbeitneh-
mer in Gewerbebetrieben statt auf dem Truppen-
übungsplatz tätig wären oder die Gemeinden einen 
Anspruch auf Verwaltungskostenzuschüsse nach 
den früheren reichsrechtlichen Bestimmungen gehabt 
hätten, reichen dazu nicht aus. Ein Anspruch auf 
Verwaltungskostenzuschüsse hat auch in der Zeit 
vor dem 1. Januar 1970 nicht bestanden. Die ehe-
maligen reichsrechtlichen Bestimmungen über Ver-
waltungskostenzuschüsse, die durch § 9 des Ge-
meindefinanzreformgesetzes formell aufgehoben 
worden sind, waren materiell schon vorher nicht 
mehr anwendbar, weil sich die Struktur des Bundes 
gegenüber der des Reiches verändert hat und für 
den kommunalen Finanzausgleich nach dem Grund-
gesetz ausschließlich die Länder zuständig sind. 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 6. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Geldner (FDP) (Drucksache VI/2890 
Frage B 21) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch der Anteil an den 
Milchpreiserhöhungen dieses Jahres ist, der den landwirtschaft-
lichen Erzeugern zugute gekommen ist? 

Im Bundesdurchschnitt ist der Auszahlungspreis 
für Milch mit 3,7 % Fett frei Molkerei einschließ-
lich Mehrwertsteuer nach den letzten mir vorliegen-
den Angaben im September 1971 um 3,7 Pf/kg 
höher als im September 1970. Die Erhöhungen vari-
ieren natürlich wegen der unterschiedlichen Ver-
wertung (Trinkmilch/Werkmilch) von Molkerei zu 
Molkerei und von Land zu Land. 

Der Mehrerlös beruht sowohl auf der Erhöhung 
der Trinkmilchpreise als auch auf den gestiegenen 
Marktpreisen für Milcherzeugnisse infolge der Er-
höhung der Interventionspreise für Butter und 
Magermilchpulver ab 1. April 1971 und des Fort-
falls des Angebotsdruckes. 

Da die Auszahlungspreise das Ergebnis der Ge-
samtverwertung der an Molkereien gelieferten 
Milch sind, läßt sich der Anteil der einzelnen Ver-
wertungsrichtungen an der Erlösverbesserung nur 
schätzen. Nach Berechnungen meines Hauses sind 
mit der Erhöhung der Auszahlungspreise um 3,7 
Pf/kg ca. 80 % der Preisanhebungen auf Molkerei

-

stufe an die Milcherzeuger weitergegeben worden. 
Es ist anzunehmen, daß die Molkereien im Rahmen 
der Jahresmilchgeldabrechnung den Anteil noch er-
höhen. 

Anlage 41 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 7. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Meister (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage B 22) : 

Ist die Bundesregierung bereit, den zu erwartenden Zucker-
berg dadurch abzubauen, indem sie sog. Futterzucker für die 
Viehverwertung zuläßt, wie es bereits in früheren Jahren ge-
schehen ist? 

Die in der Gemeinschaft anfallenden Zuckerüber-
schüsse können zu relativ günstigen Preisen auf 
dem defizitären Weltmarkt abgesetzt werden, so 
daß es nicht erforderlich ist, von der kostspieligeren 
Denaturierung zu Futterzwecken Gebrauch zu ma-
chen. Lediglich für den Bienenzucker werden noch 
Prämien gewährt. 

Anlage 42 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 8. Dezember 
1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abgeordneten 
Säckl (SPD) (Drucksache VI/2890 Fragen B 23 und 
24) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung im Rahmen des Arbeits-
förderungsgesetzes 1 Milliarde DM mehr für Leistungen auf-
zubringen hat, die entgegen der ursprünglichen Absicht des 
Gesetzgebers nicht Angehörigen gefährdeter Berufe zugute 
kommen und auch nicht gewährleisten, daß die Ausgebildeten 
den neu erlernten Beruf ausüben? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, den gesetzlichen Zustand 
zu ändern, nach dem die Bundesanstalt für Arbeitslosenver-
sicherung in Nürnberg die Arbeitslosenunterstützung solchen 
Arbeitnehmern versagt, die wegen streikbedingter Produk-
tionsausfälle in Zulieferbetrieben ihres Arbeitgebers beschäf-
tigungslos geworden sind? 

Es trifft zu, daß die Aufwendungen der Bundes-
anstalt für Arbeit für die Förderung der beruflichen 
Bildung seit Inkrafttreten des Arbeitsförderungs-
gesetzes erheblich zugenommen haben. 

Sie betrugen 1969 rd. 188,5 Millionen DM, 1970 
rd. 572,4 Millionen DM und 1971 (bis einschließlich 
31. 10. 1971) rd. 917,7 Millionen DM (davon rd. 
241,5 Millionen DM für die berufliche Umschulung 
und Einarbeitung Arbeitsuchender). 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
Leistungen der Bundesanstalt nicht entgegen der 
Absicht des Gesetzgebers gewährt worden sind. Die 
individuelle Förderung der beruflichen Umschulung 
und Einarbeitung ist nämlich nicht allein davon ab-
hängig, daß der Beruf des Antragstellers gefährdet 
ist. Entscheidend ist in erster Linie, daß die Um-
schulung bzw. Einarbeitung nach Lage und Entwick-
lung des Arbeitsmarktes zweckmäßig erscheint, d. h. 
daß die Vermittlung des Arbeitsuchenden in eine 
neue Arbeitsstelle durch die Teilnahme an einer 
Maßnahme ermöglicht bzw. wesentlich erleichtert 
wird. 
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Darüber hinaus ist es nach der Konzeption des Ar-
beitsförderungsgesetzes nicht allein Aufgabe der 
Bundesanstalt, den bereits in ihrer Existenz bedroh-
ten Arbeitsuchenden zu helfen. Sie hat auch mit 
dazu beizutragen, daß weder Arbeitslosigkeit und 
unterwertige Beschäftigung noch ein Mangel an 
Arbeitskräften auftreten oder fortdauern und daß 
die berufliche Beweglichkeit der Erwerbstätigen ge-
sichert und verbessert wird. Dem dient insbeson-
dere der gesamte Bereich der individuellen För-
derung der beruflichen Bildung. Nur der Erwerbs-
tätige, der sich den steigenden Anforderungen der 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung an-
paßt, wird auf die Dauer in der Lage sein, den 
beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. 

Zu der Frage, wie viele der Teilnehmer an beruf-
lichen Bildungsmaßnahmen anschließend eine Tätig-
keit entsprechend dem Ausbildungsziel aufnehmen, 
liegen keine neueren Zahlen vor. Das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Erlangen 
führt z. Z. gemeinsam mit der Bundesanstalt eine 
entsprechende Untersuchung durch. Das Ergebnis 
dürfte im Frühjahr 1972 vorliegen. 

Für die Vergangenheit ist folgendes festzustellen: 

Von den Teilnehmern an Umschulungsmaßnah-
men wurden nach den Feststellungen bis 1969 in-
nerhalb von 3 Monaten nach Abschluß der Maß-
nahme rd. 70 bis 76 % in eine neue Arbeitsstelle 
vermittelt. 

Die Teilnehmer an Maßnahmen der Anpassungs-
fortbildung behalten in der Regel ihren Arbeitsplatz. 
Das gilt sinngemäß auch für Teilnehmer an Ein-
arbeitungsmaßnahmen. 

Was Ihre zweite Frage betrifft, so hat der Ver-
waltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit am 2. De-
zember 1971 entschieden, den Arbeitnehmern, die 
in Auswirkung der laufenden Lohnrunde in der 
Metallindustrie in den nicht im Arbeitskampf ste-
henden Tarifbezirken arbeitslos oder von Kurz-
arbeit betroffen werden, Arbeitslosengeld, Kurz-
arbeitergeld und Arbeitslosenhilfe zu gewähren. 

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, 
den gesetzgebenden Körperschaften eine Änderung 
des § 116 AFG vorzuschlagen. Das Gesetz sieht vor, 
daß die Regelung des § 116 AFG durch eine An-
ordnung des Verwaltungsrats der Bundesanstalt für 
Arbeit ergänzt wird. Der Verwaltungsrat hat be-
schlossen, diese Anordnung beschleunigt zu erlas-
sen. 

Anlage 43 

Schriftliche Antwort 
 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 7. Dezem-
ber 1971 auf die Schriftliche Frage des Abgeord-
neten Wuwer (SPD) (Drucksache VI/2890 Frage 
B 25) : 

Welche (notfalls gesetzgeberischen) Maßnahmen will die Bun-
desregierung ergreifen, um mißbräuchliche, unbillige oder volks-
wirtschaftlich wertlose Umschulungen auf Grund des Arbeits-
förderungsgesetzes zu verhindern und die Finanzlage der Bun-
desanstalt für Arbeit zu verbessern? 

Es trifft zu, daß Erwerbstätige von der Bundes-
anstalt für Arbeit im Rahmen des Programms zur 
Förderung der beruflichen Bildung die Erstattung 
von Kosten bzw. die Förderung von Bildungsmaß-
nahmen gewünscht haben, die den durch das 
Arbeitsförderungsgesetz gesteckten Rahmen über-
schreiten. Dies gilt insbesondere auch für viele An-
träge auf Umschulung, die arbeitsmarkt- und sozial-
politisch nicht vertretbar sind. Nicht zuletzt auf-
grund dieser Tatsache hat der Verwaltungsrat der 
Bundesanstalt für Arbeit am 9. September 1971 eine 
neue Anordnung über die individuelle Förderung 
der beruflichen Fortbildung und Umschulung erlas-
sen, die inzwischen vom Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung genehmigt wurde und 
am 1. Januar 1972 in Kraft treten wird. Durch die 
neuen Durchführungsvorschriften, die zum Teil 
strengere, zum Teil präzisere Förderungsvorausset-
zungen aufstellen, sollen die in der Anfangszeit auf-
getretenen Schwierigkeiten beseitigt werden. Für 
einzelne Leistungsarten nach § 45 AFG sind Höchst-
beträge vorgesehen, um unangemessene Forderun-
gen auszuschließen. 

Darüber hinaus werden wir im Rahmen der Vor-
bereitung des Berichtes der Bundesregierung gem. 
§ 239 AFG über die Förderung der beruflichen Bil-
dung, der bis Ende 1972 den gesetzgebenden Kör-
perschaften vorzulegen ist, eingehende Überlegun-
gen darüber anstellen, ob und inwieweit die Vor-
schriften über die Förderung der beruflichen Bil-
dung geändert werden sollten. Das gilt sowohl in 
materieller als auch in finanzieller Hinsicht. Soweit 
erforderlich, werden sich unsere Vorschläge auch 
auf ggf. notwendige Änderungen des Gesetzes er-
strecken. 

Anlage 44 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Spitzmüller (FDP) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 26 und 27) : 

Welche Regelungen hat das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit vorgesehen, um zu gewährleisten, daß 
bei Versuchen mit neuen Substanzen unbekannter Wirksam-
keit die Versuchsleiter und Hersteller verpflichtet sind, die 
Versuchspersonen über die wissenschaftlichen und therapeuti-
schen Absichten sowie die möglichen Gefahren aufzuklären? 

Wie werden Hersteller und Versuchsleiter verpflichtet, diese 
Versuchspersonen auch über nachträglich bekannt werdende 
schädliche Wirkungen so aufzuklären, daß sich die Versuchs-
personen dann unverzüglich den zweckmäßigen Nachunter-
suchungen unterziehen können? 

Das Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit hat im Bundesanzeiger Nr. 113 vom 
25. Juni 1971 die vom Beirat „Arzneimittelsicher-
heit" ausgearbeitete „Richtlinie über die Prüfung 
von Arzneimitteln" bekanntgemacht. In der glei-
chen Nummer des Bundesanzeigers wurde im An-
schluß an die „Richtlinie" die sogenannte „Deklara-
tion von Helsinki" des Weltärztebundes bekanntge-
geben. Die Deklaration gibt Empfehlungen an Ärzte 
für die Durchführung klinischer Forschungen. Sie 
ist vom Weltärztebund 1964 als „Codex ethischer 
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Grundsätze für Versuche am Menschen" angenom-
men worden. 

In der „Deklaration" ist eindeutig festgestellt, 
welche Voraussetzungen hinsichtlich der Aufklä-
rung der Versuchspersonen über Art, Zweck und 
Gefahren der klinischen Forschung und hinsichtlich 
der Einverständniserklärung zu den beabsichtigten 
Therapiemaßnahmen vorliegen müssen. 

Insbesondere darf ich dazu auf folgende, in die 
„Richtlinie" aufgenommene, Verpflichtung verwei-
sen: „Über die aus den pharmakologischen und toxi-
kologischen Versuchen gewonnenen Ergebnisse muß 
ein Spezialist in Pharmakologie oder ein Spezialist 
des dem Arzneimittel entsprechenden Fachgebiets 
vor der Anwendung des Arzneimittels am Men-
schen den prüfenden Kliniker ausführlich und voll-
ständig unter Berücksichtigung möglicher Indikatio-
nen und Kontraindikationen unterrichten, so daß 
eine Beurteilung des Risikos möglich ist." 

Zu Ihrer Information verweise ich auf den Bun-
desanzeiger Nr. 113 vom 25. Juni 1971. Auf Seite 
3 ist der vollständige Wortlaut der Deklaration von 
Helsinki abgedruckt. 

In der Deklaration von Helsinki wird in  der  „Ein-
führung" zum Ausdruck gebracht, daß die Ärzte 
nicht von den strafrechtlichen, zivilrechtlichen und 
berufsethischen Verantwortlichkeiten, wie sie in 
den Gesetzen ihrer Länder festgelegt sind, entbun-
den werden. Die Unterrichtungspflicht der Ärzte 
gegenüber ihren Versuchspersonen gilt auch für 
nachträglich bekanntgewordene Wirkungen aus 
solchen Untersuchungen. 

Anlage 45 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 

Abgeordneten Dr. Beermann (SPD) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 28 und 29) : 

Stimmt die Bundesregierung meiner Auffassung zu, daß sie 
sich einen Überblick über die Zahl und die Zusammensetzung 
der in Obdachlosenunterkünften lebenden Personen verschaf-
fen sollte, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zur Auf-
lösung und Beseitigung dieser teilweise menschenunwürdigen 
Unterkünfte führen? 

Wird die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag einen 
Gesetzentwurf zuleiten, der es ihr ermöglicht, eine bundes-
einheitliche Erhebung über Zahl und Zusammensetzung der in 
Obdachlosenunterkünften lebenden Personen durchzuführen? 

Die Bundesregierung ist bestrebt, im Rahmen der 
ihr verfassungsrechtlich gegebenen Möglichkeiten 
geeignete Maßnahmen für die Überwindung der 
Obdachlosigkeit zu initiieren. Bisher haben nur 
einige Länder und Großstädte Untersuchungen über 
die Zusammensetzung und den Umfang des betrof-
fenen Personenkreises sowie über die Ursachen der 
Obdachlosigkeit durchgeführt. Diese Untersuchun-
gen waren jedoch weitgehend auf die regionalen 
Belange abgestellt. Sie vermitteln daher keine für 
das gesamte Bundesgebiet repräsentative Übersicht. 
Die Bundesregierung hält deshalb eine bundesein-
heitliche Erhebung über die Zahl und die Zusam

-

mensetzung des Personenkreises sowie über die 
Ursachen der Obdachlosigkeit für geboten. 

Die Bundesregierung prüft zur Zeit bereits die 
Möglichkeit, eine solche bundeseinheitliche Erhe-
bung durchzuführen. Die Prüfung ist noch nicht ab-
geschlossen. 

Anlage 46 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Frage B 30) : 

Was hat die Bundesregierung getan, und was gedenkt sie 
zu tun, damit die Bundesanstalt für Flugsicherung die Fürsorge-
pflicht erfüllt, die ihr gegenüber den Bediensteten der Flug-
sicherungsleitstelle München obliegt, die noch immer keine an-
gemessene Wohnung haben. 

Die Wohnungsfürsorge für Bundesbedienstete ist 
den jeweiligen Oberfinanzdirektionen übertragen. 
Im Raum München werden die dortigen Dienststel-
len der Bundesanstalt für Flugsicherung neben 22 
anderen Bundesbehörden in wohnungsfürsorgeri-
scher Hinsicht durch die Oberfinanzdirektion Mün-
chen betreut. 

Nach Angaben der Oberfinanzdirektion werden 
im Raum München bis Herbst 1972 102 und bis 
Herbst 1973 weitere 112 Wohnungseinheiten fertig-
gestellt. Bei der Vergabe dieser Wohnungen sollen 
die Belange des Flugsicherungspersonals, die Ende 
1970 zwischen dem Präsidenten der Bundesanstalt 
für Flugsicherung und der Oberfinanzdirektion 
München erörtert wurden, besondere Berücksichti-
gung finden. 

Daneben bemühen sich sowohl die Dienststelle 
in München als auch die Zentralstelle der Bundes-
anstalt für Flugsicherung ständig, für ihre Bedien

-

steteten die Wohnungslage zu verbessern. So erhal-
ten zur Zeit 10 Bedienstete, die eine frei finanzierte 
Wohnung haben, Mietbeiträge. 

Anlage 47 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) 
(Drucksache VI/2890 Frage B 31) : 

Welche Bestimmungen sichern den Einbau entsprechender 
Bremsen, wenn bei Kraftfahrzeugen die PS-Stärke und damit 
zugleich die Geschwindigkeit erhöht wird, und sieht die Bun-
desregierung Möglichkeiten, daß bei allen Unfallfeststellungen 
auch die Art der Bremse (Trommelbremse bzw. Scheibenbremse 
mit oder ohne Verstärkung) festgehalten wird? 

§ 19 Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung besagt, daß die Betriebserlaubnis für ein 
Fahrzeug nur so lange wirksam bleibt, als nicht 
Teile des Fahrzeugs verändert werden, deren Be-
schaffenheit vorgeschrieben ist oder deren Betrieb 
eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ver-
ursachen kann. Maßnahmen, die auf eine Erhöhung 
der Motorleistung abzielen, sind solche Änderun- 
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gen. Danach hat der Verfügungsberechtigte eine er-
neute Betriebserlaubnis unter Beifügung des Gut-
achtens eines amtlich anerkannten Sachverständi-
gen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr über 
den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs zu 
beantragen; d. h. das Fahrzeug ist dem TÜV vorzu-
stellen. Bei dieser Untersuchung wird, ggf. unter 
Anhörung des Herstellerwerkes, festgelegt, ob und 
welche Änderungen an der Bremsanlage vorzuneh-
men sind, um sie den erhöhten Fahrleistungen anzu-
passen. 

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob es notwendig 
ist, bei allen Unfällen Feststellungen über die Art 
der Bremse zu treffen und im Unfallprotokoll fest-
zuhalten. In den Fällen, in denen nach den Um-
ständen ein Verdacht besteht, daß der Unfall durch 
Fehler an der Bremsanlage mitverursacht worden 
ist, werden selbstverständlich durch die Polizei oder 
die Strafverfolgungsbehörden sorgfältige Unter-
suchungen der Bremsanlage — in der Regel durch 
einen Sachverständigen — veranlaßt. Eine Pflicht, 
in allen Fällen Angaben über die Bremsanlage zu 
machen, würde jedoch die ohnehin stark belastete 
Polizei übermäßig in Anspruch nehmen und damit 
ihre Einsatzmöglichkeiten einschränken. 

Anlage 48 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Druck-
sache VI/2890 Frage B 32) : 

Was kann geschehen, daß beim Technischen Überwachungs-
Verein Stoßdämpfer auch auf ihre Funktionstüchtigkeit kontrol-
liert werden? 

Mit der am 6. Januar 1972 in Kraft tretenden 
Neufassung der Bestimmungen des § 29 und der 
Anlage VIII Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
werden neue Richtlinien für die Durchführung von 
Hauptuntersuchungen an Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern eingeführt. In diesen Richtlinien wird 
erstmals auch die Überprüfung der Funktionstüch-
tigkeit der Stoßdämpfer gefordert. 

Von den amtlich anerkannten Sachverständigen 
und Prüfern der Technischen Prüfstellen für den 
Kraftfahrzeugverkehr (TÜV und TUA) wurde im 
Rahmen der Fahrzeugüberwachung nach § 29 Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung auch bisher eine 
Sichtprüfung der Stoßdämpfer im eingebauten Zu-
stand vorgenommen. 

Anlage 49 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Frage B 33) : 

Treffen Meldungen zu, daß die US-Streitkräfte bereit sind, in 
absehbarer Zeit das Rasthaus am Chiemsee zur privaten Nut-
zung freizugeben, und hält bejahendenfalls das Bundesver

-

kehrsministerium weiter an dem mir schriftlich mitgeteilten 
Plan fest, bei Autobahnkilometer 85 eine Pavillon-Raststätte zu 
errichten? 

Die amerikanischen Streitkräfte haben sich be-
reit erklärt, Teile des Rasthofes am Chiemsee frei-
zugeben. Das Angebot erstreckt sich jedoch nicht 
auf das Rasthaus selbst, sondern im wesentlichen 
auf Teile der an der Fahrbahn München—Salzburg 
gelegenen Gebäude und Flächen. Ob diese für eine 
Nutzung als Nebenbetrieb der Bundesautobahn ge-
eignet sind, wird z. Z. geprüft. Da dadurch die Ver-
sorgungslücke für die Fahrtrichtung Salzburg—
München nicht geschlossen werden kann, soll an der 
Errichtung einer Pavillon-Raststätte in km 81,5 
festgehalten werden. 

Anlage 50 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Hussing (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 34 und 35) : 

Läßt sich nach Meinung der Bundesregierung die beschlossene 
Trassenführung der B 45 in Hanau, geplant als autobahnähn-
liche Straße mitten durch den Westen der Stadt, mit den Er-
klärungen der Bundesregierung im Umweltprogramm — Druck-
sache VI/2710 — in Einklang bringen? 

Kann im Falle der Verneinung die Bundesregierung in Aus-
sicht stellen, aus Gründen des Schutzes der Umwelt und der 
Menschen, gemeinsam mit dem Land Hessen, Bau und Finan-
zierung der Straße von der Prüfung abhängig zu machen, ob 
allen Erfordernissen des Umweltschutzes Rechnung getragen 
wird? 

Eine westliche Umgehung von Hanau im Zuge der 
B 45 (neu) ist wegen der fortgeschrittenen Bebauung 
nicht zu verwirklichen. Auch wäre eine weiter west-
lich von Hanau verlaufende Straße, wie sie von 
Ihnen schon früher ins Gespräch gebracht worden 
ist, nicht verkehrsgerecht, da — wie die Verkehrs-
untersuchung zeigt — sie nur von etwa 8 % des 
Verkehrs angenommen werden würde. Aus diesem 
Grunde soll in Übereinstimmung mit den Planun-
gen der Stadt Hanau die sogenannte „Kinziglinie" 
weiter verfolgt werden. 

In ihrem nördlichen Bereich handelt es sich um 
keine autobahnähnliche Straße, sondern um eine 
Ortsdurchfahrt, die lediglich vierspurig ausgebaut 
werden soll. Bei der weiteren Planung wird sehr 
eingehend geprüft werden, wie den Erfordernissen 
des Umweltschutzes Rechnung getragen werden 
kann. Im übrigen ist die Westumgehung Hanau im 
Bedarfsplan zum Ausbauplan der Bundesfernstra-
ßen (1971 bis 1985) in die 2. Dringlichkeit eingestuft, 
so daß sich der Zeitpunkt ihrer Verwirklichung noch 
nicht übersehen läßt. 

Anlage 51 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Abelein (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage B 36) : 

Erwägt die Bundesregierung eine Verbesserung der Aufsichts-
funktionen des Luftfahrtbundesamts durch eine stärkere perso-
nelle Ausstattung dieser Behörde? 
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Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
Ausstattung des Luftfahrt-Bundesamtes mit Personal 
zur Wahrnehmung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufsichtsfunktionen dem wachsenden Luftverkehr 
ständig angepaßt werden muß. Sie hat deshalb 
durch eine Sondervorlage des Bundesministers für 
Wirtschaft und Finanzen im Rahmen des § 15 des 
Haushaltsgesetzes für 1971 dem Haushaltsausschuß 
vorgeschlagen, noch für das Jahr 1971 acht Stellen 

, für die Prüfung neuer Flugzeugentwicklungen, die 
Flugprüfung und Flugbetriebsüberwachung sowie 
für die Unfallverhütung und Unfalluntersuchung zu 
bewilligen. 

Anlage 52 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 

Abgeordneten Bredl (SPD) (Drucksache VI/2890 Fra-
gen B 37 und 38) : 

Ist die Bundesregierung bereit, auf die oberste Baubehörde 
des bayerischen Staatsministeriums des Innern einzuwirken, daß 
zur Behebung der katastrophalen Verkehrsverhältnisse während 
der Urlaubszeit auf den in Richtung München führenden Bun-
desautobahnen und Bundesstraßen die einzelnen Baulose des 
Autobahnverbindungsstückes München-Ost gleichzeitig vergeben 
werden, selbst auf die Gefahr hin, daß nicht das billigste Bau-
los zum Zuge kommt? 

Ist die Bundesregierung bereit, zur Behebung der katastropha-
len Verkehrsverhältnisse während der Urlaubszeit auf den in 
Richtung München führenden Bundesautobahnen und Bundes-
straßen für den Ausbau des Autobahnverbindungsstücks Mün-
chen-Ost auf Grund der Dringlichkeit mehr Mittel zur Verfü-
gung zu stellen und gleichzeitig das Leistungsangebot für den 
Ausbau dieses Teilstücks durch Einschaltung ausländischer Bau-
firmen zu vermehren, um dadurch die Kostenhöhe positiv zu 
beeinflussen? 

Die Bundesregierung sieht den Äußeren Fern-
straßenring München/Ost als eine der vordringlich-
sten Aufgaben im Bundesfernstraßenbau an. Sie 
hat dementsprechend im 1. Fünfjahresplan (1971 
bis 1975) und in den Straßenbauplänen 1971/1972 
ausreichende Ansätze für dieses Projekt vorgese-
hen. Die Baumaßnahme wird dem Baufortschritt ent-
sprechend mit Vorrang finanziert. 

Bezüglich der Ausschreibung und Vergabe von 
Bauarbeiten an Bundesfernstraßen darf auf die Ant-
wort in der Fragestunde vom 12.-14. Mai 1971 
auf Ihre entsprechende Frage hingewiesen werden. 

Zeitlich sollen Ausschreibung und Vergabe so 
erfolgen, daß der Äußere Fernstraßenring Mün-
chen/Ost im Rahmen der technischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten in optimaler Bauzeit fer-
tiggestellt werden kann. Dabei werden entsprechend 
dem Stand der Bauvorbereitung auch mehrere Lose 
gleichzeitig im Bau sein. Im übrigen darf hierzu 
auch auf das Schreiben des Bundesverkehrsmini-
sters vom 20. Juli 1971 — StB 12/70.10/12008 Vm 71 
an Sie Bezug genommen werden. 

Anlage 53 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab

-

geordneten Baack (SPD) (Drucksache VI/2890 Frage 
B 39) : 

Welche Maßnahmen sind geplant, um den Einwohnern der 
Stadt Witten, durch deren Bereich die A 77 führt, die Auffahrt 
nach Norden (Bochum, Recklinghausen) zu ermöglichen, und 
wann ist mit dem Beginn der Baumaßnahmen zu rechnen? 

Für die Einwohner der Stadt Witten besteht be-
reits heute die Möglichkeit, über die Kleinherbeder 
Straße Anschlußstelle Bochum-Querenburg auf die 
A 77 in Richtung Norden zu gelangen. 

Außerdem ergeben sich in absehbarer Zeit fol-
gende weitere Möglichkeiten, die A 77 in Richtung 
Norden zu befahren: 

a) über die geplante Anschlußstelle A 77/B 226 n 
(Witten-Heven) ; mit dem Beginn der Baumaß-
nahme ist voraussichtlich 1974 zu rechnen, falls 
im Planfeststellungsverfahren keine Schwierig-
keiten auftreten werden; 

b) über die im Zuge der Dü-Bo-Do vorgesehene 
Anschlußstelle A 140/B 235 n (Langendreer), die 
noch im 1. Fünfjahresplan fertiggestellt werden 
soll. 

Anlage 54 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 

Abgeordneten Baack (SPD) (Drucksache VI/2890 
Frage B 40) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Fertigstel-
lung und Inbetriebnahme der A 13 die B 1 im Bereich Dort

-

mund—Bochum überbelastet ist, und wann gedenkt die Bun-
desregierung, mit dem Ausbau der A 140 (Düsseldorf, Bochum, 
Dortmund) im Bereich Dortmund (A 13) und Bochum (A 77) zu be-
ginnen, die zur Entlastung der B 1 beiträgt? 

Die starke Belastung der B 1 im Bereich Dort-
mund–Bochum wird ganz überwiegend durch den 
Regional- und Pendlerverkehr verursacht. Insoweit 
haben sich die Verkehrsverhältnisse auf der B 1 
durch die Fertigstellung der BAB Sauerlandlinie 
(A 13) nur unwesentlich verschlechtert. 

Dessenungeachtet ist die Bundesregierung be-
müht, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
im östlichen Ruhrgebiet den Abschnitt Dortmund–
Bochum der BAB Düsseldorf–Dortmund (A 140) bis 
zum Ende des 1. Fünfjahresplanes, möglichst schon 
bis 1974, fertigzustellen. Mit den Bauarbeiten ist 
bereits begonnen worden. Als erste Teilstrecke 
wurde der Abschnitt zwischen der BAB Sauerland-
linie und der Salinger Straße in Witten zusammen 
mit der Sauerlandlinie im Oktober d. J. in Verkehr 
genommen. 

Anlage 55 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 7. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Fragen B 41 und 42) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Land Baden-Würt-
temberg auf Grund seiner Finanzlage bei einem Wachsen des 
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Umsatzsteueranteils der Länder um nur 3 % gezwungen ist, 
die Mittel für den Landesstraßenbau von 248 Millionen DM 
im Jahre 1971 auf 107 Millionen DM im Jahre 1972 zu kürzen? 

Ist die Bundesregierung angesichts dieser Tatsache bereit, im 
Fall der Verabschiedung eines Eventualhaushalts dem Land 
Baden-Württemberg gezielt Mittel für besonders dringliche 
Maßnahmen im Landesstraßenbau zur Verfügung zu stellen? 

Der Bund hat in Anbetracht seiner Verantwortung 
für eine angemessene finanzielle Ausstattung auch 
der Länder und Gemeinden die Anhebung des Um-
satzsteueranteils der Länder um drei Prozentpunkte, 
die Erhöhung der Mineralölsteuer um 3 Pf je Liter 
zugunsten der Gemeinden und die Erhöhung der 
Kraftfahrzeugsteuer für schwere Nutzfahrzeuge vor-
geschlagen. Damit fließen im Jahre 1972 Ländern 
und Gemeinden insgesamt zusätzlich 2,6 Mrd. DM 
zu. 

Die isolierte Betrachtung von einzelnen Haus-
haltsansätzen eines einzelnen Landes vermag keine 
Anhaltspunkte für die Klärung der Frage zu bieten, 
wie gemäß Art. 106 GG ein billiger Ausgleich zwi-
schen den Beteiligten erzielt werden kann. Hierzu 
bedarf es einer umfassenden Betrachtung der Haus-
haltslage von Bund, Ländern und Gemeinden. In 
diesem Sinne werden die derzeit laufenden Ver-
handlungen zwischen Bund und Ländern über die 
Neuverteilung der Umsatzsteuer geführt. 

Der Eventualhaushalt des Bundes ist für den Fall 
aufgestellt worden, daß sich in 1972 ein erheblicher 
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ab-
zeichnen sollte. Der Eventualhaushalt kann deshalb 
von seiner Zielsetzung her nicht primär dazu dienen, 
die Finanzausstattung der Länder zu verbessern. 
Allerdings ist im Entwurf des Eventualhaushalts 
vorgesehen, daß an Länder und Gemeinden für be-
stimmte Aufgaben Mittel im Gesamtumfang von 
rd. 3/4 Mrd. DM fließen sollen. Ob die Beträge in 
dem genannten Umfang und für die genannten 
Zwecke tatsächlich geleistet werden oder ob ggf. 
noch weitere Maßnahmen hinzukommen, hängt von 
den konjunkturpolitischen Notwendigkeiten und 
den weiteren parlamentarischen Beratungen ab. 

Anlage 56 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
vom 8. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Weigl (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 43 und 44) : 

Ist eine Beseitigung des Defizits im Paketdienst der Deut-
schen Bundespost von über 700 Millionen DM durch eine Neu-
einteilung der Zonen für die Paketgebühren geplant? 

Trifft es zu, daß die Gebühren für Massendrucksachen er-
neut angehoben werden sollen? 

Der Paketdienst muß von der Deutschen Bundes-
post im gesamten Bundesgebiet zu gemeinwirtschaft-
lich bedingten Pauschalgebühren wahrgenommen 
werden. Weil dieser Auflage kein Ausschließlich-
keitsrecht gegenübersteht, befindet sich die Deutsche 
Bundespost im Paketdienst in einem für sie ungün-
stigen Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Wäh-
rend diese die Möglichkeiten haben, nur günstigere 
Verkehrsrelationen zu übernehmen, verbleiben der 

Post die kostenaufwendigeren Verkehrsbeziehun-
gen. Dies trägt wesentlich zur defizitären Lage des 
Paketdienstes bei. 

Eine neue Einteilung der Zonen im Rahmen des 
gegenwärtigen Systems würde keine wesentliche 
Verringerung des Defizits zur Folge haben. Die Än-
derung des Systems in der Art, daß kostenaufwen-
dige Verkehrsrelationen (z. B. abgelegene oder 
schwach besiedelte Gebiete) zu besonderen Zonen 
zusammengefaßt werden, hätte eine Überprüfung 
der gemeinwirtschaftlichen Aufgaben des Paket-
dienstes zur Voraussetzung. 

Trotz der in diesem Jahre erfolgten Gebühren-
erhöhungen bleibt die Haushaltslage der Deutschen 
Bundespost weiterhin sehr angespannt. Wie und in 
welchem Umfang die Haushaltslücke auch durch er-
neute Gebührenmaßnahmen geschlossen werden 
kann, wird derzeit noch geprüft. Ich kann deshalb 
Ihre Frage, ob auch die Sendungsart ,,Massendruck-
sache" in diese Überlegungen einbezogen wird, zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. 

Anlage 57 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage der Ab-
geordneten Frau Griesinger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage B 45) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Gemeinden erheb-
lich mit ihren Bebauungsplänen behindert sind, solange nicht 
nach der jeweiligen Situation (Engpässe durch Siedlungen, 
Gebiete mit  Bebauung von Hochhäusern oder Industrieanlagen) 
Vorschläge für die erforderlichen Lärmschutzanlagen entlang den 
Bundesstraßen und Bundesautobahnen angeboten werden kön-
nen? 

Eine Behinderung der Gemeinden bei der Auf-
stellung ihrer Bebauungspläne aus den in der Frage 
genannten Gründen ist nicht bekannt. Die Gemein-
den wissen, daß aus rechtlichen Gründen der Stra-
ßenbaulastträger Lärmschutzanlagen auf seine Ko-
sten nicht zu errichten hat. Diesen Sachverhalt kön-
nen sie bei der Aufstellung ihrer Bauleitpläne ent-
sprechend berücksichtigen, da die Planungen der 
Straßenbauverwaltungen mit den Gemeinden in 
aller Regel schon in einem sehr frühen Stadium ab-
gesprochen werden. Bekannt ist aber, daß die recht-
lichen Möglichkeiten der Gemeinden ausreichen, 
durch eine entsprechende Bauleitplanung Lärmim-
missionen zu berücksichtigen. Hierauf hat die Bun-
desregierung schon im Jahre 1970 in ihrer Antwort 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Vehar und 
Genossen hingewiesen (BT-Drucksache VI/487). 

Anlage 58 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
8. Dezember 1971 auf die Schriftliche Fragen der 

Abgeordneten Frau Griesinger (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2890 Frage B 46) : 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um 
Lärmschutzmodelle entwickeln zu lassen, die beim Straßenneubau 
und -umbau rechtzeitig und wirksam den Verkehrslärm mil-
dern, und wann kann mit ihrer Veröffentlichung gerechnet 
werden? 
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Bei Maßnahmen gegen den Verkehrslärm ist es 
nicht möglich, etwa allgemein gültige Gesamt-
modelle zu entwickeln; es müßten vielmehr auf den 
Fall abgestimmte Einzellösungen bzw. Kombinatio-
nen von Einzellösungen gefunden werden. Es han-
delt sich hierbei nicht nur um bauliche Schutzmaß-
nahmen an der Straße, sondern auch um Schutz-
maßnahmen an Gebäuden (z. B. besonders schall-
schützende Fenster- und Dachkonstruktionen, schall-
absorbierende Hausfassaden). Im übrigen gibt es 
sehr viele Fälle, in denen bauliche Schutzmaßnah-
men an der Straße allein wegen der Geländeform 
kaum wirksam werden können. 

Zur Ergänzung der bereits vorhandenen Kennt-
nisse über derartige Einzellösungen werden z. Z. 
verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen 
durchgeführt. Diese erstrecken sich sowohl auf den 
technischen als auch auf den medizinischen Bereich. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden jeweils 
nach Abschluß der Arbeiten veröffentlicht. 

Anlage 59 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Herold vom 
6. Dezember 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneter Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Frage B 47) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß seit 
Unterzeichnung des Berlin-Abkommens am 3. September 1971 
die Schießereien an der Berliner Sektorengrenze im Vergleich 

B)  zum gleichen Zeitraum des Vorjahrs sich verdoppelt haben, und 
worauf ist diese Eskalation zurückzuführen? 

Nach einer Auskunft des Berliner Innensenators 
lauten die Zahlen über die von der Berliner Polizei 
festgestellten Fälle von Schußwaffengebrauch durch 
DDR-Organe: 

1970 1971 

3. 9.-30. 9. 1970: 3 3. 9.-30. 9. 1971: 11 
Oktober 1970: 5 Oktober 1971: 5 
November 1970: 6 November 1971: 6 
1.-3. 12. 1970: 0 1.-3. 12. 1971: 0 

14 22 

Bei einer differenzierten Betrachtung dieser An-
gaben ist demnach die Entwicklung in den drei Ver-
gleichsmonaten der Jahre 1970 und 1971 nur im Sep-
tember unterschiedlich verlaufen. In diesem Monat 
stieg die Anzahl der Fälle von Schußwaffengebrauch 
durch die Grenzorgane der DDR von 3 auf 11. Grün-
de hierfür sind für alle beteiligten Stellen nicht er-
kennbar. Im größeren Teil des von Ihnen angege-
benen Vergleichszeitraumes, in den Monaten Okto-
ber und September 1971, ist keine Steigerung der 
Fälle von Schußwaffen gegenüber den gleichen Mo-
naten des Jahres 1970 festzustellen. Diese Tatsache 
spricht meines Erachtens gegen die Befürchtung, daß 
die Unterzeichnung des Vier-Mächte-Abkommens 
am 3. September 1971 eine ständige Eskalation des 
Schußwaffengebrauchs hervorgerufen haben könnte. 

Anlage 60 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Leussink vom 9. De-
zember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 48 und 49) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß auf Grund der ange-
spannten Haushaltssituation des Landes Baden-Württemberg 
in den Haushaltsplänen der Universitäten dieses Bundeslandes 
für 1972 bisher gesperrte Stellen gestrichen werden müssen, 
daß von den im Entwurf des Haushaltsplans ausgebrachten 
neuen Stellen weitere Stellen ersatzlos gestrichen und andere 
gesperrt werden müssen, und entspricht diese Entwicklung den 
Absichten der Bundesregierung, der Förderung des Hochschul-
wesens vordringliche Priorität einzuräumen? 

Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung bei 
den Verhandlungen mit den Bundesländern über die Neuver-
teilung des Aufkommens in der Umsatzsteuer zu ergreifen, um 
dieser bedenklichen Entwicklung im Universitätssektor entgegen-
zuwirken? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß das Land 
Baden-Württemberg für die Haushalte der Univer-
sitäten gewisse Stelleneinsparungen vorgesehen hat. 
Hier handelt es sich dabei aber um ausschließlich 
in die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg 
fallende Entscheidungen. 

Die Bundesregierung hat bekanntlich angeboten, 
die Finanzausstattung der Länder über einen Ein-
nahmeverzicht bei der Umsatzsteuer zu verbessern. 
Die Länder würden dadurch auch eher in die Lage 
versetzt, den steigenden finanziellen Anforderungen 
im Bildungswesen gerecht zu werden. Die Verhand-
lungen über die Höhe der Umsatzsteueranteile 
dauern noch an. 

Anlage 61 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 8. Dezember 1971 auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Walz (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2890 Frage B 50) : 

Trifft es zu, daß deutsche Großfirmen gegenüber dem von der 
Bundesregierung unterstützten Institut für Technologie-Manage-
ment in Mailand Zurückhaltung üben, und wenn ja, welche 
Gründe sind nach Meinung der Bundesregierung dafür maßge-
bend? 

Die Industrie begrüßt die vorgesehene Ausrich-
tung des Internationalen Instituts auf die prak-
tischen Bedürfnisse des modernen Forschungs-
managements. Sie begrüßt insbesondere die vor-
gesehene enge Zusammenarbeit von Staat, Wissen-
schaft und Wirtschaft aus den teilnehmenden Staa-
ten Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, den Niederlanden und Oster-
reich. In diesem Sinne hat sich der BDI-Präsidial-
arbeitskreis für Forschungspolitik am 5. Oktober 
1971 einstimmig dafür ausgesprochen, daß das inter-
nationale Institut — zunächst für einen Zeitraum 
von drei Jahren gefördert werden sollte. 

Zum Teil wird von der Industrie allerdings die 
Auffassung vertreten, ein solches Internationales 
Institut solle — jedenfalls zunächst — überwiegend 
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, wobei 
die Industrie die Kursusgebühren für die von ihr 
entsandten Teilnehmer übernimmt. Zum Teil wer-
den  auch die konkreten Arbeitsprogramme ab-
gewartet. 
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Das Gründungsübereinkommen ist am 6. Oktober 
1971 am Sitz der OECD in Paris von den genannten 
sechs Regierungen unterzeichnet worden. Dr. 
Seetzen vom Kernforschungszentrum Karlsruhe ist 
zum Generaldirektor ernannt worden. 

Drei deutsche Unternehmen sowie zwei For-
schungszentren sind inzwischen Mitglieder des 
Internationalen Instituts geworden; sie tragen dem-
entsprechend zu den Ausgaben des Instituts bei. 
Die Bundesregierung wird sich um weitere nicht-
staatliche Mitgliedschaften bemühen. 

Anlage 62 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 8. Dezember 1971 auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Sperling (SPD) (Druck-
sache VI/2890 Frage B 51) : 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt, daß Darlehns

-

nehmer auf Grund der Inkassobestimmungen des Deutschen 
Studentenwerks auch dann Stundungszinsen bezahlen müssen, 
wenn sie auf Grund ihrer beengten sozialen und finanziellen 
Situation zeitweilig mit den Raten ohne eigenes Verschulden in 
Rückstand gekommen sind, und ist die Bundesregierung be-
reit, sich gegebenenfalls für eine Änderung der Inkassobe-
stimmungen des Deutschen Studentenwerks einzusetzen, um 
zu vermeiden, daß hier den Darlehnsnehmern des Deutschen 
Studentenwerks zusätzliche und von ihnen nicht zu verantwor-
tende Lasten aufgebürdet werden? 

Studiendarlehen, die im Rahmen des Honnefer 
Modells vergeben wurden, sind nach den von Bund 
und Ländern erlassenen Richtlinien erst drei Jahre 
nach Studienende in monatlichen Raten von 50,—
DM zurückzuzahlen. Ist der Schuldner zu diesem 
Zeitpunkt aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhält-
nisse zur Zahlung nicht in der Lage, kann das Deut-
sche Studentenwerk in allen Fällen die Zahlung 
einzelner Darlehnsraten zinslos bis zu einem hal-
ben Jahr stunden. Das gleiche gilt ohne zeitliche 
Begrenzung bei Stundungen für diejenigen, die sich 
in einer weiteren Ausbildung befinden sowie bei 
Stundungen für nicht beruflich tätige Ehefrauen. In 
anderen Fällen sind gestundete Beträge in der Regel 
mit 4 % zu verzinsen. 

Lediglich dann, wenn das gesamte Darlehen sofort 
fällig ist, z. B. weil der Schuldner sich um die Rück-
zahlung nicht kümmerte und ohne einen Stundungs-
antrag zu stellen mit mehr als zwei Raten länger als 
zwei Monate in Verzug ist, sind 6 % Stundungszin-
sen vom Deutschen Studentenwerk zu erheben. 

Die von Bund und Ländern erlassenen Richtlinien 
über den Darlehenseinzug haben sich bisher be-
währt. Wenn auf seiten des Darlehensnehmers kein 
Verschulden vorliegt, wird großzügig gestundet. In 
Praxis ist die Zahl der Fälle groß, in denen keine 
Stundungszinsen verlangt werden müssen. Bund 
und Länder bereiten gegenwärtig keine Änderung 
der Richtlinien über den Darlehenseinzug vor. 

Anlage 63 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Leussink vom 9. De

-

zember 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge

-

ordneten Wuwer (SPD) (Drucksache VI/2890 Frage 
B 52) : 

Welche Pläne hat die Bundesregierung in bezug auf die Zu-
kunft der europäischen Raumrakete, d. h. will sie den Etat da-
für kürzen oder will sie zugunsten einer Beteiligung am Bau 
der amerikanischen Raumfähre die Entwicklung der „Europa 3"-
Rakete aufgeben? 

Nach dem Fehlstart von F 11 der Trägerrakete 
EUROPA II am 5. November 1971 hat der ELDO-Rat 
eine Projektüberprüfungskommission eingesetzt, die 
die technischen und organisatorischen Fehler unter-
suchen und entsprechende Verbesserungsvorschläge 
machen soll. Endgültige Aussagen über die Auswir-
kungen auf das laufende Programm der EUROPA II, 
über die Kosten und evtl. zu ergreifende Maßnah-
men sind jedoch erst aufgrund des abschließenden 
Untersuchungsberichtes möglich, der einige Monate 
später vorliegen dürfte. 

Die bereits im November 1970 in Höhe von 35 
Millionen RE beschlossenen vorbereitenden Arbei-
ten für die Entwicklung der Trägerrakete EUROPA 
III, die Nutzlasten bis 700 kg in den geostationären 
Umlauf bringen soll, laufen bis Mai/Juni 1972 wei-
ter. Eine vom ELDO-Rat eingesetzte Arbeitsgruppe 
ist damit beauftragt, das Ergebnis dieser Vorarbei-
ten zu prüfen, Alternativkonzepte zu erarbeiten und 
dabei sowohl fortschrittliche als auch kostenspa-
rende konventionelle Lösungen einzubeziehen. Die 
jährlichen Belastungen sollen im Durchschnitt 60 
Millionen RE nicht überschreiten. 

Bei der definitiven Entscheidung über die Ent-
wicklung der EUROPA III werden auch die Ergeb-
nisse der Untersuchung über den Fehlstart der 
EUROPA II und die daraus zu ziehenden Folgerun-
gen zu berücksichtigen sein. 

Die Entwicklung einer eigenen europäischen Trä-
gerraketenkapazität ist in engem Zusammenhang 
mit einer Zusammenarbeit zwischen den europä-
ischen Staaten und den USA beim Post-Apollo-Pro-
gramm zu sehen. Das Angebot der USA, in einer 
technischen Arbeitsgruppe die konkreten Beteili-
gungsmöglichkeiten am Post-Apollo-Programm zu 
erörtern, haben die in der europäischen Weltraum-
konferenz vertretenen Staaten angenommen. Tech-
nische Gespräche, u. a. auch über die Möglichkeit 
einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung der 
Raumfähre, wurden Anfang Dezember 1971 in 
Washington geführt und sind noch nicht abgeschlos-
sen. Das Ergebnis der Verhandlungen, das auch die 
Frage der Nutzung der gemeinsam entwickelten 
neuen Transportsysteme einschließen muß, wird 
auch bei der Frage der Notwendigkeit, eine eigene 
europäische Trägerraketenkapazität zu entwickeln, 
mit zu berücksichtigen sein. Die Bundesregierung 
kann daher zu der gestellten Frage z. Z. noch nicht 
abschließend Stellung nehmen. 

Anlage 64 
Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Leussink vom 8. De-
zember 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Lenzer (CDU/CSU) (Drucksache VI/2890 
Frage B 53) : 

Welche Projekte sind im Rahmen des Ersten Datenverarbei-
tungsförderungsprogramms der Bundesregierung gefördert wor-
den, und welche Mittel wurden dabei verwandt? 
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Im Rahmen des ersten Datenverarbeitungspro-
gramms hat der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft 1967 bis 1970 insgesamt 195,6 Millio-
nen DM aufgewendet, die sich wie folgt auf die 
einzelnen Teilprogramme verteilen: 

Nr. Teilprogramm 

Zuschuß aus Bun

-

desmitteln (Ist-Be

-

träge) bis einschl. 
1970 in Millionen 

DM 

1 Überregionales For-
schungsprogramm Infor-
matik (seit 1970 Voraus-
maßnahmen, Finanzie-
rung 1970 ausschließlich 
aus Bundesmitteln) 	 5,3 

2 Industrielle Informatik  39,1 

3 DV-Technologie .. 48,9 

4 Fortgeschrittene DV-Sy-
sterne 	  40,4 

Erschließung neuartiger 
DV-Anwendungen 	 27,8 

6 Wissenschaftlicher Erfah-
rungsaustausch 	 0,5 

7 Gesellschaft für Mathema-
tik und Datenverarbei-
tung mbH 

Betrieb: 13,4 

Investition: 	 20,2 

195,6 

Eine Übersicht über die einzelnen Projekte und 
die dafür aufgewandten Mittel übersende ich Ihnen 
gesondert. Bei der Förderung von Forschungs- und 
zukunftsorientierten Entwicklungsarbeiten im Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft wurde stets eine 
mindestens 50°%ige Eigenbeteiligung gefordert. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
war am 1. Datenverarbeitungsprogramm abweichend 
vom 2. Datenverarbeitungsprogramm nicht beteiligt. 
Er hat jedoch abgestimmt damit marktnahe Ent-
wicklungsarbeiten gefördert. 

Anlage 65 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
9. Dezember 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Härzschel (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2890 Fragen B 54 und 55) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Schweiz in Kaiser-
angst ein Kernkraftwerk projektiert hat, das mit Naturzug-
kühltürmen ausgestattet werden soll, und ist der Bundesregie-
rung die Stellungnahme des Planungsverbands Hochrhein-Din-
kelberg bekannt? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Befürchtungen des 
Planungsverbands, daß vor allem klimatisch-meteorologische Be-
einträchtigungen des Lebensraums auf der deutschen Seite zu 
erwarten seien, weil die Verdampfung von ca. 43 000 cbm 
Wasser täglich die Luftschichten beeinflussen würde und daß 
der Bau dieser über 100 m hohen Kühltürme ein nicht vertret-
barer Eingriff in das Landschaftsbild des Hochrheins sei? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Schweiz 
in Kaiseraugst ein Kernkraftwerk mit Naturzug-
kühltürmen plant. Die Bundesregierung ist über den 
wesentlichen Inhalt der Stellungnahme des Pla-
nungsverbandes Hochrhein—Dinkelberg informiert, 
die Stellungnahme selbst liegt ihr jedoch bisher 
noch nicht vor. 

Auch die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
die möglichen Auswirkungen des Betriebes von 
Kühltürmen derart großer Kernkraftwerke eine 
Frage von wesentlicher Bedeutung ist. 

Von schweizerischer Seite ist ein Gutachten in 
Vorbereitung, das die hier gestellten Fragen be-
handeln wird. Eine deutsche Stellungnahme kann 
erst nach Vorliegen des Gutachtens erfolgen. Ge-
gebenenfalls wird sich die Bundesregierung bei we-
sentlicher Beeinträchtigung deutscher Interessen ge-
eignete Schritte vorbehalten. 
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